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Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

mehr als zehntausend Bürger nehmen heu-
te in den Gemeinden, Ämtern und Land-
kreisen unseres Landes ein Mandat als Ge-
meindevertreter, Kreistagsmitglied, Amts-
ausschussmitglied oder Bürgermeister 
wahr. Diese ehrenamtlich Tätigen leisten 
einen bedeutenden Beitrag für ein funk-
tionierendes Gemeinwesen, eine demokra-
tische Gesellschaft und für eine lebendige 
kommunale Selbstverwaltung, in der wich-
tige Entscheidungen vor Ort von den Men-
schen für die Menschen getroffen werden. 
Seit nunmehr fast anderthalb Jahrzehnten 
sind in der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
die grundlegenden Spielregeln für das 
Zusammenwirken der kommunalen Orga-
ne, die Rechtsstellung der Einwohner und 
Bürger sowie für das Verhältnis zwischen 
Kommunen und ihren Aufsichtsbehörden 
verankert. Als bislang letzte tiefgreifende 
Änderung wurde mit der Doppik ein mo-
dernes Haushaltsrecht in das Gesetz aufge-

nommen, das bis 2012 in allen Gemeinden 
einzuführen ist. Im März 2008 wurde zudem 
eine neue Durchführungsverordnung zur 
Kommunalverfassung (KV-DVO) erlassen. 
Allen am kommunalen Geschehen in ihrer 
Gemeinde Interessierten, vor allem aber 
denen, die mit ihrem persönlichen Einsatz 
kommunale Selbstverwaltung vor Ort mit 
Leben erfüllen, möge diese Broschüre in 
ihrer nunmehr 6.  Auflage ein nützliches 
Hilfsmittel bei der Wahrnehmung ihrer bür-
gerlichen Teilhaberechte oder bei der Aus-
übung ihrer Mandate sein.

Lorenz Caffier
Innenminister

Vorwort
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Teil 1 
Gemeindeordnung

Abschnitt 1 
Grundlagen der Gemeindeverfassung

§ 1 
Begriff der Gemeinden

(1) Die Gemeinden sind eine wesentliche 
Grundlage des demokratischen Staates.

(2) Die Gemeinden sind Gebietskörper-
schaften. Sie fördern in freier Selbstverwal-
tung das Wohl ihrer Einwohner.

(3) Gemeinden sollen nicht weniger als 500 
Einwohner haben.

§ 2 
Eigener Wirkungskreis

(1) Die Gemeinden sind berechtigt und im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflich-
tet, alle Angelegenheiten der örtlichen Ge
meinschaft im Rahmen der Gesetze in eige-
ner Verantwortung zu regeln.

(2) Zu den Aufgaben des eigenen Wirkungs-
kreises gehören insbesondere die harmoni-
sche Gestaltung der Gemeindeentwicklung 
unter Beachtung der Belange der Umwelt 
und des Naturschutzes, des Denkmalschut-
zes und der Belange von Wirtschaft und 
Gewerbe, die Bauleitplanung, die Gewähr-
leistung des örtlichen öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, die Versorgung mit Ener-
gie und Wasser, die Abwasserbeseitigung 
und -reinigung, die Sicherung und Förde-
rung eines bedarfsgerechten öffentlichen 
Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreu-

ungseinrichtungen, die Entwicklung der 
Freizeit- und Erholungseinrichtungen so-
wie des kulturellen Lebens, der öffentliche 
Wohnungsbau, die gesundheitliche und 
soziale Betreuung, der Brandschutz und die 
Entwicklung partnerschaftlicher Beziehun-
gen zu Gemeinden anderer Staaten.

(3) Die Gemeinden können durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes durch Rechts
verordnung zur Erfüllung einzelner Selbst-
verwaltungsaufgaben verpflichtet werden.

(4) In die Rechte der Gemeinden darf nur 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.

§ 3 
Übertragener Wirkungskreis

(1) Den Gemeinden können durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes durch Rechts-
verordnung öffentliche Aufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung übertragen werden.

(2) Verordnungen der Gemeinden im über-
tragenen Wirkungskreis werden nach dem 
für Satzungen geltenden Verfahren öffent-
lich bekannt gemacht.

§ 4 
Finanzierung der Aufgaben,  

Konnexität

(1) Die Gemeinden regeln ihre Finanzwirt-
schaft in eigener Verantwortung. Sie haben 
die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendigen Mittel aus eigenen 
Einzahlungen aufzubringen. Reichen diese 
nicht aus, haben sie Anspruch auf einen 
übergemeindlichen Finanzausgleich.
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(2) Werden Gemeinden durch das Land zur 
Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 3 ver-
pflichtet oder werden ihnen durch das Land 
Aufgaben nach § 3 Abs. 1 übertragen, so ist 
dabei gleichzeitig über die Deckung der 
Kosten zu entscheiden. Führt die Erfüllung 
dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung 
der Gemeinden, so ist dafür ein entspre-
chender finanzieller Ausgleich zu schaf-
fen. Kostenfolgeabschätzungen sind unter 
Beteiligung der kommunalen Verbände 
vorzunehmen. Der finanzielle Ausgleich ist 
zeitgleich mit der Aufgabenübertragung zu 
gewähren. Dieser ist in der Rechtsvorschrift, 
die die Aufgabenübertragung anordnet, 
oder zeitnah im Finanzausgleichsgesetz zu 
regeln.

(3) Werden Gemeinden durch Gesetz, durch 
Rechtsverordnung aufgrund eines Gesetzes 
von Aufgaben oder durch Verwaltungsvor-
schriften des Landes von Kosten entlastet, 
so ist dafür ein entsprechender finanzieller 
Ausgleich zugunsten des Landes vorzuneh-
men. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 5 
Satzungsrecht, Hauptsatzung

(1) Die Gemeinden können die Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises durch 
Satzung regeln, soweit die Gesetze nichts 
anderes bestimmen. In Angelegenheiten 
des übertragenen Wirkungskreises können 
Satzungen nur erlassen werden, wenn ein 
Gesetz dies vorsieht.

(2) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung 
zu erlassen. In ihr ist zu regeln, was nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes der Haupt
satzung vorbehalten ist; auch andere für 

die Verfassung der Gemeinde wesentliche 
Fragen können in der Hauptsatzung gere
gelt werden. Die Hauptsatzung wird mit 
der Mehrheit aller Gemeindevertreter be-
schlossen. Sie ist der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vor der Ausfertigung anzuzeigen. 
Sie darf nur in Kraft gesetzt werden, wenn 
die Rechtsaufsichtsbehörde die Verletzung 
von Rechtsvorschriften nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Eingang der erforder-
lichen Unterlagen geltend gemacht oder 
wenn sie vor Ablauf der Frist erklärt hat, 
dass sie keine Verletzung von Rechtsvor-
schriften geltend macht. Für Änderungen 
der Hauptsatzung gelten die Sätze 3 bis 5 
entsprechend, soweit sie das Verfahren der 
öffentlichen Bekanntmachung betreffen. 
Für sonstige Änderungen der Hauptsat-
zung gilt Absatz 4 Satz 5.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig einer Satzung zuwi-
derhandelt, soweit die Satzung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Vorschrift 
verweist. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße geahndet werden. Verwal-
tungsbehörden nach §  36 Abs.  1 Satz 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind die Oberbürgermeister der kreisfreien 
Städte, die Bürgermeister der amtsfreien 
Gemeinden und die Amtsvorsteher.

(4) Satzungen sind vom Bürgermeister aus
zufertigen und öffentlich bekannt zu ma
chen. Die Form der öffentlichen Bekanntma
chung von Satzungen wird durch Rechts
verordnung nach § 174 Abs. 1 Nr. 2 geregelt. 
Im Übrigen bestimmt die Gemeinde Form, 
Fristen und Verfahren der öffentlichen Be
kanntmachung in der Hauptsatzung. Sat-
zungen treten am Tag nach der Bekannt-
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machung in Kraft, wenn kein anderer 
Zeitpunkt bestimmt ist. Sie sind der Rechts-
aufsichtsbehörde anzuzeigen, soweit sich 
nicht aus anderen gesetzlichen Vorschriften 
eine Anzeige- oder Genehmigungspflicht 
ergibt. Für Satzungsänderungen gelten die 
Sätze 1, 4 und 5 entsprechend.

(5) Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften, die in diesem Gesetz enthal-
ten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, kann nach Ablauf eines Jah-
res seit der öffentlichen Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn 
bei der Bekanntmachung auf die Regelun-
gen dieses Absatzes hingewiesen worden 
ist. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der 
Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, aus der sich der Verstoß 
ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht wird. Eine Verletzung von An-
zeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von 
Satz 1 stets geltend gemacht werden.

(6) Absatz  5 gilt auch ohne die Hinweis-
pflicht des Satzes 1 für Satzungen, die nach 
dem 17.  Mai 1990 und vor In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes in Kraft getreten sind. Die 
Jahresfrist beginnt für diese Satzungen mit 
dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes.

(7) Für Flächennutzungspläne gelten die 
Absätze 5 und 6 entsprechend.

§ 6 
Kommunale Verbände

(1) Zur Förderung der kommunalen Selbst-
verwaltung und Wahrnehmung ihrer Inte

ressen haben die Gemeinden das Recht, 
Verbände zu bilden.

(2) Die Landesregierung hat die Verbindung 
zu diesen Verbänden zu wahren und bei 
der  Vorbereitung von Rechtsvorschriften, 
die unmittelbar die Belange der Gemein-
den berühren, mit ihnen zusammenzuwir-
ken.

(3) Der Landtag soll bei den Beratungen 
entsprechender Gesetzentwürfe diese Ver-
bände anhören.

§ 7 
Gemeindearten

(1) Gemeinden im Sinne dieses Gesetzes 
sind auch kreisangehörige und kreisfreie 
Städte.

(2) Die kreisfreien Städte erfüllen neben 
ihren Aufgaben als Gemeinden in ihrem Ge
biet alle Aufgaben, die den Landkreisen ob
liegen.

§ 8 
Name und Bezeichnung

(1) Die Gemeinden führen ihren bisherigen 
Namen. Eine neu gebildete Gemeinde be-
stimmt ihren Namen selbst. Die Gemein-
devertretung kann mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln aller Gemeindevertreter den 
Gemeindenamen ändern. An die Stelle 
des Beschlusses kann ein Bürgerentscheid 
treten. Die Bestimmung, Feststellung oder 
Änderung des Namens und seiner Schreib-
weise ist nur aus Gründen des öffentlichen 
Wohls zulässig. Sie bedarf der Genehmi-
gung des Innenministeriums.
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(2) Namensänderungen sind im Amtsblatt 
für Mecklenburg-Vorpommern bekannt zu 
machen.

(3) Die Bezeichnung Stadt führen die Ge
meinden, denen diese Bezeichnung nach 
dem bisherigen Recht zusteht oder auf An
trag von der Landesregierung verliehen wird.

(4) Das Innenministerium kann auf Antrag 
der Gemeinde weitere Bezeichnungen ver-
leihen. Ohne Verleihung dürfen überkom-
mene Bezeichnungen sowie dem Namen 
nachgestellte Bezeichnungen nach dem 
Kurortgesetz vom 24.  Februar 1993 (GVO-
Bl. M‑V S. 109, 300) geführt werden. § 6 des 
Kurortgesetzes bleibt unberührt.

(5) Die Stadt Schwerin führt die Bezeich-
nung Landeshauptstadt.

§ 9 
Wappen, Flaggen und Siegel

(1) Die Gemeinden sind berechtigt, Wap-
pen und Flaggen zu führen, die mit ih-
rer Geschichte und mit demokratischen 
Grundsätzen übereinstimmen. Die Annah-
me neuer Wappen und Flaggen und ihre 
Änderung bedürfen der Genehmigung des 
Innenministeriums.

(2) Die Gemeinden führen Dienstsiegel. Ge
meinden, die zur Führung eines Wappens 
berechtigt sind, führen dieses in ihrem 
Dienstsiegel. Die Landesregierung wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen über die Führung, Ausge-
staltung und Aufbewahrung sowie den 
Nachweis kommunaler Dienstsiegel zu tref-
fen.

§ 10 
Gemeindegebiet

(1) Das Gebiet der Gemeinde bilden die 
Grundstücke, die nach geltendem Recht zu 
ihr gehören. Grenzstreitigkeiten entschei-
det die Rechtsaufsichtsbehörde.

(2) Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde 
gehören. Aus besonderen Gründen können 
Grundstücke außerhalb einer Gemeinde 
verbleiben (gemeindefreie Grundstücke).

(3) Das Gebiet der Gemeinden soll so be-
messen sein, dass die örtliche Verbunden-
heit der Einwohner und die Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Selbstverwaltungsaufgaben gewährleistet 
sind.

§ 11 
Gebietsänderungen

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls 
können Gemeinden aufgelöst, neu gebil-
det oder in ihren Grenzen geändert werden 
(Gebietsänderungen). Die Bürger, die in 
dem unmittelbar betroffenen Gebiet woh-
nen, sowie die betroffenen Gemeinden, Äm
ter und Landkreise sind vorher anzuhören.

(2) Gebietsänderungen können durch Ver
trag der beteiligten Gemeinden, durch Ge
setz oder, bei örtlich begrenzten Einzelre-
gelungen, durch Entscheidung des Innen-
ministeriums vorgenommen werden. Eine 
Regelung ist örtlich begrenzt, wenn höchs
tens zwei Gemeinden betroffen sind. Die 
Aufnahme von Verhandlungen über Ge-
bietsänderungen bedarf eines Beschlusses 
der Mehrheit aller Gemeindevertreter.
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(3) Gebietsänderungen, die nicht durch Ge-
setz erfolgen, sind im Amtsblatt für Meck-
lenburg-Vorpommern bekannt zu machen.

(4) Eine wirksame Gebietsänderung be-
gründet unmittelbar Rechte und Pflichten 
der Beteiligten und bewirkt den Übergang, 
die Beschränkung oder die Aufhebung von 
dinglichen Rechten. Die zuständigen Be-
hörden sind verpflichtet, das Grundbuch, 
das Wasserbuch und andere öffentliche 
Bücher zu berichtigen. Die durch die Ge-
bietsänderung erforderlichen Rechtshand-
lungen sind frei von öffentlichen Abgaben 
und Verwaltungskosten, soweit diese auf 
Landesrecht beruhen.

(5) Werden durch die Änderung von Ge-
meindegrenzen die Grenzen von Ämtern 
oder Landkreisen berührt, so bewirkt die 
Änderung der Gemeindegrenzen auch die 
Änderung der Ämter- und Kreisgrenzen.

§ 12 
Gebietsänderungsverträge

(1) Gebietsänderungsverträge müssen von 
den Gemeindevertretungen der beteilig
ten Gemeinden jeweils mit der Mehrheit 
aller Gemeindevertreter beschlossen wer-
den. An die Stelle des Beschlusses der Ge
meindevertretung kann ein Bürgerent-
scheid treten. Die Verträge müssen Bestim-
mungen über die Auseinandersetzung, die 
Rechtsnachfolge und die Überleitung des 
Ortsrechts enthalten. Sie bedürfen der Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
Gründe des öffentlichen Wohls nicht ent-
gegenstehen. Bewirkt eine vertragliche Ge
bietsänderung zwischen Gemeinden die 

Änderung von Kreisgrenzen, bedarf sie der 
Zustimmung der betroffenen Landkreise. 
Die Gebietsänderungsverträge sind nach 
dem für Satzungen geltenden Verfahren 
öffentlich bekannt zu machen, soweit sie 
Regelungen über die Überleitung des Orts-
rechts enthalten.

(2) Betrifft eine Gebietsänderung nur eine 
Gemeinde, so tritt an die Stelle der Verein-
barung nach Absatz 1 ein Beschluss der 
Mehrheit aller Gemeindevertreter. In dem 
Gemeindegebiet, das eine neue Gemeinde 
bilden soll, ist ein Bürgerentscheid durch-
zuführen. Kommt die erforderliche Mehr-
heit nach §  20 Abs.  7 nicht zustande, ist 
eine Regelung nur durch Entscheidung des 
Innenministeriums möglich.

(3) Wechseln Einrichtungen eines Amtes in-
folge der Gebietsänderung in den Bereich 
eines anderen Amtes, so sind die beteilig-
ten Ämter in die Auseinandersetzung mit 
einzubeziehen.

 
Abschnitt 2 

Einwohner und Bürger

§ 13 
Begriff

(1) Einwohner der Gemeinde ist, wer in der 
Gemeinde wohnt.

(2) Bürger der Gemeinde sind die zu den 
Gemeindewahlen wahlberechtigten Einwoh
ner.
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§ 14 
Rechte und Pflichten der Einwohner

(1) Die Einwohner der Gemeinde haben das 
Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift 
mit Anregungen und Beschwerden an die 
Gemeindevertretung zu wenden. Sie sind 
über die Stellungnahme der Gemeindever-
tretung oder eines Ausschusses unverzüg-
lich zu unterrichten.

(2) Die Einwohner der Gemeinde sind im 
Rahmen der bestehenden Vorschriften be-
rechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinde zu benutzen, und verpflichtet, 
die Gemeindelasten zu tragen.

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend 
für Besitzer und Nutzer von Grundstücken 
und für Gewerbetreibende in der Gemein-
de, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemein-
de haben, sowie für juristische Personen 
und Personenvereinigungen.

(4) Die Gemeinde soll die Abgabe von Er-
klärungen, die Stellung von Anträgen oder 
die Berichtigung von Erklärungen oder An
trägen anregen, wenn diese offensichtlich 
nur versehentlich oder aus Unkenntnis un-
terblieben oder unrichtig abgegeben oder 
gestellt worden sind. Sie erteilt, soweit erfor-
derlich, Auskunft über die den Beteiligten im 
Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte 
und die ihnen obliegenden Pflichten.

§ 15 
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Gemeinde kann für die Grundstücke 
ihres Gebiets durch Satzung den Anschluss 
an die Wasserversorgung, die Abwasserbe

seitigung, die Straßenreinigung, Einrichtun
gen zur Versorgung mit Fernwärme und 
ähnliche dem öffentlichen Wohl dienende 
Einrichtungen (Anschlusszwang) und die 
Benutzung dieser Einrichtungen und der öf
fentlichen Schlachthöfe (Benutzungszwang) 
vorschreiben, wenn ein dringendes öffentli-
ches Bedürfnis dafür besteht. Ein dringendes 
öffentliches Bedürfnis kann nicht ausschließ-
lich durch die Erhöhung der Wirtschaftlich-
keit der Einrichtung begründet werden.

(2) Die Satzung kann Ausnahmen vom An-
schluss- und Benutzungszwang zulassen. 
Der Anschluss- und Benutzungszwang kann 
auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets 
und auf bestimmte Gruppen von Grund-
stücken oder Personen beschränkt werden.

(3) Die Satzung kann vorschreiben, dass 
Eigentümer und dinglich Nutzungsberech-
tigte das Anbringen und Verlegen öffentli-
cher Leitungen für die jeweilige öffentliche 
Einrichtung auf ihrem Grundstück zu dul-
den haben, wenn dieses an die Einrichtung 
angeschlossen oder anzuschließen ist, in 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Einrichtung benutzt wird oder wenn die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ein-
richtung für das Grundstück sonst vorteil-
haft ist. Die Duldungspflicht besteht nicht, 
wenn die Inanspruchnahme des Grund-
stücks Eigentümer oder dinglich Nutzungs-
berechtigte mehr als erforderlich oder in 
unzumutbarer Weise belasten würde.

§ 16 
Unterrichtung der Einwohner

(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Ein-
wohner über allgemein bedeutsame An-
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gelegenheiten der Gemeinde. Zu diesem 
Zweck sollen Einwohnerversammlungen 
abgehalten sowie andere geeignete For-
men einer bürgernahen kommunalen Öf-
fentlichkeitsarbeit angewendet werden. 
Das Nähere regelt die Hauptsatzung.

(2) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, 
die von der Gemeinde durchgeführt wer-
den, sollen die Einwohner möglichst früh-
zeitig über die Grundlagen, Ziele und Aus-
wirkungen unterrichtet werden. Ihnen ist 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Vor-
schriften über eine förmliche Beteiligung 
oder Anhörung bleiben unberührt.

§ 17 
Fragestunde, Anhörung

(1) Die Gemeindevertretung kann bei öf-
fentlichen Sitzungen Einwohnern, die das 
14.  Lebensjahr vollendet haben, die Mög-
lichkeit einräumen, zu Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft Fragen zu stel-
len und Vorschläge oder Anregungen zu 
unterbreiten.

(2) Die Gemeindevertretung kann beschlie-
ßen, Sachverständige sowie Einwohner, die 
von dem Gegenstand der Beratung betrof-
fen sind, anzuhören.

(3) Das Nähere regelt die Hauptsatzung.

§ 18 
Einwohnerantrag

(1) Einwohner, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben, können beantragen, dass in 
der Gemeindevertretung eine wichtige An-
gelegenheit behandelt wird, die zum eige-

nen Wirkungskreis der Gemeinde gehört. 
Dies gilt nicht, wenn innerhalb des letzten 
Jahres bereits ein zulässiger Antrag glei-
chen Inhalts behandelt wurde.

(2) Der Einwohnerantrag muss schriftlich an 
den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
gestellt werden und eine Begründung ent-
halten. Er muss in Gemeinden bis 40  000 
Einwohnern von mindestens 5  vom Hun-
dert der Einwohner, in Städten mit mehr als 
40 000 Einwohnern von mindestens 2 000 
Einwohnern im Sinne von Absatz  1 unter-
zeichnet sein. Über die Zulässigkeit des An
trags entscheidet die Gemeindevertretung.

(3) Zulässige Anträge hat die Gemeindever-
tretung unverzüglich zu behandeln.

§ 19 
Rechte und Pflichten der Bürger

(1) Die verantwortliche Teilnahme an der 
gemeindlichen Selbstverwaltung ist Recht 
und Pflicht der Bürger.

(2) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenämter 
und ehrenamtliche Tätigkeiten für die Ge-
meinde zu übernehmen und gewissenhaft 
und unparteiisch auszuüben.

(3) Die Bestellung in ein Ehrenamt oder 
eine ehrenamtliche Tätigkeit erfolgt durch 
die Gemeindevertretung, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Die Gemein-
devertretung kann diese Befugnis auf den 
Hauptausschuss oder auf den Bürgermei-
ster übertragen. Ein Bürger kann die Bestel-
lung ablehnen oder seine Abberufung ver-
langen, wenn ein wichtiger Grund in seinen 
persönlichen Lebensumständen vorliegt.
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(4) Für die Ausübung von Ehrenämtern und 
ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemein-
de gelten die Bestimmungen über die Ver-
schwiegenheit (§  23 Abs.  6), Mitwirkungs-
verbote (§  24), Vertretungsverbot (§  26), 
Entschädigungen, Kündigungsschutz (§ 27) 
und die Verpflichtung (§  28 Abs.  2 Satz  3) 
entsprechend.

§ 20 
Bürgerentscheid, Bürgerbegehren

(1) Wichtige Entscheidungen in Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises kön-
nen statt durch Beschluss der Gemeinde-
vertretung durch die Bürger selbst getrof-
fen werden (Bürgerentscheid). Ein Bürger-
entscheid oder ein Beschluss nach Absatz 6 
Satz 5 kann innerhalb von zwei Jahren nur 
durch einen neuen Bürgerentscheid geän-
dert oder aufgehoben werden.

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt 
über

1.	� die innere Organisation der Verwal-
tung,

2.	� die Rechtsverhältnisse der für die Ge-
meinde haupt- oder ehrenamtlich täti-
gen Personen,

3.	� Entscheidungen im Rahmen des ge-
meindlichen Haushalts-, Rechnungsprü
fungs- und Abgabenwesens und in die
sem Rahmen auch Entscheidungen 
über Entgelte und kommunale Betriebe,

4.	� Entscheidungen nach § 36 des Bauge-
setzbuches, die Aufstellung, Änderung 
und Aufhebung von Bauleitplänen so

wie sonstige Angelegenheiten, die im 
Rahmen eines Planfeststellungsverfah
rens oder eines förmlichen Verwal-
tungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung oder eines abfallrechtlichen, 
immissionsschutzrechtlichen, wasser-
rechtlichen oder vergleichbaren Zulas-
sungsverfahrens zu entscheiden sind,

5.	� die Beteiligung an kommunaler Zusam-
menarbeit,

6.	� Satzungen, durch die ein Anschluss- 
oder Benutzungszwang geregelt wird, 
sowie

7.	� Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel 
verfolgen.

(3) Die Gemeindevertretung kann im Be-
nehmen mit der Rechtsaufsichtsbehörde 
mit der Mehrheit aller Gemeindevertreter 
die Durchführung eines Bürgerentscheides 
beschließen. Der Beschluss muss die zu ent-
scheidende Frage enthalten und den Zeit-
punkt des Bürgerentscheides bestimmen.

(4) Die Bürger können die Durchführung ei-
nes Bürgerentscheides beantragen (Bürger-
begehren), wenn innerhalb der letzten zwei 
Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid zur 
gleichen Angelegenheit durchgeführt wor-
den ist. Richtet sich der Antrag gegen einen 
Beschluss der Gemeindevertretung, muss 
er innerhalb von sechs Wochen nach der 
Bekanntgabe des Beschlusses gestellt wer-
den, es sei denn, der Beschluss wurde noch 
nicht durchgeführt.

(5) Das Bürgerbegehren muss schriftlich an 
den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
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gerichtet werden und die zu entscheidende 
Frage, eine Begründung und einen durch-
führbaren Vorschlag zur Deckung der Ko-
sten der verlangten Maßnahme enthalten. 
Hinsichtlich der Kostendeckung können 
die Bürger Beratung durch die Gemeinde 
in Anspruch nehmen. Das Bürgerbegehren 
muss in Gemeinden bis 50  000 Einwoh-
nern von mindestens 10 vom Hundert der 
Bürger, in Städten mit mehr als 50 000 Ein-
wohnern von mindestens 4  000 Bürgern 
unterzeichnet sein. Über die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens und den Zeitpunkt 
des Bürgerentscheides entscheidet die Ge-
meindevertretung unverzüglich im Beneh-
men mit der Rechtsaufsichtsbehörde. Der 
Bürgerentscheid entfällt, wenn die Gemein-
devertretung oder der Hauptausschuss die 
Durchführung der beantragten Maßnahme 
beschließt.

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die ge-
stellte Frage in dem Sinne entschieden, 
in dem sie von der Mehrheit der gültigen 
Stimmen beantwortet wurde, sofern die-
se Mehrheit mindestens 25  vom Hundert 
der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stim-
mengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderli-
che Mehrheit nicht erreicht worden, hat die 
Gemeindevertretung die Angelegenheit zu 
entscheiden.

(7) Ein Bürgerentscheid über die Abberu-
fung des Bürgermeisters kann nur durch 
einen Beschluss der Gemeindevertretung 
herbeigeführt werden. Dieser Beschluss 
bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln aller 
Gemeindevertreter. Der Bürgerentscheid 
bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der 
gültigen Stimmen, wobei diese Mehrheit 

mindestens einem Drittel der Stimmbe-
rechtigten entsprechen muss. Absatz  6 
Satz  3 findet keine Anwendung. Mit dem 
Tag nach der Bekanntgabe des erfolgrei-
chen Bürgerentscheids tritt der hauptamt-
liche Bürgermeister in den einstweiligen 
Ruhestand, soweit dies nach den beamten-
rechtlichen Vorschriften zulässig ist.

(8) Das Nähere regelt das Innenministerium 
durch Rechtsverordnung nach § 174 Abs. 1 
Nr. 5.

Abschnitt 3 
Vertretung und Verwaltung

§ 21 
Organe

Organe der Gemeinde sind die Gemeinde-
vertretung und der Bürgermeister.

§ 22 
Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretung ist die Vertre-
tung der Bürger und das oberste Willensbil-
dungs- und Beschlussorgan der Gemeinde. 
In Städten führt sie die Bezeichnung Stadt-
vertretung. In kreisfreien Städten kann in 
der Hauptsatzung festgelegt werden, dass 
sie die Bezeichnung Bürgerschaft führt, 
soweit dies mit ihrer Geschichte überein-
stimmt.

(2) Die Gemeindevertretung ist für alle wich-
tigen Angelegenheiten der Gemeinde zu-
ständig und überwacht die Durchführung 
ihrer Entscheidungen, soweit nicht durch 
Gesetz, Hauptsatzung oder Beschluss der 
Gemeindevertretung eine Übertragung auf 
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den Hauptausschuss oder den Bürgermeis
ter stattgefunden hat. Wichtig sind, neben 
den der Gemeindevertretung gesetzlich zu
gewiesenen Aufgaben, Angelegenheiten, 
die aufgrund ihrer politischen Bedeutung, 
ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen oder 
als Grundlage für Einzelentscheidungen 
von grundsätzlicher Bedeutung für die Ge
meinde sind. Die Gemeindevertretung 
kann Angelegenheiten, die sie übertragen 
hat, auch im Einzelfall jederzeit an sich zie-
hen. Wurde eine Angelegenheit durch die 
Hauptsatzung übertragen, kann die Ge-
meindevertretung sie nur durch Beschluss 
mit der Mehrheit aller Gemeindevertreter 
an sich ziehen.

(3) Die Entscheidungen in folgenden An-
gelegenheiten können nicht übertragen 
werden:

1.	� Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes 
die Gemeindevertretung entscheidet,

2.	� die Übernahme neuer Aufgaben, für 
die keine gesetzliche Verpflichtung be-
steht,

3.	� die Bestellung der Rechnungsprüfer,

4.	� die allgemeinen Grundsätze, nach de-
nen die Verwaltung geführt werden soll,

5.	� die Grundsätze der Personalentschei-
dungen,

6.	� der Erlass, die Änderung und die Aufhe-
bung von Satzungen,

7.	� die Aufstellung, Änderung und Aufhe-
bung von Flächennutzungsplänen,

8.	� die Haushaltssatzung, den Haushalts-
plan, den Stellenplan, ein Haushaltssi
cherungskonzept, die Entgegennahme 
des Jahresabschlusses und die Entlastung 
des Bürgermeisters für die Haushalts
durchführung,*

9.	� die Errichtung, die Umwandlung des 
Zwecks, die Zusammenlegung und Auf
hebung von Stiftungen sowie die Ver-
wendung des Stiftungsvermögens,

10.	� die Errichtung, Übernahme, wesentliche 
Erweiterung oder Einschränkung sowie 
die Auflösung kommunaler Betriebe 
und Einrichtungen, die Beteiligung an 
privatrechtlichen Unternehmen sowie 
die Umwandlung der Rechtsform kom-
munaler Betriebe und Einrichtungen,

11.	� die Ermittlung des Satzes öffentlicher 
Abgaben und die Festsetzung allgemei
ner privatrechtlicher Entgelte,

12.	� die Bestellung und Wahl von Vertretern 
der Gemeinde, die Mitgliedschaftsrech-
te in Organen, Beiräten oder Ausschüs-
sen von juristischen Personen oder Per-
sonenvereinigungen wahrnehmen,

13.	� die Mitgliedschaft in kommunalen Ver
bänden und in Zweckverbänden, der 
Abschluss öffentlich-rechtlicher Ver-
träge nach §  165 und §  167 sowie die 
Entscheidung über partnerschaftliche 
Beziehungen zu anderen Gemeinden,

*	� für Gemeinden mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 16 KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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14.	� Gebietsänderungen und

15.	� die Verleihung und die Aberkennung 
des Ehrenbürgerrechts und von Ehren-
bezeichnungen.

(4) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass 
der Hauptausschuss oder der Bürgermeis
ter Entscheidungen bis zu bestimmten 
Wertgrenzen in folgenden Angelegenhei-
ten trifft:

1.	� die Genehmigung von Verträgen nach 
§ 38 Abs. 6 Satz 6 und 7 und § 39 Abs. 2 
Satz 11 und 12,

2.	� die Zustimmung zu über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen,*

3.	� die Verfügung über Gemeindever
mögen, insbesondere die Veräußerung 
oder Belastung von Grundstücken, 
Schenkungen, die Hingabe von Darle-
hen und die Aufnahme von Krediten 
durch die Gemeinde,

4.	� die Übernahme von Bürgschaften, der 
Abschluss von Gewährverträgen, die 
Bestellung sonstiger Sicherheiten für 
Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu 
achtende Rechtsgeschäfte und

5.	� den Abschluss von städtebaulichen Ver-
trägen, insbesondere Erschließungsver-
trägen und Durchführungsverträgen zu 
vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Enthält die Hauptsatzung solche Regelun-
gen nicht, obliegt die Entscheidung aus-
schließlich der Gemeindevertretung.

(5) Die Gemeindevertretung ist, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, oberste Dienstbe
hörde. Sie kann ihre Befugnisse insoweit 
auf den Hauptausschuss oder auf den Bür-
germeister übertragen, soweit durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes nichts ande-
res bestimmt ist. Die Aufgaben als oberste 
Dienstbehörde des Bürgermeisters und der 
Beigeordneten sind nicht übertragbar. Die 
Gemeindevertretung übt ihre Befugnisse 
nach Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bür-
germeister aus, das durch Beschluss mit der 
Mehrheit aller Gemeindevertreter ersetzt 
werden kann. Die Gemeindevertretung ist 
Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters; sie 
hat keine Disziplinarbefugnis. Führt der 
Bürgermeister Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises durch, darf die Gemeinde-
vertretung Aussagegenehmigungen nach 
§  64 Abs.  2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 28. Juni 1993 (GVOBl. M‑V S. 577), ge-
ändert durch Gesetz vom 27.  April 1994 
(GVOBl. M-V S.  551), nur mit Zustimmung 
der Fachaufsichtsbehörde erteilen.

(6) Die Gemeindevertretung gibt sich zur 
Regelung ihrer inneren Angelegenheiten 
eine Geschäftsordnung.

§ 23 
Gemeindevertreter

(1) Die Gemeindevertreter werden von den 
Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl auf die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. Das Nähere regelt 
das Kommunalwahlgesetz.

*	� für Gemeinden mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 16 KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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(2) In Städten führen die Gemeindevertre-
ter die Bezeichnung Stadtvertreter. In kreis-
freien Städten kann in der Hauptsatzung 
festgelegt werden, dass sie eine andere Be
zeichnung führen, soweit dies mit der Ge-
schichte der Stadt übereinstimmt.

(3) Die Gemeindevertreter üben ihr Mandat 
im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, 
nur dem Gemeinwohl verpflichteten Über-
zeugung aus. Sie sind an Aufträge und Ver-
pflichtungen, durch welche die Freiheit ih-
rer Entschließungen beschränkt wird, nicht 
gebunden. Die Gemeindevertreter sind zur 
Teilnahme an den Sitzungen und zur Mitar-
beit verpflichtet, wenn sie nicht aus wich-
tigem Grund verhindert sind. Sie können 
auf ihr Mandat jederzeit durch schriftliche, 
unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung ver-
zichten.

(4) Jeder Gemeindevertreter ist berechtigt, 
in der Gemeindevertretung und in den 
Ausschüssen, denen er angehört, Anträge 
zu stellen.

(5) Die Gemeindevertreter können sich zu 
Fraktionen zusammenschließen oder beste-
henden Fraktionen mit deren Zustimmung 
beitreten. Eine Fraktion muss aus mindes
tens zwei Mitgliedern bestehen. Nach dem 
13. Juni 2004 muss eine Fraktion in Städten 
mit mehr als 25 Stadtvertretern aus minde-
stens drei und in Städten mit mehr als 37 
Stadtvertretern aus mindestens vier Mit-
gliedern bestehen. Ihre innere Ordnung 
muss demokratischen und rechtsstaatli-
chen Grundsätzen entsprechen. Näheres 
über die Bildung der Fraktionen, ihre Rechte 
und Pflichten regelt die Geschäftsordnung. 

Soweit die Fraktionen Zuwendungen aus 
dem Gemeindehaushalt erhalten, ist die 
Verwendung dieser Mittel im Rahmen der 
örtlichen Prüfung zu prüfen. In Gemeinde-
vertretungen mit bis zu elf Gemeindever-
tretern stehen die Rechte nach § 29 Abs. 7 
Satz  2, §  31 Abs.  2 Satz  3 und §  34 Abs.  2 
und 4 auch jedem einzelnen Gemeindever-
treter zu.

(6) Die Gemeindevertreter sind zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer 
Tätigkeit bekannt gewordenen Angele-
genheiten verpflichtet. Dies gilt nicht für 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen. Die Gemeindevertreter dürfen 
ohne Genehmigung der Gemeindevertre
tung weder gerichtlich noch außergericht-
lich Aussagen machen, soweit sie zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet sind. Die Ver-
schwiegenheitspflicht besteht auch nach 
der Beendigung des Mandats fort.

(7) Nach Ablauf der Wahlperiode üben die 
bisherigen Gemeindevertreter ihr Mandat 
bis zur konstituierenden Sitzung der neu 
gewählten Gemeindevertretung aus.

§ 24 
Mitwirkungsverbote

(1) Die Gemeindevertreter dürfen weder 
beratend noch entscheidend mitwirken 
oder sonst tätig werden,

1.	� wenn die Entscheidung ihnen selbst 
oder ihren Angehörigen im Sinne von 
§ 20 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes einen unmittelbaren Vorteil 
oder Nachteil bringen kann,
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2.	� wenn sie zu dem Beratungsgegenstand 
in anderer als öffentlicher Eigenschaft 
ein Gutachten abgegeben haben,

3.	� wenn sie eine natürliche oder juristische 
Person oder eine Vereinigung vertreten, 
der die Entscheidung einen unmittelba-
ren Vorteil oder Nachteil bringen kann 
oder

4.	� wenn sie Mitarbeiter einer Aufsichts
behörde sind und der Beratungsge-
genstand einen unmittelbaren Bezug 
zu ihrem dienstlichen Aufgabenbereich 
besitzt.

(2) Die Mitwirkungsverbote des Absatzes 1 
gelten nicht,

1.	� wenn der Vorteil oder der Nachteil 
nur darauf beruht, dass jemand einer 
Berufs- oder Bevölkerungsgruppe an-
gehört, deren gemeinsame Interessen 
durch die Angelegenheit berührt wer-
den,

2.	� bei Wahlen sowie bei Abberufungen, 
und

3.	� wenn die Vertretung der natürlichen 
oder juristischen Person oder Vereini-
gung auf Vorschlag der Gemeinde aus-
geübt wird.

(3) Wer annehmen muss, nach Absatz 1 von 
der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat 
den Ausschließungsgrund unaufgefordert 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
anzuzeigen und den Sitzungsraum zu ver-
lassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann 
er sich in dem für die Zuhörer bestimmten 

Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet 
in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung 
in nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung 
des Betroffenen unter Ausschluss seiner 
Person.

(4) Eine Entscheidung, die unter Verstoß 
gegen das Mitwirkungsverbot zustande 
kommt oder bei der ein Gemeindevertre-
ter ungerechtfertigt ausgeschlossen wird, 
ist unwirksam. Ein ungerechtfertigter Aus-
schluss eines Gemeindevertreters ist von 
Anfang an unbeachtlich, wenn dieser der 
Entscheidung nachträglich zustimmt.

(5) Ein Verstoß gegen das Mitwirkungsver-
bot oder ein ungerechtfertigter Ausschluss 
eines Gemeindevertreters kann nach Ablauf 
eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, dass der Verstoß oder 
der ungerechtfertigte Ausschluss innerhalb 
dieser Frist schriftlich unter Bezeichnung 
der Tatsache, aus der sich der Verstoß oder 
der ungerechtfertigte Ausschluss ergibt, 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
wird. Die Jahresfrist beginnt am Tag nach 
der Beschlussfassung oder, sofern eine öf-
fentliche Bekanntmachung erforderlich ist, 
am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung.

§ 25 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

(1) Gemeindevertreter kann nicht sein, wer 
tätig ist als

1.	� Beamter oder Angestellter im Dienst 
der Gemeinde oder des Amtes, dem 
die Gemeinde angehört, soweit diese 
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Funktion nicht ehrenamtlich ausgeübt 
wird,

2.	� leitender Beamter oder leitender Ange-
stellter im Dienst des Landkreises, dem 
die Gemeinde angehört,

3.	� leitender Beamter oder leitender Ange-
stellter im Dienst eines Zweckverban-
des oder einer sonstigen Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts, der die Gemeinde oder das Amt 
angehört,

4.	� Beamter oder Angestellter im Dienst 
einer Rechtsaufsichtsbehörde nach 
§ 79, der entscheidend unmittelbar die 
Rechtsaufsicht oder die Rechnungsprü-
fung über die Gemeinde oder über das 
Amt wahrnimmt,

5.	� leitender Angestellter eines privatrecht
lichen Unternehmens, an dem die Ge-
meinde oder das Amt mittelbar oder 
unmittelbar mit mehr als 50 vom Hun-
dert beteiligt ist.

(2) Leitende Beamte und leitende Ange-
stellte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, 3 und 
5 sind

1.	� Landräte und Beigeordnete,

2.	� Vorstandsmitglieder, Verwaltungsleiter, 
Geschäftsführer und Inhaber vergleich-
barer Ämter, soweit die Funktion nicht 
ehrenamtlich ausgeübt wird.

(3) Die Gemeindevertreter haben dem Vor-
sitzenden der Gemeindevertretung ihren 
Beruf sowie andere vergütete oder ehren-

amtliche Tätigkeiten nach den Absätzen  1 
und 2 mitzuteilen.

(4) Bei Verstößen gegen Absatz  1 fordert 
der Vorsitzende der Gemeindevertretung 
den Gemeindevertreter auf, innerhalb ei-
nes Monats zu erklären, ob er aus dem 
Dienstverhältnis ausscheiden oder auf das 
Mandat verzichten will. Die Mitgliedschaft 
in der Gemeindevertretung ruht von der 
Aufforderung durch den Vorsitzenden an 
solange, wie Dienstverhältnis und Mandat 
nebeneinander bestehen. Gibt der Gemein-
devertreter keine Erklärung ab, stellt der 
Vorsitzende den Verlust des Mandats fest.

§ 26 
Vertretungsverbot

Gemeindevertreter dürfen Ansprüche Drit-
ter gegen die Gemeinde nicht geltend ma-
chen, es sei denn, dass sie als gesetzliche 
Vertreter handeln.

§ 27 
Entschädigungen, Kündigungsschutz

(1) Gemeindevertreter haben Anspruch auf

1.	� Ersatz ihrer Auslagen,

2.	� Ersatz des entgangenen Arbeitsver
dienstes,

3.	� Erstattung des auf den entgangenen 
Arbeitsverdienst entfallenden Arbeitge-
beranteils zur Sozialversicherung, soweit 
dieser zu ihren Lasten an den Sozialver-
sicherungsträger abgeführt wird, und

4.	� Reisekostenvergütung.
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Das Nähere regelt das Innenministerium 
durch Rechtsverordnung nach § 174 Abs. 1 
Nr. 8.

(2) Die Entschädigungen sind in der Haupt-
satzung zu regeln. Für die Wahrnehmung 
besonderer Funktionen in der Gemeinde-
vertretung kann eine erhöhte Aufwand-
sentschädigung festgesetzt werden.

(3) Der Ersatz der tatsächlichen Auslagen 
kann auch durch eine pauschalierte Auf-
wandsentschädigung erfolgen. Eine pau-
schalierte Entschädigung ist nur zulässig, 
wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunk-
te oder tatsächlicher Erhebungen nach-
vollziehbar ist, dass und in welcher Höhe 
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tä-
tigkeit typischerweise entstehen. Das In-
nenministerium kann durch Rechtsverord-
nung nach §  174 Abs.  1 Nr.  8 Regelungen 
über die Gewährung von Entschädigungen 
treffen. Die Ansprüche auf Entschädigung 
sind nicht übertragbar. Auf sie kann nicht 
verzichtet werden.  

(4) Gemeindevertretern kann Ersatz für Sach-
schäden nach den für Berufsbeamte gelten-
den Bestimmungen geleistet werden.

(5) Wer als Gemeindevertreter tätig ist, darf 
aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
nicht aus diesem Grund entlassen, gekün-
digt oder versetzt werden. Ihm ist die für 
diese Tätigkeit notwendige freie Zeit zu ge-
währen.

(6) Niemand darf gehindert werden, sich 
um ein Mandat als Gemeindevertreter zu 
bewerben, es anzunehmen oder auszu-
üben. Benachteiligungen am Arbeitsplatz 

im Zusammenhang mit der Bewerbung um 
ein Mandat, der Annahme und Ausübung 
eines Mandats sind unzulässig. Entgegen-
stehende Vereinbarungen sind nichtig.

§ 28 
Konstituierung der Gemeinde

vertretung, Vorsitzender

(1) Die Gemeindevertretung tritt innerhalb 
von sechs Wochen nach einer Kommunal-
wahl zu ihrer konstituierenden Sitzung zu
sammen. Die Einberufung erfolgt durch 
den bisherigen Vorsitzenden der Gemein-
devertretung. Der an Lebensjahren älteste 
Gemeindevertreter eröffnet die Sitzung.

(2) In hauptamtlich verwalteten Gemein-
den wird unter der Leitung des ältesten Ge-
meindevertreters aus der Mitte der Gemein-
devertretung ihr Vorsitzender gewählt. Der 
älteste Gemeindevertreter verpflichtet den 
Vorsitzenden durch Handschlag auf die ge-
wissenhafte Erfüllung seiner Pflichten und 
übergibt ihm die Leitung der Sitzung. Der 
Vorsitzende verpflichtet die Gemeindever-
treter durch Handschlag auf die gewissen-
hafte Erfüllung ihrer Pflichten.

(3) In ehrenamtlich verwalteten Gemein-
den wird nach der Eröffnung der Sitzung 
der Bürgermeister von seinem Amtsvor-
gänger und dessen Stellvertreter ernannt. 
Danach übergibt der älteste Gemeindever-
treter dem Bürgermeister die Leitung der 
Sitzung. Der Bürgermeister verpflichtet die 
Gemeindevertreter durch Handschlag auf 
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.

(4) Die Gemeindevertretung wird durch ih-
ren Vorsitzenden vertreten. In Städten führt 
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dieser die Bezeichnung Stadtvertretervor-
steher, sofern die Hauptsatzung nicht eine 
andere Bezeichnung vorsieht. In ehrenamt-
lich verwalteten Gemeinden nimmt der 
Bürgermeister die Aufgaben des Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung wahr.

(5) Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer 
Mitte zwei Stellvertreter des Vorsitzenden. 
In Städten können zur Unterstützung des 
Vorsitzenden Vorstände oder Präsidien der 
Stadtvertretung gebildet werden, denen 
neben dem Vorsitzenden und seinen Stell-
vertretern weitere Mitglieder angehören 
können. Das Nähere regelt die Hauptsat-
zung. Sie kann bestimmen, dass die Bildung 
des Vorstands oder Präsidiums nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt. In 
ehrenamtlich verwalteten Gemeinden neh-
men die Stellvertreter des Bürgermeisters 
die Aufgaben der Stellvertreter des Vorsit-
zenden wahr.

§ 29 
Sitzungen der Gemeindevertretung

(1) Der Vorsitzende setzt im Benehmen mit 
dem Bürgermeister die Tagesordnung fest 
und beruft die Sitzungen der Gemeinde-
vertretung schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung ein. Der Vorsitzende muss 
eine Angelegenheit auf die Tagesordnung 
setzen, wenn es ein Gemeindevertreter, 
eine Ortsteilvertretung oder der Bürgermei-
ster beantragt. Er leitet die Sitzungen, sorgt 
für die Aufrechterhaltung der Ordnung und 
übt das Hausrecht aus.

(2) Die Gemeindevertretung tritt zusam-
men, so oft es die Geschäftslage erfordert. 
Die Geschäftsordnung kann einen Zeitraum 

vorsehen, nach dem die Gemeindevertre-
tung einzuberufen ist. Die Gemeindever-
tretung muss unverzüglich einberufen wer-
den, wenn es ein Viertel aller Gemeindever-
treter, eine Fraktion oder der Bürgermeister 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
beantragt.

(3) Die Ladungsfristen für ordentliche und 
für Dringlichkeitssitzungen sind in der Ge-
schäftsordnung zu regeln. Eine Ladungs-
frist von drei Tagen soll nicht unterschritten 
werden. Unter Einhaltung der Ladungsfrist 
sollen die Beschlussvorlagen der Verwal-
tung übersandt werden.

(4) Die Mehrheit aller Gemeindevertreter 
kann in der Sitzung die Erweiterung der 
Tagesordnung beschließen, wenn es sich 
um eine Angelegenheit handelt, die wegen 
besonderer Dringlichkeit keinen Aufschub 
bis zur nächsten Sitzung duldet.

(5) Die Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist aus-
zuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte 
Interessen Einzelner es erfordern. Der Aus-
schluss der Öffentlichkeit kann in diesem 
Rahmen in der Hauptsatzung oder durch 
Beschluss der Gemeindevertretung ange-
ordnet werden. Über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sit-
zung beraten und mit der Mehrheit aller 
Gemeindevertreter entschieden.

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung 
der Gemeindevertretung sind rechtzei-
tig vor  der Sitzung öffentlich bekannt zu 
machen. Für Punkte der Tagesordnung, 
die nichtöffentlich behandelt werden sol-
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len, gilt dies nur insoweit, als dadurch der 
Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht gefähr-
det wird.

(7) Der Bürgermeister nimmt an den Sit-
zungen der Gemeindevertretung teil. Er ist 
jederzeit berechtigt und auf Antrag eines 
Viertels aller Gemeindevertreter oder einer 
Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt der 
Tagesordnung vor der Gemeindevertre-
tung Stellung zu nehmen. Die Sätze 1 und 
2 gelten für Beigeordnete in Angelegen-
heiten ihres Geschäftsbereiches entspre-
chend.

(8) Über jede Sitzung der Gemeindever-
tretung ist eine Niederschrift nach näherer 
Bestimmung in der Geschäftsordnung an-
zufertigen.

§ 30 
Beschlussfähigkeit

(1) Die Gemeindevertretung ist beschluss
fähig, wenn alle Gemeindevertreter ord-
nungsgemäß geladen wurden und mehr 
als die Hälfte aller Gemeindevertreter zur 
Sitzung anwesend ist. Ein Mangel der La-
dung ist unbeachtlich, wenn der betroffene 
Gemeindevertreter zur Sitzung erscheint. 
Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der 
Sitzung durch den Vorsitzenden festzustel-
len. Danach bleibt die Gemeindevertretung 
solange beschlussfähig, bis der Vorsitzende 
von sich aus oder auf Antrag eines Gemein-
devertreters die Beschlussunfähigkeit fest-
stellt. Dieser Gemeindevertreter zählt zu 
den Anwesenden. Der Vorsitzende hat die 
Beschlussunfähigkeit festzustellen, wenn 
weniger als ein Drittel aller Gemeindever-
treter anwesend ist.

(2) Ist mehr als die Hälfte aller Gemeinde-
vertreter nach § 24 ausgeschlossen, so ist 
die Gemeindevertretung beschlussfähig, 
wenn mehr als ein Drittel aller Gemeinde-
vertreter zur Sitzung anwesend ist.

(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlus-
sunfähigkeit der Gemeindevertretung zu-
rückgestellt worden, so ist die Gemeinde-
vertretung in einer nachfolgenden Sitzung 
für diese Angelegenheit beschlussfähig, 
wenn mindestens drei stimmberechtigte 
Gemeindevertreter anwesend sind und bei 
der Ladung auf diese Vorschrift hingewie-
sen wurde. Sind weniger als drei stimm-
berechtigte Gemeindevertreter anwesend, 
entscheidet der Bürgermeister mit Geneh-
migung der Rechtsaufsichtsbehörde.

§ 31 
Beschlussfassung

(1) Beschlüsse der Gemeindevertretung 
werden, soweit nicht das Gesetz etwas an-
deres vorsieht, mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Gemeindevertreter in offener 
Abstimmung gefasst. Die einfache Mehrheit 
ist erreicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen 
die der Nein-Stimmen übersteigt. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen sind 
unbeachtlich. Sieht das Gesetz einen Anteil 
aller Gemeindevertreter vor, so berechnet 
sich dieser nach der gesetzlichen Zahl der 
Gemeindevertreter, vermindert um die in 
der laufenden Wahlperiode außer durch 
eine Ergänzungswahl nicht wieder besetz-
baren Mandate. Für Personalentscheidun-
gen, die keine Wahlen sind, gilt § 32 Abs. 1 
Satz 2 und 3 entsprechend.



Kommunalverfassung

27

(2) Eine Abstimmung erfolgt nur über sol
che  Anträge, die zu diesem Zeitpunkt 
schriftlich vorliegen oder mündlich zur Sit-
zungsniederschrift erklärt werden. Anträ-
ge, durch die der Gemeinde Mehraufwen-
dungen, Mehrauszahlungen, Mindererträ-
ge oder Minderauszahlungen entstehen, 
müssen bestimmen, wie die zu ihrer Dec-
kung erforderlichen Mittel aufzubringen 
sind; der Teilhaushalt ist zu benennen.* Auf  
Antrag eines Viertels aller Gemeindever-
treter oder einer Fraktion wird namentlich 
abgestimmt. Geheime Abstimmungen sind 
unzulässig.

(3) In nichtöffentlicher Sitzung gefasste 
Beschlüsse der Gemeindevertretung sind 
spätestens in der nächsten öffentlichen Sit-
zung bekannt zu machen, soweit dadurch 
der Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht ge-
fährdet wird.

§ 32 
Wahlen, Abberufungen

(1) Abstimmungen über Personalangele-
genheiten, die durch ein Gesetz als Wahlen 
bezeichnet sind, erfolgen geheim, sofern 
ein Gemeindevertreter dies beantragt, an-
sonsten durch Handzeichen. Gewählt ist, 
soweit nicht das Gesetz etwas anderes vor-
sieht, wer die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, 
das durch den Vorsitzenden zu ziehen ist. 
Soweit nur ein Kandidat zur Wahl steht, ist 
dieser gewählt, wenn er mehr Ja- als Nein-
Stimmen erhält.

(2) Bestimmt dieses Gesetz, dass eine Wahl 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
zu erfolgen hat, so können Fraktionen und 
Zählgemeinschaften Vorschlagslisten er-
stellen. Zählgemeinschaften können aus 
Fraktionen und fraktionslosen Gemeinde-
vertretern gebildet werden. Die Gemeinde-
vertretung stimmt in einem Wahlgang über 
die Listen der Fraktionen und Zählgemein-
schaften ab. Die Wahlstellen werden ent-
sprechend den auf die Listen entfallenen 
Stimmenzahlen besetzt. Über die letzte 
Wahlstelle entscheidet bei Bedarf das Los. 
Wird nur eine Vorschlagsliste erstellt, kann 
sie nur mit der Mehrheit aller Gemeinde-
vertreter beschlossen werden. Die Wieder-
besetzung frei gewordener Wahlstellen 
bestimmt sich nach Satz 1 bis 5, wobei die 
bereits besetzten Stellen anzurechnen sind. 
Wird eine Wahlstelle frei, erfolgt auf Antrag 
einer Fraktion eine vollständige Neubeset-
zung des Gremiums, zu dem die Wahlstelle 
gehört. Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung.

(3) Die Gemeindevertretung kann eine von 
ihr gewählte Person aus ihrer Funktion ab-
berufen. Ein Abberufungsbeschluss bedarf 
der Mehrheit aller Gemeindevertreter. Ab-
satz 1 Satz 1 gilt entsprechend.

(4) Die Beigeordneten können auf schrift-
lichen Antrag von mehr als der Hälfte aller 
Gemeindevertreter mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln aller Gemeindevertreter aus 
ihrem Amt abberufen werden. Zwischen 
Antrag und Abstimmung müssen minde-
stens zwei Wochen liegen. Mit dem Tag der 
Abberufung treten die Beigeordneten in 
den einstweiligen Ruhestand, soweit dies 
nach den beamtenrechtlichen Vorschriften 

*	� für Gemeinden mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 16 KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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zulässig ist. Entsprechendes gilt für den Bür-
germeister, der aufgrund der Bestimmun-
gen des Kommunalwahlgesetzes durch die 
Gemeindevertretung gewählt wurde.

(5) Der direkt gewählte Bürgermeister kann 
nur durch Bürgerentscheid abberufen wer-
den. Das Nähere regelt § 20.

(6) Ein durch Wahl besetztes Amt endet, 
wenn eine Wählbarkeitsvoraussetzung nach
träglich entfällt. Dies gilt nicht für Wählbar-
keitsvoraussetzungen, die sich auf das Alter 
des Amtsinhabers beziehen. Die beamten-
rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 33 
Widerspruch gegen Beschlüsse  

der Gemeindevertretung 
und beschließender Ausschüsse

(1) Verletzt ein Beschluss der Gemeinde-
vertretung das Recht, so hat der Bürger-
meister dem Beschluss zu widersprechen. 
Der Bürgermeister kann einem Beschluss 
widersprechen, wenn dieser das Wohl der 
Gemeinde gefährdet. Der Widerspruch 
muss binnen zwei Wochen nach der Be-
schlussfassung schriftlich eingelegt und 
begründet werden. Er hat aufschiebende 
Wirkung. Die Gemeindevertretung muss 
über die Angelegenheit in der nächsten Sit-
zung beschließen.

(2) Verletzt auch der neue Beschluss das 
Recht, so hat ihn der Bürgermeister schrift-
lich unter Darlegung der Gründe binnen 
zwei Wochen nach der Beschlussfassung 
zu beanstanden und die Beanstandung 
der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Die Beanstandung hat aufschiebende Wir-

kung. Gegen die Beanstandung steht der 
Gemeindevertretung die Klage vor dem 
Verwaltungsgericht zu.

(3) Verletzt ein Beschluss eines beschlie-
ßenden Ausschusses das Recht, so hat der 
Bürgermeister dem Beschluss zu wider-
sprechen. Absatz  1 Satz  2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Der Hauptausschuss muss über 
den Widerspruch in der nächsten Sitzung 
beraten. Gibt er ihm nicht statt, beschließt 
die Gemeindevertretung über den Wider-
spruch. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Für den Jugendhilfeausschuss gelten 
anstelle des Absatzes 3 die Absätze  1 und 
2 entsprechend.

§ 34 
Kontrolle der Verwaltung

(1) Die Gemeindevertretung ist vom Bür-
germeister über alle wesentlichen Ange-
legenheiten der Gemeindeverwaltung zu 
unterrichten. Er unterrichtet die Gemein-
devertretung mindestens halbjährlich über 
die Entscheidungen, die er nach § 22 Abs. 4 
und 5 getroffen hat.

(2) Der Bürgermeister und die Beigeordne-
ten sind verpflichtet, der Gemeindevertre-
tung auf Antrag eines Viertels aller Gemein-
devertreter oder einer Fraktion Auskunft zu 
erteilen.

(3) Jeder Gemeindevertreter kann an den 
Bürgermeister schriftliche oder in einer Sit-
zung der Gemeindevertretung mündliche 
Anfragen stellen, die in angemessener Frist 
zu beantworten sind. Das Nähere regelt die 
Hauptsatzung.
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(4) In Einzelfällen ist auf Antrag eines Vier-
tels aller Gemeindevertreter oder einer 
Fraktion einzelnen, von den Antragstellern 
jeweils zu benennenden Gemeindevertre-
tern Akteneinsicht zu gewähren, soweit 
dem nicht schutzwürdige Belange Betrof-
fener oder Dritter oder zu schützende Inter-
essen des Landes oder des Bundes entge-
genstehen.

§ 35 
Hauptausschuss

(1) In hauptamtlich verwalteten Gemein-
den bildet die Gemeindevertretung einen 
Hauptausschuss. In anderen Gemeinden 
kann ein Hauptausschuss gebildet wer-
den. Die Hauptsatzung bestimmt, wie viele 
Mitglieder der Hauptausschuss hat und ob 
stellvertretende Mitglieder zu wählen sind. 
Die Besetzung erfolgt nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl. Stimmberechtig-
ter Vorsitzender ist der Bürgermeister. In 
ehrenamtlich verwalteten Gemeinden ist 
seine Fraktionszugehörigkeit bei der Beset-
zung des Hauptausschusses anzurechnen.

(2) Der Hauptausschuss koordiniert die Ar
beit aller Ausschüsse der Gemeindever-
tretung. Er entscheidet nach den von der 
Gemeindevertretung festgelegten Richt-
linien über die Planung der Verwaltungs-
aufgaben von besonderer Bedeutung. Er 
entscheidet in Angelegenheiten, die ihm 
durch Beschluss der Gemeindevertretung 
oder durch die Hauptsatzung übertragen 
sind. Der Hauptausschuss entscheidet auch 
in dringenden Angelegenheiten, deren Er-
ledigung nicht bis zu einer Dringlichkeits-
sitzung der Gemeindevertretung aufge-
schoben werden kann. Diese Entscheidun-

gen bedürfen der Genehmigung durch die 
Gemeindevertretung.

(3) Soweit dem Hauptausschuss Persona-
lentscheidungen zugewiesen sind, ent-
scheidet er im Einvernehmen mit dem Bür-
germeister. Wird kein Einvernehmen erzielt, 
kann die Gemeindevertretung das Einver-
nehmen des Bürgermeisters mit der Mehr-
heit aller Gemeindevertreter ersetzen.

(4) Die Gemeindevertreter und die Beige-
ordneten haben das Recht, den Sitzungen 
des Hauptausschusses beizuwohnen. Die 
Beigeordneten haben daneben das Recht, 
in Angelegenheiten ihres Geschäftsberei-
ches das Wort zu verlangen. Sie sind auf 
Antrag der Mehrheit aller Mitglieder des 
Hauptausschusses zur Teilnahme verpflich-
tet. Die Hauptsatzung kann bestimmen, 
dass die Sitzungen des Hauptausschusses 
öffentlich stattfinden. In diesem Fall gilt 
§ 29 Abs. 5 entsprechend.

(5) Im Übrigen gelten für den Hauptaus-
schuss § 29 Abs. 1 bis 4 und 8 sowie §§ 30, 
31 Abs. 1 und 2 entsprechend.

§ 36 
Beratende und weitere Ausschüsse

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Vor
bereitung ihrer Beschlüsse ständige oder 
zeitweilige Ausschüsse bilden, die bera
tend tätig werden. Die Besetzung der Aus-
schüsse erfolgt nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl. Soweit nicht im Gesetz 
vorgeschrieben, regelt die Hauptsatzung 
Bildung, Zusammensetzung und Aufga-
ben der Ausschüsse. Sie bestimmt auch, ob 
stellvertretende Mitglieder zu wählen sind.
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(2) In jeder Gemeinde ist ein Finanzaus-
schuss zu bilden. In ehrenamtlich ver-
walteten Gemeinden kann die Hauptsat-
zung vorsehen, dass die Aufgaben des 
Finanzausschusses vom Hauptausschuss 
wahrgenommen werden. Der Finanzaus-
schuss bereitet die Haushaltssatzung der 
Gemeinde und die für die Durchführung 
des Haushaltsplanes und des Finanzpla-
nes erforderlichen Entscheidungen vor. Er 
kann die Haushaltsführung der Gemein-
de begleiten. In jeder Gemeinde ist ein 
Rechnungsprüfungsausschuss nach dem 
Kommunalprüfungsgesetz zu bilden. Amts
angehörige Gemeinde können den Rech-
nungsprüfungsausschuss des Amtes in An-
spruch nehmen.

(3) Der Bürgermeister hat das Recht, be-
ratend an allen Ausschusssitzungen teil-
zunehmen. Er ist auf Antrag der Mehrheit 
aller Mitglieder eines Ausschusses zur Teil-
nahme verpflichtet. Gleiches gilt für die 
Beigeordneten in Angelegenheiten ihres 
Geschäftsbereiches.

(4) Wird ein Ausschuss neu gebildet oder 
vollständig neu besetzt, so lädt der Vorsit-
zende der Gemeindevertretung zur ersten 
Ausschusssitzung ein. In dieser Sitzung 
werden der Vorsitzende des Ausschusses 
sowie seine zwei Stellvertreter gewählt.

(5) Die Hauptsatzung kann bestimmen, 
dass neben einer Mehrheit von Gemein-
devertretern auch weitere sachkundige 
Einwohner in die beratenden Ausschüs-
se zu berufen sind. Die Hinzuziehung von 
Sachverständigen ist zulässig. Sachkundige 
Einwohner haben für die Teilnahme im Aus-
schuss die gleichen Rechte und Pflichten 

wie Gemeindevertreter. §§ 24 bis 27 und 28 
Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend.

(6) Die Gemeindevertreter haben das Recht, 
den Sitzungen der beratenden Ausschüs-
se beizuwohnen. Die Hauptsatzung kann 
bestimmen, dass die Ausschusssitzungen 
öffentlich stattfinden. In diesem Fall gelten 
§  17 Abs.  2, §  29 Abs.  5 und 6 sowie §  31 
Abs. 3 entsprechend.

(7) Im Übrigen gelten für die beratenden 
Ausschüsse §  29 Abs.  1 bis 4 und 8 und 
§§  30, 31 Abs.  1 und 2 entsprechend. Ge-
setzliche oder aufgrund dieses Gesetzes er-
gangene Regelungen über die Bildung und 
die Zuständigkeiten weiterer Ausschüsse 
bleiben unberührt.

§ 37 
Wahl und Amtszeit des Bürgermeisters

(1) Die Bürger wählen den Bürgermeister in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl. Das Nähere regelt das 
Kommunalwahlgesetz.

(2) Die Amtszeit des hauptamtlichen Bür-
germeisters beträgt mindestens sieben und 
höchstens neun Jahre. Sie wird durch die 
Hauptsatzung bestimmt. Auf Antrag einer 
Fraktion oder eines Viertels aller Gemein-
devertreter ist die Stelle spätestens drei 
Monate vor dem Wahltag öffentlich auszu-
schreiben. Ein hauptamtlicher Bürgermei-
ster ist verpflichtet, sich einmal zur Wieder-
wahl zu stellen, wenn er unter mindestens 
gleich günstigen Bedingungen wiederer-
nannt werden soll. Nach Ablauf der in der 
Hauptsatzung bestimmten Amtszeit bleibt 
der hauptamtliche Bürgermeister bis zum 
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Amtsantritt seines Nachfolgers, längstens 
aber sechs Monate, im Amt.

(3) Die Amtszeit des ehrenamtlichen Bür-
germeisters entspricht der Wahlperiode der 
Gemeindevertretung. Der ehrenamtliche 
Bürgermeister bleibt nach Ablauf der Wahl-
periode der Gemeindevertretung bis zum 
Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt.

(4) Das Wahlergebnis ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen; 
bei der Wahl des hauptamtlichen Bürger-
meisters sind die Sitzungsniederschriften 
des Wahlausschusses über die Zulassung 
der Bewerber und über die Feststellung des 
Wahlergebnisses vorzulegen. Nachdem die 
Wahlprüfungsentscheidung der Gemein-
devertretung nach §  71 Abs.  1 Nr.  5 des 
Kommunalwahlgesetzes, mit der die Wahl 
für gültig erklärt worden ist, der Rechts-
aufsichtsbehörde zugestellt wurde, ist der 
hauptamtliche Bürgermeister zum Beam-
ten auf Zeit zu ernennen. Die Anzeige gilt 
als gesetzliche Mitwirkung nach § 14 Abs. 1 
Nr. 4 des Landesbeamtengesetzes. Mit der 
Ernennung zum Beamten tritt der Bürger-
meister sein Amt an. Bei einer Wiederwahl 
ist dem Bürgermeister eine neue Ernen-
nungsurkunde auszuhändigen; danach lei-
stet er den Diensteid.

§ 38 
Hauptamtlicher Bürgermeister

(1) Kreisfreie Städte, amtsfreie Gemeinden 
(§ 125 Abs. 4 und 5) sowie geschäftsführen-
de Gemeinden (§ 126 Abs. 1) haben einen 
hauptamtlichen Bürgermeister. In kreisfrei-
en Städten führt er die Bezeichnung Ober-
bürgermeister, sofern die Hauptsatzung 

nicht die Bezeichnung Bürgermeister vor-
sieht.

(2) Der Bürgermeister ist gesetzlicher Vertre-
ter der Gemeinde. Er leitet die Verwaltung 
und ist für die sachgerechte Erledigung 
der Aufgaben und den ordnungsgemäßen 
Gang der Verwaltung verantwortlich. Der 
Bürgermeister führt mit den ihm unmittel-
bar nachgeordneten leitenden Mitarbei-
tern regelmäßige Beratungen durch, um 
eine einheitliche Verwaltungsführung zu 
gewährleisten. Er ist Dienstvorgesetzter der 
Beamten, Angestellten und Arbeiter der 
Gemeinde ohne Disziplinarbefugnis gegen
über den Beigeordneten. Er kann einzelne 
Befugnisse nach Satz 4 übertragen.

(3) Im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
bereitet der Bürgermeister die Beschlüsse 
der Gemeindevertretung und des Haupt-
ausschusses vor und führt sie aus. Der 
Bürgermeister ist für die Geschäfte der lau
fenden Verwaltung zuständig. Zu den Ge-
schäften der laufenden Verwaltung zählen 
insbesondere Entscheidungen von gerin-
ger wirtschaftlicher Bedeutung, Entschei-
dungen, die den laufenden Betrieb der Ver-
waltung aufrechterhalten, sowie gesetzlich 
oder tariflich gebundene Entscheidungen.

(4) Der Bürgermeister entscheidet in eige-
ner Zuständigkeit alle Angelegenheiten, 
die nicht von der Gemeindevertretung oder 
dem Hauptausschuss wahrgenommen wer-
den. In Fällen äußerster Dringlichkeit ent-
scheidet er anstelle des Hauptausschusses. 
Diese Entscheidungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch den Hauptausschuss, so-
weit dieser zuständig ist, im Übrigen durch 
die Gemeindevertretung.
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(5) Der Bürgermeister führt die Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises der Ge-
meinde durch. Er ist dafür der zuständigen 
Fachaufsichtsbehörde verantwortlich. So-
weit der Bürgermeister bei der Durchfüh-
rung dieser Aufgaben Ermessen hat, kann 
er sich mit der Gemeindevertretung oder 
ihren Ausschüssen beraten. Er hat die Ge-
meindevertretung über Angelegenheiten 
von besonderer Bedeutung zu unterrich-
ten.

(6) Erklärungen, durch die die Gemeinde 
verpflichtet werden soll oder mit denen 
ein Bevollmächtigter bestellt wird, bedür-
fen der Schriftform. Sie sind vom Bürger-
meister sowie einem seiner Stellvertreter 
handschriftlich zu unterzeichnen und mit 
dem Dienstsiegel zu versehen. Die Haupt-
satzung kann Wertgrenzen bestimmen, bis 
zu denen es dieser Formvorschriften ganz 
oder teilweise nicht bedarf. Satz 2 gilt auch 
für die Ausfertigung von Urkunden nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften und für 
Arbeitsverträge. Erklärungen, die diesen 
Formvorschriften nicht genügen, bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung 
durch die Gemeindevertretung. Verträge 
der Gemeinde mit Mitgliedern der Gemein-
devertretung und der Ausschüsse sowie 
mit dem Bürgermeister und leitenden Mit-
arbeitern der Gemeinde bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung durch die 
Gemeindevertretung. Gleiches gilt für Ver-
träge der Gemeinde mit natürlichen oder 
juristischen Personen oder Vereinigungen, 
die durch die in Satz 6 genannten Personen 
vertreten werden.

(7) Die Regelung der inneren Organisation 
der Verwaltung und der Geschäftsvertei-

lung obliegt dem Bürgermeister. § 22 Abs. 3 
Nr. 4 und 5 bleibt unberührt.

(8) Liegen in der Person des Bürgermeisters 
Ausschließungsgründe nach §  24 vor, so 
darf er nicht tätig werden. § 20 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt.

(9) In Gemeinden mit mehr als 20 000 Ein-
wohnern muss der Bürgermeister oder ein 
ihm unmittelbar nachgeordneter leitender 
Mitarbeiter der Gemeinde die Laufbahn-
befähigung für den höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienst besitzen. In amtsfreien 
Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
sowie in geschäftsführenden Gemeinden 
muss der Bürgermeister oder ein ihm un-
mittelbar nachgeordneter Mitarbeiter die 
Laufbahnbefähigung für den gehobenen 
allgemeinen Verwaltungsdienst besitzen.

§ 39 
Ehrenamtlicher Bürgermeister

(1) Amtsangehörige Gemeinden, die nicht 
die Geschäfte des Amtes führen, haben ei-
nen ehrenamtlichen Bürgermeister.

(2) Der Bürgermeister ist gesetzlicher Ver-
treter der Gemeinde. Er nimmt die Aufga-
ben des Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung wahr. Der Bürgermeister ist Dienstvor-
gesetzter der Beamten, Angestellten und 
Arbeiter der Gemeinde. Er kann einzelne 
Befugnisse nach Satz  3 übertragen. Erklä-
rungen, durch die die Gemeinde verpflich-
tet werden soll oder mit denen ein Bevoll-
mächtigter bestellt wird, bedürfen der 
Schriftform. Sie sind vom Bürgermeister so-
wie einem seiner Stellvertreter handschrift-
lich zu unterzeichnen und mit dem Dienst-
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siegel zu versehen. Die Hauptsatzung kann 
Wertgrenzen bestimmen, bis zu denen es 
dieser Formvorschriften ganz oder teil-
weise nicht bedarf. Satz 6 gilt auch für die 
Ausfertigung von Urkunden nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften und für Arbeits-
verträge. Erklärungen, die diesen Formvor-
schriften nicht genügen, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung durch die 
Gemeindevertretung. Die Zuständigkeiten 
des Amtsvorstehers bleiben unberührt. 
Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern der 
Gemeindevertretung und der Ausschüsse 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Geneh-
migung durch die Gemeindevertretung. 
Gleiches gilt für Verträge der Gemeinde mit 
natürlichen oder juristischen Personen oder 
Vereinigungen, die durch die in Satz 11 ge-
nannten Personen vertreten werden.

(3) Der Bürgermeister entscheidet in eige-
ner Zuständigkeit alle Angelegenheiten, 
die nicht von der Gemeindevertretung 
oder dem Hauptausschuss wahrgenom-
men werden. Soweit er dies nicht generell 
oder im Einzelfall dem Amt übertragen 
hat, entscheidet der Bürgermeister in An-
gelegenheiten von geringer wirtschaftli-
cher Bedeutung und trifft gesetzlich oder 
tariflich gebundene Entscheidungen. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit entscheidet 
er anstelle des Hauptausschusses oder der 
Gemeindevertretung, wenn ein Hauptaus-
schuss nicht eingerichtet ist. Diese Ent-
scheidungen bedürfen der Genehmigung 
durch den Hauptausschuss, soweit dieser 
zuständig ist, im Übrigen durch die Ge-
meindevertretung.

(4) Liegen in der Person des Bürgermeisters 
Ausschließungsgründe nach §  24 vor, so 

darf er nicht tätig werden. § 20 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt.

(5) Der ehrenamtliche Bürgermeister er-
hält mit seiner Ernennung alle Rechte und 
Pflichten eines Gemeindevertreters. Er wird 
auf die gesetzliche Zahl der Gemeindever-
treter nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Kommunal-
wahlgesetzes angerechnet.

§ 40 
Stellvertreter des Bürgermeisters,  

Beigeordnete

(1) Die Gemeindevertretung wählt zwei 
Stellvertreter des Bürgermeisters, die ihn im 
Fall seiner Verhinderung vertreten. Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen aller 
Gemeindevertreter erhält. Wird diese Mehr-
heit nicht erreicht, so wird über dieselben 
Bewerber erneut abgestimmt. Erhält auch 
dann niemand die erforderliche Mehrheit, 
so ist die Wahl in einer späteren Sitzung zu 
wiederholen, wenn nur ein Bewerber zur 
Wahl stand. Bei zwei oder mehr Bewerbern 
findet eine Stichwahl zwischen den beiden 
Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl 
statt, bei der gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhält. Die Reihenfolge der Stell-
vertretung ist mit der Wahl festzulegen.

(2) In ehrenamtlich verwalteten Gemein-
den wählt die Gemeindevertretung für die 
Dauer ihrer Wahlperiode aus ihrer Mitte die 
Stellvertreter des Bürgermeisters. Sie sind 
für die Dauer ihrer Amtszeit zu Ehrenbeam-
ten zu ernennen. § 37 Abs. 3 Satz 2 und § 39 
Abs. 4 gelten entsprechend.

(3) In hauptamtlich verwalteten Gemein-
den wählt die Gemeindevertretung für die 
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Dauer ihrer Wahlperiode die Stellvertreter 
des Bürgermeisters aus dem Kreis der ihm 
unmittelbar nachgeordneten leitenden 
Mitarbeiter. § 19 Abs. 2 und Absatz 3 Satz 3 
gilt entsprechend. Die Hauptsatzung kann 
für die Stellvertreter des Bürgermeisters die 
Bezeichnung Stadtrat oder, soweit dies mit 
der Geschichte der Stadt übereinstimmt, 
die Bezeichnung Senator vorsehen. Sie sind 
für die Dauer ihrer Amtszeit zu Ehrenbeam-
ten zu ernennen. Ihr bisheriges Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis bleibt davon unberührt. 
Für sie gelten §§ 24, 26, 27, 37 Abs. 3 Satz 2 
und § 39 Abs. 4 entsprechend.

(4) In Städten mit mehr als 40 000 Einwoh-
nern können bis zu zwei, in Städten mit 
mehr als 80 000 Einwohnern bis zu drei und 
in Städten mit mehr als 100  000 Einwoh-
nern bis zu vier hauptamtliche Beigeordne-
te gewählt werden. Für sie gilt § 38 Abs. 8 
entsprechend. Die Beigeordneten sind dem 
Oberbürgermeister unmittelbar nachge-
ordnete leitende Mitarbeiter der Stadtver-
waltung. Ihnen wird vom Oberbürgermei-
ster mit Zustimmung der Stadtvertretung 
ein entsprechender Aufgabenbereich zu-
gewiesen. In diesem sind sie mit Ausnahme 
der in §§ 29, 33 und § 38 Abs. 4 genannten 
Aufgaben ständige Vertreter des Oberbür-
germeisters, dessen fachlicher Weisung sie 
unterstehen. Die Stadtvertretung wählt die 
beiden Verhinderungsvertreter des Bürger-
meisters aus dem Kreis der Beigeordneten. 
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Abberufung 
aus dieser Funktion erfolgt die Wahl für die 
Amtszeit als Beigeordneter. Die Wahl zum 
Beigeordneten und die Wahl zum Stellver-
treter können in einem Abstimmungsvor-
gang durchgeführt werden. Soweit nach 
der Hauptsatzung von der Wahl von Beige-

ordneten abgesehen wird, gilt für die Stell-
vertreter des Bürgermeisters §  40 Abs.  3 
entsprechend.

(5) Für die Wahl der Beigeordneten gelten 
Absatz 1 und § 37 Abs. 2 entsprechend. Bei-
geordnete müssen die für ihr Amt erforder-
liche Eignung, Befähigung und Sachkunde 
besitzen. Der Stadtvertretung ist Gelegen-
heit zu geben, rechtzeitig vor der Wahl 
die Bewerbungsunterlagen aller Bewerber 
einzusehen. Die Wahl ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde binnen einer Woche anzu-
zeigen; dabei sind die zur Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Wahl erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. Widerspricht die 
Rechtsaufsichtsbehörde nicht innerhalb ei-
nes Monats nach Einreichung dieser Unter-
lagen, sind die Beigeordneten zu Beamten 
auf Zeit zu ernennen. Die Beteiligung der 
Rechtsaufsichtsbehörde gilt als gesetzli-
che Mitwirkung nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 des 
Landesbeamtengesetzes. Bei einer Wieder-
wahl ist dem Beigeordneten eine neue Er-
nennungsurkunde auszuhändigen; danach 
leistet er den Diensteid.

§ 41 
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Förderung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Frauen und Männern ist auch 
eine Aufgabe der Gemeinden. Dafür bestel-
len hauptamtlich verwaltete Gemeinden 
Gleichstellungsbeauftragte, die in Gemein-
den mit mehr als 10 000 Einwohnern haupt-
amtlich tätig sind. Andere Gemeinden kön-
nen Gleichstellungsbeauftragte bestellen, 
die ehrenamtlich tätig sein können. Für 
ehrenamtlich tätige Gleichstellungsbeauf-
tragte gilt § 27 entsprechend.
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(2) Die Bestellung erfolgt, soweit nicht 
durch die Hauptsatzung eine Übertragung 
auf den Hauptausschuss stattgefunden hat, 
durch die Gemeindevertretung. Die Aufhe-
bung der Bestellung bedarf eines Beschlus-
ses mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller 
Gemeindevertreter.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist Teil 
der Gemeindeverwaltung. Sie kann an den 
Sitzungen der Gemeindevertretung und 
der Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist in An-
gelegenheiten ihres Aufgabenbereichs auf 
Wunsch das Wort zu erteilen.

(4) Der Gleichstellungsbeauftragten soll 
Gelegenheit gegeben werden, in grundle-
genden Angelegenheiten ihres Aufgaben-
bereiches so rechtzeitig Stellung zu neh-
men, dass ihre Stellungnahme bei der ab-
schließenden Entscheidung berücksichtigt 
werden kann. Auf Verlangen der Gleichstel-
lungsbeauftragten hat der Bürgermeister 
gemäß § 29 Abs. 4 zu beantragen, Angele-
genheiten nach Absatz 1 auf die Tagesord-
nung zu setzen, soweit nicht andere wichti-
ge Belange entgegenstehen.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei 
der Ausübung ihrer Teilnahme- und Re-
derechte nach Absatz  3 sowie bei der Er-
stellung ihrer Stellungnahmen nach Ab-
satz 4 weisungsfrei.

(6) Das Nähere regelt die Hauptsatzung.

§ 41a 
Behindertenbeiräte

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit tragen die 

Gemeinden dafür Sorge, dass auf die be-
sonderen Belange von Menschen mit Be-
hinderungen Rücksicht genommen wird. 
Die Gemeinden können hierfür Beiräte 
oder Beauftragte bestellen.

§ 42 
Ortsteilvertretung

(1) In kreisfreien Städten kann die Stadtver-
tretung für Ortsteile Ortsteilvertretungen 
wählen. Entsprechendes gilt in anderen Ge-
meinden für Gebiete, die früher selbstän-
dige Gemeinden waren. Die Wahl erfolgt 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 
Wählbar sind Einwohner des Ortsteils und 
Gemeindevertreter.

(2) Die Ortsteilvertretung ist über alle für 
den Ortsteil wichtigen Angelegenheiten zu 
unterrichten. Der Vorsitzende der Ortsteil-
vertretung hat in der Gemeindevertretung 
und in den Ausschüssen das Rede- und 
Antragsrecht, soweit Angelegenheiten des 
Ortsteils betroffen sind.

(3) Die Sitzungen der Ortsteilvertretungen 
sind öffentlich. § 29 Abs. 5 und 6 sowie § 31 
Abs. 3 gelten entsprechend.

(4) Für Ortsteilvertreter gelten die Bestim-
mungen über Mandatsausübung und Ver-
schwiegenheit (§ 23 Abs. 3, 4, 6 und 7), Mit-
wirkungsverbote (§  24), Unvereinbarkeit 
von Amt und Mandat (§  25), Vertretungs-
verbot (§  26), Entschädigungen, Kündi-
gungsschutz (§  27) und die Verpflichtung 
(§ 28 Abs. 2 Satz 3) entsprechend.

(5) In der Hauptsatzung ist zu regeln,
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1.	� ob Ortsteilvertretungen gebildet wer-
den,

2.	� die Bezeichnung der Ortsteile sowie 
deren Namen, die Bezeichnungen der 
Ortsteilvertretungen und ihres Vorsit-
zenden,

3.	� die Zahl der Mitglieder der Ortsteilver-
tretungen, wobei auch ein einzelner 
Ortsteilvertreter vorgesehen werden 
kann,

4.	� das Wahlverfahren.

In der Hauptsatzung kann bestimmt wer-
den, dass

1.	� das Ergebnis der Kommunalwahlen im 
Ortsteil bei der Besetzung der Ortsteil-
vertretung zu berücksichtigen ist und

2.	� der Vorsitzende der Ortsteilvertretung 
Einwohnerversammlungen für den 
Ortsteil einberufen kann, zu denen der 
Bürgermeister einzuladen ist.

Besteht die Ortsteilvertretung nur aus ei-
nem einzelnen Ortsteilvertreter hat dieser 
die gleichen Rechte wie ein Vorsitzender 
der Ortsteilvertretung.

Abschnitt 4 
Haushaltswirtschaft

§ 42a 
Weiterentwicklung der  

kommunalen Selbstverwaltung, 
Erprobung neuer Steuerungsmodelle

(1) Zur Erprobung neuer Steuerungsmodel-
le und zur Weiterentwicklung der kommu-
nalen Selbstverwaltung kann das Innen-
ministerium gegenüber einer Gemeinde 
auf deren Antrag zeitlich begrenzte Aus-
nahmen von haushalts- und organisations-
rechtlichen Vorschriften dieses Gesetzes 
und der nach § 174 erlassenen Regelungen 
nach Maßgabe des Absatzes 2 zulassen. Die 
Ausnahme kann unter Bedingungen und 
Auflagen erfolgen.

(2) Ausnahmen können insbesondere zu-
gelassen werden von den Regelungen über 
die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, 
den Stellenplan, die Jahresrechnung, den 
Regelungen zum Gesamtdeckungsprinzip, 
zur Deckungsfähigkeit und zur Buchfüh-
rung sowie anderen Regelungen, die hier-
mit im Zusammenhang stehen. Von Rege-
lungen, die der Gemeindevertretung, dem 
Hauptausschuss, dem Bürgermeister sowie 
den Beigeordneten nicht übertragbare Zu-
ständigkeiten zuweisen, können keine Aus-
nahmen zugelassen werden.

§ 43 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirt-
schaft so zu planen und zu führen, dass die 
stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert 
ist. Dabei ist den Erfordernissen des ge
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samtwirtschaftlichen Gleichgewichtes so
wie den Empfehlungen des Finanzplanungs-
rates gemäß § 51 Abs. 2 und § 51a des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 
1969 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 
123 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, Rech-
nung zu tragen.

(2) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähig-
keit durch eine angemessene Liquiditäts-
planung sicherzustellen. Investitionsvorha-
ben oder selbstständig nutzbare Teilvorha-
ben dürfen erst begonnen werden, wenn 
die Finanzierung gesichert ist.

(3) Die Gemeinde darf sich nicht über-
schulden. Sie ist überschuldet, wenn nach 
der Haushaltsplanung das Eigenkapital im 
Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in 
der Bilanz ein ,,Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

(4) Der Haushaltsplan ist nach den Grund-
sätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit aufzustellen und auszuführen.

(5) Die Bücher sind nach den Regeln der 
doppelten Buchführung für Gemeinden 
zu führen. Dabei sind die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Berück-
sichtigung der besonderen gemeindehaus-
haltsrechtlichen Bestimmungen zu beach-
ten.

(6) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr 
in Planung und Rechnung auszugleichen.

(7) Kann der Haushaltsausgleich nach Ab-
satz 6 trotz Ausnutzung aller Sparmög-
lichkeiten sowie Ausschöpfung aller Er-

trags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht 
erreicht werden, ist ein Haushaltssiche-
rungskonzept zu erstellen, in dem die Ur-
sachen für den unausgeglichenen Haushalt 
beschrieben und Maßnahmen dargestellt 
werden, durch die der Haushaltsausgleich 
und eine geordnete Haushaltswirtschaft 
auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der 
Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der 
Haushaltsausgleich wieder erreicht wird 
(Konsolidierungszeitraum).

(8) Das Haushaltssicherungskonzept wird 
von der Gemeindevertretung beschlossen. 
Es ist über den Konsolidierungszeitraum 
mindestens jährlich fortzuschreiben. Die 
Fortschreibung ist bei negativen Abwei-
chungen vom bereits beschlossenen Haus-
haltssicherungskonzept von der Gemein
devertretung zu beschließen. Negative 
Abweichungen liegen insbesondere dann 
vor, wenn beschlossene Konsolidierungs-
maßnahmen nicht oder nicht vollständig 
umgesetzt wurden, durchgeführte Konsoli-
dierungsmaßnahmen nicht den gewünsch-
ten Erfolg gebracht haben oder sich der 
Konsolidierungszeitraum verlängert.

§ 44 
Grundsätze der Erzielung von  

Erträgen und Einzahlungen

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Erträge und Einzahlungen,

1.	� soweit vertretbar und geboten, aus 
Entgelten für die von ihr erbrachten 
Leistungen,
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2.	� im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge 
und Einzahlungen nicht ausreichen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men nur aufnehmen, wenn eine andere Fi-
nanzierung nicht möglich oder wirtschaft-
lich unzweckmäßig wäre.

§ 45 
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushalts-
jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

(2) Die Haushaltssatzung kann Festsetzun-
gen für zwei Haushaltsjahre, nach Haus-
haltsjahren getrennt, enthalten.

(3) Die Haushaltssatzung enthält die Fest-
setzung

1.	� des Haushaltsplanes unter Angabe des 
Gesamtbetrages

a)	� jeweils der ordentlichen Erträge 
und der ordentlichen Aufwendun-
gen, der außerordentlichen Erträge 
und der außerordentlichen Aufwen-
dungen sowie das Jahresergebnis,

b)	� jeweils der ordentlichen und au-
ßerordentlichen Einzahlungen und 
Auszahlungen sowie des Saldos,

c)	� jeweils der Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus der Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit sowie des 
Saldos,

d)	� der vorgesehenen Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen ohne 
Umschuldungen (Kreditermächti-
gung),

e)	� der Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen),

2.	� des Höchstbetrages aller Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit der 
Gemeinde,

3.	� der Steuersätze (Hebesätze),

4.	� der Gesamtzahl der im Stellenplan aus-
gewiesenen Stellen.

Die Haushaltssatzung kann weitere Vor-
schriften enthalten, die sich auf die Erträge 
und Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen und den Stellenplan des 
Haushaltsjahres beziehen.

(4) In der Haushaltssatzung ist die vor-
aussichtliche Höhe des Eigenkapitals des 
Haushaltsvorvorjahres, des Haushaltsvor-
jahres und des Haushaltsjahres jeweils zum 
Bilanzstichtag darzustellen (Eigenkapital-
entwicklung).

(5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn 
des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das 
Haushaltsjahr.

(6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, so-
weit für einzelne Bereiche durch Gesetz 
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oder aufgrund eines Gesetzes nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 46 
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan ist Bestandteil der 
Haushaltssatzung.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haus-
haltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich

1.	� anfallenden Erträge und eingehenden 
Einzahlungen,

2.	� entstehenden Aufwendungen und zu 
leistenden Auszahlungen,

3.	� notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen.

(3) Die Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft der Sondervermögen der Gemeinde 
bleiben unberührt.

(4) Der Haushaltsplan besteht aus:

1.	� dem Ergebnishaushalt,

2.	� dem Finanzhaushalt,

3.	� den Teilhaushalten,

4.	� dem Stellenplan.

(5) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie 
in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushal-
ten sind die Ergebnisse des Haushaltsvor-
vorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjah-
res, bei einem Doppelhaushalt der beiden 

Haushaltsvorjahre, die Ansätze des Haus-
haltsjahres, bei einem Doppelhaushalt der 
beiden Haushaltsjahre und die Planungs-
daten der folgenden drei Haushaltsjahre, 
bei einem Doppelhaushalt der folgenden 
zwei Haushaltsjahre, für jedes Haushalts-
jahr getrennt, gegenüberzustellen.

(6) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist 
nach Maßgabe dieses Gesetzes und der 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften für die Haushaltswirtschaft ver-
bindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten 
Dritter werden durch ihn weder begründet 
noch aufgehoben.

(7) Die Gemeindevertretung kann Mittel im 
Haushalt ausweisen, über deren Verwen-
dung für kleinere ortsteilbezogene Maß-
nahmen die Ortsteilvertretung entschei-
det.

§ 47 
Erlass der Haushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
wird von der Gemeindevertretung in öffent-
licher Sitzung beraten und beschlossen.

(2) Die von der Gemeindevertretung be-
schlossene Haushaltssatzung ist vor ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen unver-
züglich der Rechtsaufsichtsbehörde vorzu-
legen; die Vorlage soll vor Beginn des Haus-
haltsjahres erfolgen.

(3) Die Haushaltssatzung ist öffentlich be-
kannt zu machen. Enthält die Haushaltssat-
zung genehmigungspflichtige Teile, so darf 
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sie erst nach Erteilung der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde öffentlich be-
kannt gemacht werden.

(4) Die Bekanntmachungspflicht erstreckt 
sich nicht auf den Haushaltsplan und seine 
Anlagen.

(5) Nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung ist die Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen an sieben Werkta-
gen bei der Gemeindeverwaltung während 
der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich 
auszulegen und kann im Übrigen bei der 
Gemeindeverwaltung während der allge-
meinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
In der öffentlichen Bekanntmachung ist auf 
Ort und Zeit der Auslegung hinzuweisen.

§ 48 
Nachtragshaushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum 
Ablauf des Haushaltsjahres durch Nach-
tragshaushaltssatzung geändert werden. 
Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten 
die Bestimmungen über die Haushaltssat-
zung entsprechend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine 
Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, 
wenn

1.	� sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder 
Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt 
ein erheblicher Fehlbetrag entstehen 
oder ein bereits ausgewiesener Fehlbe-
trag sich wesentlich erhöhen wird,

2.	� sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der 
Saldo der ordentlichen und außeror-

dentlichen Ein- und Auszahlungen in 
erheblichem Umfang nicht ausreicht, 
um die Auszahlungen zur planmäßigen 
Tilgung von Krediten für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnah-
men zu decken oder eine bereits beste-
hende Deckungslücke sich wesentlich 
erhöhen wird,

3.	� im Ergebnishaushalt bisher nicht veran-
schlagte oder zusätzliche Aufwendun-
gen bei einzelnen Aufwandspositionen 
in einem im Verhältnis zu den Gesamtauf-
wendungen erheblichen Umfang ge-
tätigt werden sollen oder müssen; ent-
sprechendes gilt im Finanzhaushalt für 
Auszahlungen,

4.	� bisher nicht veranschlagte Auszahlun-
gen für Investitionen oder Investitions-
förderungsmaßnahmen geleistet wer-
den sollen,

5.	� Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, 
befördert oder in eine höhere Entgelt-
gruppe eingestuft werden sollen und der 
Stellenplan die entsprechenden Stellen 
nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 3 bis 5 findet keine Anwen-
dung auf

1.	� geringfügige, unabweisbare Auszahlun
gen für Investitionen und Investitions
förderungsmaßnahmen sowie gering
fügige, unabweisbare Aufwendungen 
und Auszahlungen für Instandsetzun-
gen an Bauten und Anlagen,

2.	� Abweichungen vom Stellenplan und die 
Leistung höherer Personalaufwendun-
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gen und ‑auszahlungen, die aufgrund 
von Änderungen des Besoldungsrechts, 
der Tarifverträge, aufgrund rechtskräfti-
ger Urteile oder aufgrund der gesetzli-
chen Übertragung von Aufgaben not-
wendig werden,

3.	� Auszahlungen, die der Tilgung eines 
Kredites für Investitionen oder Investiti-
onsförderungsmaßnahmen im Rahmen 
einer Umschuldung dienen.

§ 49 
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des 
Haushaltsjahres noch nicht öffentlich be-
kannt gemacht, so darf die Gemeinde nur

1.	� die Aufwendungen tätigen oder Aus-
zahlungen leisten, zu deren Leistung 
sie gesetzlich oder bei Beginn des 
Haushaltsjahres vertraglich verpflichtet 
ist oder die für die Weiterführung not-
wendiger Aufgaben unaufschiebbar 
sind; sie darf insbesondere ihre Investi-
tionstätigkeit, für die im Finanzhaushalt 
eines Haushaltsvorjahres Haushaltsan-
sätze oder Verpflichtungsermächtigun-
gen vorgesehen waren, fortsetzen,

2.	� Abgaben nach den Sätzen des Vorjah-
res erheben, soweit diese in der Haus-
haltssatzung festgesetzt werden,

3.	� Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fort-
setzung der Investitionstätigkeit nach Ab
satz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde 
mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbe-

hörde Kredite für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen bis zu einem 
Viertel der in der Haushaltssatzung des 
Haushaltsvorjahres festgesetzten Kredite 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen aufnehmen; § 52 Abs. 2 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 50 
Überplanmäßige und  

außerplanmäßige Aufwendungen  
und Auszahlungen

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen oder Auszahlungen sind 
nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen 
und unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist.

(2) Für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen, die im folgenden 
Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind 
überplanmäßige Auszahlungen auch dann 
zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden 
Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nach-
tragshaushaltssatzung möglich wäre, die 
Deckung aber im Haushaltsfolgejahr ge-
währleistet ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Maßnahmen, die überplanmäßige oder 
außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen nach sich ziehen können.

(4) § 48 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 51 
Haushaltswirtschaftliche Sperre

(1) Wenn die Entwicklung der Erträge bezie-
hungsweise ordentlichen und außerordent-
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lichen Einzahlungen oder Aufwendungen 
beziehungsweise ordentlichen und außer-
ordentlichen Auszahlungen es erfordert, 
hat der Bürgermeister nach pflichtgemä-
ßem Ermessen die Inanspruchnahme von 
Ansätzen für Aufwendungen, Auszahlun-
gen und Verpflichtungsermächtigungen zu 
sperren. Der Leiter der Finanzverwaltung 
ist verpflichtet, den Bürgermeister rechtzei-
tig zu beraten.

(2) Die Gemeindevertretung ist über eine 
haushaltswirtschaftliche Sperre unverzüg-
lich zu unterrichten.

(3) Über die Inanspruchnahme gesperrter 
Beträge oder die Aufhebung der Sperre 
entscheidet der Bürgermeister im Einver-
nehmen mit der Gemeindevertretung.

(4) Die Verfahrensschritte nach Absatz 1, 2 
und 3 können zusammengefasst werden, 
soweit die Entwicklung nach Absatz 1 dem 
nicht entgegensteht.

§ 52 
Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen, 
kreditähnliche Rechtsgeschäfte

(1) Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen dürfen unter 
der Voraussetzung des § 44 Abs. 3 nur für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sowie zur Umschuldung von 
Krediten für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen aufgenommen 
werden.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen nach Absatz 1 mit Ausnahme 

von Umschuldungen bedarf im Rahmen der 
Haushaltssatzung der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmi-
gung). Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die 
vorgesehenen Kreditaufnahmen nach den 
Grundsätzen einer geordneten Haushalts-
wirtschaft zu überprüfen; die Genehmigung 
kann unter Bedingungen und Auflagen er-
teilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, 
wenn die Kreditverpflichtungen mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemein-
de nicht im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung nach § 45 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d gilt bis zum Ende 
des auf das Haushaltsjahr folgenden Haus-
haltsjahres und, wenn die öffentliche Be-
kanntmachung der Haushaltssatzung für 
das übernächste Haushaltsjahr nicht recht-
zeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekannt-
machung dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, 
deren Gesamtbetrag nach Absatz 2 geneh-
migt worden ist, bedarf der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde (Einzelgeneh-
migung),

1.	� sobald die Kreditaufnahmen nach § 19 
des Gesetzes zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zu-
letzt durch Artikel 135 der Verordnung 
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
geändert worden ist, beschränkt wor-
den sind; die Einzelgenehmigung kann 
nach Maßgabe der Kreditbeschränkun-
gen versagt werden,

2.	� wenn sich die Rechtsaufsichtsbehörde 
dies wegen einer möglichen Gefähr-
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dung der dauernden Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde in der Gesamtgenehmi-
gung vorbehalten hat.

(5) Die Begründung einer Zahlungsver-
pflichtung, die wirtschaftlich einer Kredit-
aufnahme gleichkommt, bedarf der Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde 
(Einzelgenehmigung). Absatz 2 Satz 2 und 
3 gelten entsprechend.

(6) Das Innenministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Begründung 
von Zahlungsverpflichtungen nach Absatz 
1 und 5 von der Genehmigungspflicht frei-
zustellen, wenn sie zur Erfüllung bestimm-
ter Aufgaben entstehen oder ihrer Natur 
nach regelmäßig wiederkehren oder wenn 
bestimmte Beträge nicht überschritten wer-
den.

(7) Die Gemeinde darf zur Sicherung von 
Krediten keine Sicherheiten bestellen. Die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
zulassen, wenn die Bestellung von Sicher-
heiten den Regeln des Geschäftsverkehrs 
entspricht.

§ 53 
Kredite zur Sicherung der  

Zahlungsfähigkeit

(1) Die Gemeinde hat jederzeit ihre Zah-
lungsfähigkeit sicherzustellen.

(2) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszah-
lungen kann die Gemeinde Kredite zur Si-
cherung der Zahlungsfähigkeit bis zu dem 
in der Haushaltssatzung festgesetzten und 
nach Absatz 3 genehmigten Höchstbetrag 
aufnehmen, soweit keine anderen Mittel 

zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung 
gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der neuen 
Haushaltssatzung.

(3) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte 
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit der Gemeinde bedarf 
einer Genehmigung durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde, soweit dieser zehn Prozent 
der im Finanzhaushalt veranschlagten lau-
fenden Einzahlungen aus Verwaltungstä-
tigkeit übersteigt.

§ 54 
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Aus
zahlungen für Investitionen und Inves
titionsförderungsmaßnahmen in künftigen 
Haushaltsjahren dürfen grundsätzlich nur 
eingegangen werden, wenn der Haus-
haltsplan dazu ermächtigt. Sie dürfen mit 
Zustimmung der Gemeindevertretung aus-
nahmsweise ohne Ermächtigung durch den 
Haushaltsplan überplanmäßig eingegan-
gen werden, wenn sie unvorhergesehen 
und unabweisbar sind und der festgesetzte 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen nach § 45 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabe e nicht überschritten wird.

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen 
in der Regel zu Lasten der dem Haushalts-
jahr folgenden drei Haushaltsjahre veran-
schlagt werden, in Ausnahmefällen auch 
bis zum Abschluss einer Maßnahme.

(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten 
bis zum Ende des Haushaltsjahres und, 
wenn die Haushaltssatzung für das folgen-
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de Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffent-
lich bekannt gemacht wird, bis zur öffent-
lichen Bekanntmachung dieser Haushalts-
satzung.

(4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen bedarf im 
Rahmen der Haushaltssatzung der Geneh-
migung der Rechtsaufsichtsbehörde (Ge-
samtgenehmigung). § 52 Abs. 2 Satz 2 und 
3 gelten entsprechend.

§ 55 
Stellenplan

Der Stellenplan bedarf der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde, sofern die Ge-
meinde bis zum Ende des Finanzplanungs-
zeitraumes keinen Haushaltsausgleich dar-
stellen kann. § 52 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.

§ 56 
Erwerb und Verwaltung von Vermögen, 

Veräußerung von Vermögen

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegen-
stände nur erwerben, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleg-
lich und wirtschaftlich zu verwalten und 
ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geld-
anlagen ist auf eine ausreichende Sicher-
heit zu achten; sie sollen einen angemesse-
nen Ertrag erwirtschaften.

(3) Die Gemeinde darf Gemeindevermögen 
nur dann in Stiftungsvermögen einbringen, 
wenn ein wichtiges Interesse der Gemeinde 
daran vorliegt und der von der Gemeinde 

damit angestrebte Zweck nicht ebenso gut 
auf andere Weise erfüllt werden kann.

(4) Die Gemeinde darf Vermögensgegen-
stände veräußern, die sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benö-
tigt. Vermögensgegenstände müssen zu ih-
rem vollen Wert veräußert werden, soweit 
nicht ein besonderes öffentliches Interesse 
Abweichungen zulässt.

(5) Für die Überlassung der Nutzung eines 
Vermögensgegenstandes gilt Absatz 4 ent-
sprechend.

(6) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie

1.	� Vermögensgegenstände unentgeltlich 
veräußert, Grundstücke oder Grund-
stücksteile unter dem vollen Wert veräu-
ßert oder die Bestellung eines Erbbau-
rechts unter dem vollen Wert vornimmt,

2.	� Eigenbetriebe oder Beteiligungen an 
Unternehmen veräußert oder

3.	� Vermögensgegenstände in Unterneh-
men in privater Rechtsform einbringt.

(7) Die genehmigungsfreie Veräußerung 
von Grundstücken, Grundstücksteilen und 
grundstücksgleichen Rechten zum vollen 
Wert ist nur zulässig, wenn der Bürgermei-
ster und einer seiner Stellvertreter gegen-
über dem Grundbuchamt erklären, dass 
die Veräußerung zum vollen Wert erfolgt. 
Entsteht der Gemeinde aus einer unzutref-
fenden Erklärung ein Schaden, haften der 
Bürgermeister und sein Stellvertreter nach 
den beamtenrechtlichen Vorschriften.



45

Vorschriften für Gemeinden mit kameralem Haushaltsrecht s. Seite 106

(8) Die Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde nach Absatz 6 gilt als erteilt, wenn 
die Rechtsaufsichtsbehörde eine mögliche 
Verletzung von Rechtsvorschriften nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der erforderlichen Antragsunterlagen gel-
tend macht.

(9) Das Innenministerium kann durch Rechts
verordnung Rechtsgeschäfte von der Ge-
nehmigungspflicht freistellen, die bestimm-
te Wertgrenzen oder Grundstücksgrößen 
nicht überschreiten, die ihrer Natur nach 
regelmäßig wiederkehren, die zur Erfüllung 
bestimmter Aufgaben abgeschlossen wer-
den oder bei denen öffentlich-rechtliche 
Körperschaften als Erwerber auftreten.

§ 57 
Sicherheiten und Gewährleistungen  
für Dritte, Darlehensgewährungen

(1) Die Gemeinde darf Bürgschaften und 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur 
übernehmen, soweit dies zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. Im Übrigen 
darf eine Gemeinde keine Sicherheiten 
zu Gunsten Dritter bestellen. Die Rechts-
aufsichtsbehörde kann generell oder im 
Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit ein 
öffentliches Interesse besteht.

(2) Die Gemeinde darf Darlehen nur ge-
währen, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist und verwertbare 
Sicherheiten gegeben werden. Darlehen 
für Baumaßnahmen sind dinglich zu si-
chern. Darlehen an eine andere Gemein-
de sind abweichend von Satz 1 und 2 im 
Einzelfall zulässig, wenn dies der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dient und die Liqui-

dität des eigenen Haushaltes nicht gefähr-
det ist.

(3) Rechtsgeschäfte nach Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 bedürfen der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde. Gleiches gilt 
für Rechtsgeschäfte, die wirtschaftlich ver-
gleichbare Auswirkungen haben, insbe-
sondere, wenn sich aus Rechtsgeschäften 
Dritter Aufwands- und Auszahlungsver-
pflichtungen für die Gemeinde in künfti-
gen Haushaltsjahren ergeben. § 56 Abs. 9 
gilt entsprechend.

§ 58 
Gemeindekasse

(1) In hauptamtlich verwalteten Gemeinden 
erledigt die Gemeindekasse die Kassenge-
schäfte der Gemeinde. Kassengeschäfte 
sind die Zahlungsabwicklung einschließ-
lich des Mahnwesens und der Zwangsvoll-
streckung sowie die Verwahrung und Ver-
waltung von Wertgegenständen.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassen-
geschäfte selbst besorgt, einen Kassenver-
walter und einen Stellvertreter zu bestellen.

(3) Die anordnungsbefugten Mitarbeiter der 
Gemeinde sowie der Leiter und die Prüfer 
des Rechnungsprüfungsamtes dürfen nicht 
gleichzeitig Aufgaben des Kassenverwalters 
oder seines Stellvertreters wahrnehmen.

(4) Der Kassenverwalter und sein Stellver-
treter dürfen untereinander, zum Bürger-
meister und zu anordnungsbefugten Mit-
arbeitern der Gemeinde sowie zum Leiter 
und zu den Prüfern des Rechnungsprü-
fungsamtes nicht Angehörige im Sinne von 
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§ 20 Abs. 5 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes sein.

(5) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter 
und die übrigen Bediensteten der Gemein-
dekasse sind nicht befugt, Zahlungen an-
zuordnen.

(6) Sonderkassen sollen mit der Gemein-
dekasse verbunden werden. Ist eine Son-
derkasse nicht mit der Gemeindekasse 
verbunden, so gelten für den Verwalter der 
Sonderkasse und dessen Stellvertreter die 
Absätze 2 bis 5 entsprechend.

§ 59 
Übertragung von Kassengeschäften, 
Automation des Rechnungswesens

(1) Eine hauptamtlich verwaltete Gemein-
de kann die Kassengeschäfte ganz oder 
zum Teil von einer Stelle außerhalb der Ge-
meindeverwaltung besorgen lassen, wenn 
die ordnungsgemäße Erledigung und die 
Prüfung nach den für die Gemeinde gel-
tenden Vorschriften gewährleistet sind. Die 
Übertragung ist der Rechtsaufsichtsbehör-
de vorher anzuzeigen.

(2) Werden die Kassengeschäfte oder das 
Rechnungswesen ganz oder zum Teil auto-
matisiert, sind die Programme vor ihrer An-
wendung vom Anwender zu prüfen und vom 
Bürgermeister zur Anwendung freizugeben.

§ 60 
Jahresabschluss

(1) Die Gemeinde hat für den Schluss ei-
nes jeden Haushaltsjahres einen Jahresab-
schluss aufzustellen, in dem das Ergebnis 

der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 
nachzuweisen ist. Er hat das Vermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rück-
stellungen, die Verbindlichkeiten, die Rech-
nungsabgrenzungsposten, die Erträge und 
Aufwendungen sowie die Einzahlungen 
und Auszahlungen vollständig zu enthalten, 
soweit durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der 
Jahresabschluss hat unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

(2) Der Jahresabschluss besteht aus:

1.	� der Ergebnisrechnung,

2.	� der Finanzrechnung,

3.	� den Teilrechnungen,

4.	� der Bilanz,

5.	� dem Anhang.

(3) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen 
beizufügen:

1.	� der Rechenschaftsbericht,

2.	� die Anlagenübersicht,

3.	� die Forderungsübersicht,

4.	� die Verbindlichkeitenübersicht,

5.	� eine Übersicht über die über das Ende 
des Haushaltsjahres hinaus geltenden 
Haushaltsermächtigungen.
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(4) Der Jahresabschluss ist innerhalb von 
vier Monaten nach Abschluss des Haus-
haltsjahres aufzustellen.

(5) Die Gemeindevertretung beschließt 
über die Feststellung des geprüften Jahres-
abschlusses bis spätestens 31. Dezember 
des auf das Haushaltsjahr folgenden Haus-
haltsjahres. Sie entscheidet in einem geson-
derten Beschluss über die Entlastung des 
Bürgermeisters. Verweigert die Gemeinde-
vertretung die Entlastung oder spricht sie 
diese mit Einschränkungen aus, so hat sie 
dafür die Gründe anzugeben.

(6) Die Beschlüsse über die Feststellung des 
Jahresabschlusses und über die Entlastung 
sind der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen und öffentlich bekannt zu 
machen. Im Anschluss an die öffentliche 
Bekanntmachung sind der Jahresabschluss 
mit dem Rechenschaftsbericht sowie der 
abschließende Prüfungsvermerk des Rech-
nungsprüfungsausschusses und des Rech-
nungsprüfungsamtes an sieben Werktagen 
bei der Gemeindeverwaltung während der 
allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus-
zulegen und können im Übrigen bei der Ge-
meindeverwaltung während der allgemei-
nen Öffnungszeiten eingesehen werden. In 
der öffentlichen Bekanntmachung ist auf 
Ort und Zeit der Auslegung hinzuweisen.

§ 61 
Gesamtabschluss

(1) Steht zum Ende eines Haushaltsjahres 
und zum Ende des vorausgegangenen 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochter-
organisation der Gemeinde unter dem be-
herrschenden oder maßgeblichen Einfluss 

der Gemeinde, hat die Gemeinde für den 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 
Gesamtabschluss zu erstellen, der unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde vermittelt.

(2) Beherrschenden Einfluss übt die Ge-
meinde über ihre Eigenbetriebe und ihre 
sonstigen Sondervermögen mit Sonder-
rechnung aus. Über Tochterorganisationen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit übt die 
Gemeinde beherrschenden Einfluss aus, 
wenn ihr

1.	� die Mehrheit der Stimmrechte der Ge-
sellschafter oder Mitglieder zusteht,

2.	� das Recht zusteht, die Mehrheit der 
Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorganes zu bestellen 
oder abzuberufen und sie gleichzeitig 
Gesellschafter oder Mitglied ist oder

3.	� das Recht zusteht, einen beherrschen-
den Einfluss aufgrund eines mit dieser 
Tochterorganisation geschlossenen Be
herrschungsvertrages oder aufgrund 
einer Satzungsbestimmung dieses Un-
ternehmens auszuüben.

Einen maßgeblichen Einfluss übt die Ge-
meinde über Tochterorganisationen aus, 
bei denen ihr mehr als der fünfte Teil der 
Stimmrechte als Gesellschafter oder Mit-
glied zustehen und wenn die Einflussmög-
lichkeiten nicht durch Vereinbarungen 
eingeschränkt sind. Für die Mitgliedschaft 
in Zweckverbänden ist für die Bestimmung 
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des beherrschenden oder maßgeblichen 
Einflusses der Gemeinde das Verhältnis 
zwischen der der Gemeinde nach der Ver-
bandssatzung zustehenden Stimmenzahl 
in der Verbandsversammlung und der sat-
zungsmäßigen Gesamtstimmenzahl in der 
Verbandsversammlung maßgebend.

(3) Der Gesamtabschluss besteht aus:

1.	� der Gesamtergebnisrechnung,

2.	� der Gesamtfinanzrechnung,

3.	� der Gesamtbilanz,

4.	� dem Gesamtanhang.

(4) Dem Gesamtabschluss sind als Anlagen 
beizufügen:

1.	� der Gesamtrechenschaftsbericht,

2.	� die Gesamtanlagenübersicht,

3.	� die Gesamtforderungsübersicht,

4.	� die Gesamtverbindlichkeitenübersicht,

5.	� der Eigenkapitalspiegel.

(5) Zu dem Gesamtabschluss hat die Ge-
meinde ihren Jahresabschluss nach § 60 
und die Jahresabschlüsse

1.	� der Eigenbetriebe und der sonstigen 
Sondervermögen, für die Sonderrech-
nungen geführt werden,

2.	� der Unternehmen und Einrichtungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, an de-

nen die Gemeinde beteiligt ist und auf 
die die Gemeinde einen beherrschen-
den oder maßgeblichen Einfluss aus-
übt, ausgenommen die Sparkassen; für 
mittelbare Beteiligungen gilt § 290 des 
Handelsgesetzbuches entsprechend,

3.	� der Zweckverbände, bei denen die Ge-
meinde Mitglied mit beherrschendem 
oder maßgeblichem Einfluss ist; aus-
genommen sind Zweckverbände, die 
ausschließlich Beteiligungen an Spar-
kassen halten, bei denen die Gemein-
de Mitglied mit beherrschendem oder 
maßgeblichem Einfluss ist,

4.	� der sonstigen rechtlich selbstständigen 
Aufgabenträger, auf die die Gemeinde 
einen beherrschenden oder maßgebli-
chen Einfluss ausübt,

5.	� mit kaufmännischer Rechnungslegung 
oder einer Rechnungslegung nach den 
Vorschriften des kommunalen Rech-
nungswesens zusammenzufassen (Kon-
solidierung).

(6) Tochterorganisationen nach Absatz 5, 
die unter beherrschendem Einfluss der 
Gemeinde stehen, sind entsprechend den 
§§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuches 
zu konsolidieren; eine Konsolidierung ge-
mäß § 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist jedoch 
nicht zulässig. Tochterorganisationen nach 
Absatz 5, die unter maßgeblichem Einfluss 
der Gemeinde stehen, sind entsprechend 
den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbu-
ches zu konsolidieren; eine Konsolidierung 
gemäß § 312 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist jedoch 
nicht zulässig.
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(7) Tochterorganisationen nach Absatz 5 
brauchen in den Gesamtabschluss nicht 
einbezogen zu werden, wenn sie für die 
Verpflichtung, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde zu vermitteln, von untergeordneter 
Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang 
darzustellen.

(8) Die Jahresabschlüsse der in den Gesamt
abschluss einbezogenen Tochterorgani
sationen sollen auf den Stichtag des Ge
samtabschlusses aufgestellt werden. Liegt 
der Jahresabschluss einer Tochterorganisati-
on mehr als sechs Monate vor dem Stichtag 
des Gesamtabschlusses, so ist diese Tochter-
organisation aufgrund eines auf den Stichtag 
und den Zeitraum des Gesamtabschlusses 
aufgestellten Zwischenabschlusses in den 
Gesamtabschluss einzubeziehen. Wird bei 
abweichenden Abschlussstichtagen eine 
Tochterorganisation nicht auf der Grundlage 
eines auf den Stichtag und den Zeitraum des 
Gesamtabschlusses aufgestellten Zwischen-
abschlusses in den Gesamtabschluss ein-
bezogen, so sind Vorgänge von besonderer 
Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage einer in den Gesamtabschluss 
einbezogenen Tochterorganisation, die zwi-
schen dem Abschlussstichtag dieser Tochter-
organisation und dem Stichtag des Gesamt-
abschlusses eingetreten sind, in der Gesamt-
bilanz, der Gesamtergebnisrechnung und 
der Gesamtfinanzrechnung zu berücksichti-
gen oder im Gesamtanhang anzugeben.

(9) Der Gesamtabschluss ist innerhalb von 
neun Monaten nach Ablauf des Haushalts-
jahres aufzustellen. Der geprüfte Gesamtab-
schluss ist der Gemeindevertretung vor Ende 

des auf den Abschlussstichtag folgenden 
Haushaltsjahres zur Kenntnis vorzulegen.

(10) Der Gesamtabschluss und der Gesamt-
rechenschaftsbericht sowie der abschlie-
ßende Prüfungsvermerk des Rechnungs-
prüfungsausschusses und des Rechnungs-
prüfungsamtes sind unverzüglich nach der 
Kenntnisnahme durch die Gemeindever-
tretung an sieben Werktagen bei der Ge-
meindeverwaltung während der allgemei-
nen Öffnungszeiten öffentlich auszulegen 
und können im Übrigen bei der Gemeinde-
verwaltung während der allgemeinen Öf
fnungszeiten eingesehen werden. In einer 
vorangegangenen öffentlichen Bekannt-
machung ist auf Ort und Zeit der Ausle-
gung hinzuweisen.

(11) Eine Gemeinde ist von der Verpflich-
tung, einen Gesamtabschluss aufzustellen, 
befreit, wenn bis zum Ende des Haushalts-
jahres und zum Ende des vorausgegange-
nen Haushaltsjahres

1.	� die zusammengefassten Bilanzsummen 
der in den Gesamtabschluss einzubezie-
henden Tochterorganisationen 20 Pro-
zent der die in der jeweiligen Bilanz der 
Gemeinde ausgewiesenen Bilanzsumme 
oder

2.	� die zusammengefassten Rückstellungen 
und Verbindlichkeiten der in den Ge-
samtabschluss einzubeziehenden Toch-
terorganisationen 20 Prozent der in der 
jeweiligen Bilanz der Gemeinde ausge-
wiesenen Rückstellungen und Verbind-
lichkeiten

nicht übersteigen.
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§ 62 
Zwangsvollstreckung

(1) Zur Einleitung der Zwangsvollstrec-
kung gegen die Gemeinde wegen einer 
Geldforderung bedarf der Gläubiger einer 
Zulassungsverfügung der Rechtsaufsichts-
behörde, es sei denn, dass es sich um die 
Verfolgung dinglicher Rechte handelt. In 
der Verfügung bezeichnet die Rechtsauf-
sichtsbehörde die Vermögensgegenstände, 
in welche die Zwangsvollstreckung zuge-
lassen wird, und den Zeitraum, in dem sie 
stattfinden soll. Die Zwangsvollstreckung 
wird nach den Vorschriften der Zivilprozes-
sordnung durchgeführt.

(2) Ein Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen der Gemeinde findet nicht statt.

 
Abschnitt 5 

Sondervermögen, treuhänderisch  
verwaltetes Vermögen

§ 63 
(aufgehoben)

§ 64 
Sondervermögen

(1) Für Eigenbetriebe der Gemeinden ist 
eine Sonderrechnung zu führen. Es gelten 
die §§ 43 und 44, 49 und 52 bis 57 entspre-
chend.

(2) Für städtebauliche Sondervermögen 
zur Durchführung von städtebaulichen Sa
nierungsmaßnahmen gemäß §  136 des 
Baugesetzbuches und städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahmen gemäß §  165 des 

Baugesetzbuches ist eine Sonderrechnung 
zu führen.

(3) Für nichtrechtsfähige örtliche Stiftun-
gen ist eine Sonderrechnung zu führen. 
Soweit es sich bei diesen um unbedeuten-
des Sondervermögen handelt, kann es im 
Rechnungswesen gesondert nachgewie-
sen werden.

(4) Für die Sondervermögen nach den Ab-
sätzen 2 und 3 und für sonstige Sonderver-
mögen, für die durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes Sonderrechnungen geführt 
werden, gelten die Vorschriften des Ab-
schnittes 4, soweit nicht gesetzlich etwas 
anderes bestimmt ist.

§ 65 
Treuhänderisch verwaltetes  

Vermögen

(1) Für Vermögen, die die Gemeinde treu-
händerisch zu verwalten hat, sind beson-
dere Haushaltspläne aufzustellen und Son-
derrechnungen zu führen.

(2) Der vierte Abschnitt gilt mit der Maßga-
be, dass an die Stelle der Haushaltssatzung 
der Beschluss über den Haushaltsplan tritt 
und von der Bekanntmachung abgesehen 
werden kann. Anstelle eines Haushalts-
plans kann ein Wirtschaftsplan aufgestellt 
werden; die Vorschriften für Eigenbetriebe 
gelten entsprechend.

(3) Die Verwaltung von unbedeutendem 
treuhänderisch verwalteten Vermögen kann 
im Rechnungswesen gesondert nachgewie-
sen werden.
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(4) Abweichende gesetzliche Vorschriften 
bleiben unberührt.

§ 66 
Sonderkassen

Für Sondervermögen und treuhänderisch 
verwaltete Vermögen, für die Sonderrech-
nungen geführt werden, sind Sonderkas-
sen einzurichten; sie sollen mit der Ge-
meindekasse verbunden werden. §  58 gilt 
entsprechend.

§ 67 
(aufgehoben)

 
Abschnitt 6 

Wirtschaftliche Betätigung

§ 68 
Zulässigkeit wirtschaftlicher  

Unternehmen

(1) Wirtschaftliche Unternehmen der Ge-
meinde sind nur zulässig, wenn

1.	� der öffentliche Zweck das Unterneh-
men rechtfertigt,

2.	� das Unternehmen nach Art und Um-
fang in einem angemessenen Verhält-
nis zur Leistungsfähigkeit der Gemein-
de und zum voraussichtlichen Bedarf 
steht und

3.	� die Gemeinde die Aufgabe ebenso gut 
und wirtschaftlich wie Dritte erfüllen 
kann.

(2) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne 
dieses Abschnitts sind nicht

1.	� Unternehmen, zu deren Betrieb die Ge-
meinde gesetzlich verpflichtet ist,

2.	� Einrichtungen des Unterrichts-, Erzie-
hungs- und Bildungswesens, der Kunst-
pflege, der körperlichen Ertüchtigung, 
der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege 
sowie öffentliche Einrichtungen ähnli-
cher Art und

3.	� Hilfsbetriebe, die ausschließlich zur Dec-
kung des Eigenbedarfs der Gemeinde 
dienen.

Auch diese Unternehmen und Einrichtun-
gen sind nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu führen.

(3) Die Gemeinde kann Unternehmen, Ein
richtungen und Hilfsbetriebe als Eigen-
betrieb sowie Unternehmen und Einrich-
tungen in Rechtsformen des Privatrechts 
führen, soweit sich aus diesem Gesetz und 
den hierzu erlassenen Rechtsverordnungen 
nichts anderes ergibt.

(4) Bankunternehmen darf die Gemeinde 
nicht betreiben. Für das öffentliche Spar-
kassenwesen verbleibt es bei den besonde-
ren Vorschriften.

(5) Bei Unternehmen und Einrichtungen, 
für die kein Wettbewerb gleichartiger Pri-
vatunternehmen besteht, dürfen der An-
schluss und die Belieferung nicht davon 
abhängig gemacht werden, dass auch an-
dere Leistungen oder Lieferungen abge-
nommen werden.
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§ 69 
Wirtschaftliche Unternehmen  

in Privatrechtsform

(1) Die Gemeinde darf ein wirtschaftliches 
Unternehmen in einer Rechtsform des pri-
vaten Rechts nur errichten, übernehmen, 
sich daran beteiligen oder auf andere Wirt-
schaftsbereiche ausdehnen, wenn

1.	� der öffentliche Zweck des Unterneh-
mens nicht wirtschaftlicher durch einen 
Eigenbetrieb erfüllt wird oder erfüllt 
werden kann,

2.	� durch die Ausgestaltung des Gesell-
schaftsvertrages oder der Satzung si
chergestellt ist, dass der öffentliche 
Zweck des Unternehmens erfüllt wird,

3.	� die Gemeinde einen angemessenen 
Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat 
oder in einem entsprechenden Überwa-
chungsorgan des Unternehmens erhält 
und dieser durch Gesellschaftsvertrag, 
Satzung oder in anderer Weise gesichert 
wird,

4.	� die Haftung der Gemeinde auf einen 
ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen 
Betrag begrenzt wird und

5.	� die Einzahlungsverpflichtungen (Grün-
dungskapital, laufende Nachschuss-
pflicht) der Gemeinde in einem ange-
messenen Verhältnis zu ihrer Leistungs-
fähigkeit stehen.

(2) Die Gemeinde darf der Beteiligung eines 
Unternehmens oder einer Einrichtung, an 
dem oder der sie unmittelbar oder mittelbar 

mit beherrschendem oder maßgeblichem 
Einfluss beteiligt ist, an einem anderen Un-
ternehmen oder einer anderen Einrichtung 
nur zustimmen, wenn die Voraussetzung 
des §  68 Abs.  1 Nr.  1 vorliegt. Satz  1 gilt 
entsprechend, wenn die Gemeinde zu
sammen mit anderen Gemeinden, Ämtern, 
Landkreisen oder Zweckverbänden mit be-
herrschendem oder maßgeblichem Einfluss 
beteiligt ist.

§ 70 
Nichtwirtschaftliche Unternehmen  

in Privatrechtsform

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, darf die Gemeinde nichtwirt-
schaftliche Unternehmen und Einrichtun-
gen in einer Rechtsform des privaten Rechts 
nur errichten, übernehmen, sich daran be-
teiligen oder auf andere Wirtschaftsberei-
che erweitern, wenn

1.	� eine Aufgabe der Gemeinde unter we-
sentlicher Beteiligung Dritter erfüllt 
werden soll und die Aufgabe hierfür 
geeignet ist,

2.	� ein wichtiges Interesse der Gemeinde 
an der gemeinsamen Aufgabenerfül-
lung vorliegt und

3.	� die Voraussetzungen des §  69 Abs.  1 
Nr. 2 bis 5 erfüllt sind.

Dritte im Sinne von Satz  1 Nr.  1 können 
nicht andere Gemeinden, Ämter, Landkrei-
se oder Zweckverbände und deren Unter-
nehmen sein.

(2) § 69 Abs. 2 gilt entsprechend.
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§ 71 
Vertretung der Gemeinde in  

Unternehmen und Einrichtungen

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemein-
de in der Gesellschafterversammlung oder 
in dem dieser entsprechenden Organ der 
Unternehmen und Einrichtungen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist; er kann Mitar-
beiter der Gemeinde oder des Amtes im 
Verhinderungsfall mit seiner Vertretung 
beauftragen. Der Bürgermeister darf in Un-
ternehmen oder Einrichtungen nach Satz 1, 
an denen die Gemeinde beteiligt ist, nicht 
leitender Angestellter werden. Nimmt der 
Bürgermeister die Funktion eines leitenden 
Angestellten wahr, hat er diese Tätigkeit in 
angemessener Frist aufzugeben. Soweit 
der Gemeinde mehrere Sitze zustehen, er-
folgt die Bestellung der weiteren Vertreter 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
durch die Gemeindevertretung. Die Vertre-
ter haben den Weisungen oder Richtlinien 
der Gemeindevertretung zu folgen, soweit 
durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die von 
der Gemeinde bestellten Mitglieder des 
Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines 
ähnlichen Organs von Unternehmen und 
Einrichtungen, soweit nicht gesetzliche Be-
stimmungen des Gesellschaftsrechts ent-
gegenstehen.

(3) Werden Vertreter der Gemeinde aus ih-
rer Tätigkeit in einem Organ eines Unter-
nehmens oder einer Einrichtung in einer 
Rechtsform des privaten Rechts haftbar ge-
macht, hat ihnen die Gemeinde den Scha-
den zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt haben. Auch in diesem Fall ist die Ge-
meinde schadenersatzpflichtig, wenn ihre 
Vertreter nach Weisung gehandelt haben.

(4) Die Vertreter der Gemeinde haben den 
Hauptausschuss oder die Gemeindever-
tretung über alle Angelegenheiten von 
besonderer Bedeutung frühzeitig zu un-
terrichten. Der Hauptausschuss oder die 
Gemeindevertretung kann von den Vertre-
tern der Gemeinde jederzeit Auskunft ver-
langen. Die Unterrichtungspflicht und das 
Auskunftsrecht bestehen nur, soweit durch 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(5) Vergütungen, Sitzungsgelder und Auf-
wandsentschädigungen aus einer Tätigkeit 
als Vertreter der Gemeinde in Unternehmen 
oder Einrichtungen in einer Rechtsform des 
privaten Rechts sind an die Gemeinde ab-
zuführen, soweit sie in der Hauptsatzung 
festzulegende Beträge übersteigen. Dabei 
ist sicherzustellen, dass mindestens die 
Aufwendungen, die im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit nachweislich entstanden 
sind, ausgeglichen werden. Die für Beam-
te und Angestellte im öffentlichen Dienst 
jeweils geltenden nebentätigkeitsrechtli-
chen Bestimmungen bleiben unberührt, 
soweit sie die Beamten und Angestellten 
nicht günstiger stellen.

§ 72 
Pflichten der Vertreter bei  

der Kreditaufnahme

Vertreter der Gemeinde im Vorstand, im 
Aufsichtsrat oder in einem sonstigen Organ 
einer Gesellschaft, an der die Gemeinde 
mit mindestens 50  vom Hundert beteiligt 
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ist, dürfen der Aufnahme von Krediten nur 
zustimmen, wenn die Gemeindevertretung 
dies beschlossen hat. Ausreichend ist, dass 
die Gemeindevertretung dem gültigen 
Wirtschaftsplan des Unternehmens zuge
stimmt hat.

§ 73 
Informations- und Prüfungsrechte,  

Beteiligungsbericht

(1) Ist eine Gemeinde unmittelbar oder mit-
telbar mit beherrschendem Einfluss an ei-
nem Unternehmen oder einer Einrichtung 
in einer Rechtsform des privaten Rechts 
beteiligt, so hat sie dafür Sorge zu tragen, 
dass

1.	� in sinngemäßer Anwendung der für Ei-
genbetriebe geltenden Vorschriften für 
jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschafts-
plan aufgestellt, der Wirtschaftsführung 
eine fünfjährige Finanzplanung zu-
grunde gelegt und der Wirtschaftsplan 
sowie die Finanzplanung der Gemein-
devertretung zur Kenntnis gebracht 
werden, 

2.	 a)	� in der Satzung oder im Gesellschafts-
vertrag die Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 
nach den Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuches 
für große Kapitalgesellschaften und 
deren Prüfung und Offenlegung 
nach den Vorschriften des Kommu-
nalprüfungsgesetzes über die Jah-
resabschlussprüfung kommunaler 
Wirtschaftsbetriebe vorgeschrieben 
werden,

b)	� in der Satzung oder im Gesell-
schaftsvertrag ihr die Rechte nach 
§§  53 und 54 des Haushaltsgrund-
sätzegesetzes eingeräumt werden; 
die Befugnisse nach § 54 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes sind auch 
der für die überörtliche Prüfung 
zuständigen Prüfungsbehörde ein-
zuräumen, 

c)	� ihr der Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers übersandt wird,

3.	� in der Satzung oder im Gesellschafts-
vertrag geregelt ist, dass die Beteili-
gung an anderen Gesellschaften der 
Zustimmung der Gemeinde bedarf, so-
weit nicht andere gesetzliche Vorschrif-
ten unmittelbar gelten oder entgegen-
stehen.

Bei einer geringeren Beteiligung soll die 
Gemeinde hierauf hinwirken. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn der Gemeinde zusammen 
mit anderen Gemeinden, Ämtern, Land-
kreisen oder Zweckverbänden mit beherr-
schendem Einfluss beteiligt ist.

(2) Wird der Jahresabschluss nach anderen 
Vorschriften als denen des Kommunalprü-
fungsgesetzes über die Jahresabschluss-
prüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe 
geprüft, kann die Gemeinde im Falle des 
Absatzes  1 Satz  1 die Rechte nach §  53 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes ausüben und kann die Rechtsauf-
sichtsbehörde verlangen, dass die Gemein-
de ihr den Prüfungsbericht mitteilt.

(3) Die Gemeinde hat zum Ende eines 
Haushaltsjahres einen Bericht über die un-
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mittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 
an Unternehmen und Einrichtungen zu er-
stellen und diesen Bericht bis zum 30. Sep-
tember des Folgejahres der Gemeindever-
tretung und der Rechtsaufsichtsbehörde 
vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere 
Angaben über die Erfüllung des öffentli-
chen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, 
die wirtschaftliche Lage und Entwicklung, 
die Kapitalzuführungen und -entnahmen 
durch die Gemeinde und Auswirkungen 
auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft 
sowie die Zusammensetzung der Organe 
der Gesellschaft zu enthalten. Die Gemein-
de weist in einer öffentlichen Bekanntma-
chung darauf hin, dass jeder Einsicht in den 
Bericht nehmen kann.

(4) Gemeinden, die einen doppischen Jah-
resabschluss erstellen, sind von der Pflicht 
zur Erstellung eines Berichtes nach Ab-
satz befreit.

§ 74 
Veräußerung von Unternehmen,  
Einrichtungen und Beteiligungen

(1) Die teilweise oder vollständige Veräu-
ßerung eines Unternehmens oder einer 
Einrichtung oder einer Beteiligung an einer 
Gesellschaft sowie andere Rechtsgeschäfte, 
durch welche die Gemeinde ihren Einfluss 
auf das Unternehmen, die Einrichtung oder 
die Gesellschaft verliert oder vermindert, 
sind nur zulässig, wenn die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde nicht beeinträch-
tigt wird.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine 
Gesellschaft, an der Gemeinden allein oder 
zusammen mit anderen Gemeinden, Land-

kreisen, Ämtern oder Zweckverbänden 
mit mindestens 50  vom Hundert beteiligt 
sind, Veräußerungen oder andere Rechts-
geschäfte im Sinne des Absatzes 1 vorneh-
men will.

§ 75 
Wirtschaftsgrundsätze

(1) Die Unternehmen und Einrichtungen 
sind so zu führen, dass der öffentliche 
Zweck erfüllt wird. Unternehmen sollen ei-
nen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde 
abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des 
öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt 
wird. §  21 der Gemeindehaushaltsverord-
nung-Doppik ist anzuwenden.*

(2) Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen 
Unternehmen soll so hoch sein, dass au-
ßer den für die technische und wirtschaft-
liche Fortentwicklung des Unternehmens 
notwendigen Rücklagen mindestens eine 
marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals 
erwirtschaftet wird.

§ 75a 
Beteiligungsmanagement

Die Gemeinde hat Unternehmen und Ein-
richtungen entsprechend der öffentlichen 
Zielsetzung zu koordinieren und zu über-
wachen (Beteiligungsmanagement). Dies 
erfordert insbesondere die Wahrnehmung 
einer Beteiligungsverwaltung, die Errich-
tung eines Beteiligungscontrollings, die Be-
ratung und Betreuung von Vertretern der 

*	� für Gemeinden mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 16 KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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Gemeinde in Unternehmen und Einrichtun-
gen, die Koordination der Wahrnehmung 
gemeindlicher Interessen in den Organen 
der Unternehmen und Einrichtungen, die 
Koordination der Wirtschaftsplanung der 
Unternehmen und Einrichtungen mit der 
Haushaltsplanung.

§ 76 
Energieverträge

(1) Die Gemeinde darf Verträge über die 
Lieferung von Energie in das Gemeinde-
gebiet sowie Konzessionsverträge, durch 
die sie einem Energieversorgungsunter-
nehmen die Benutzung von Eigentum der 
Gemeinde einschließlich der öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze für Leitungen 
zur Versorgung der Einwohner überlässt, 
nur abschließen, wenn die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde nicht gefährdet 
wird und die berechtigten wirtschaftlichen 
Interessen der Gemeinde und ihrer Einwoh-
ner gewahrt sind.

(2) Dasselbe gilt für eine Verlängerung oder 
ihre Ablehnung sowie für eine wichtige Än-
derung derartiger Verträge.

§ 77 
Anzeigepflichten

(1) Entscheidungen der Gemeinde über

1.	� die Gründung,

2.	� die Erweiterung auf andere Wirtschafts-
bereiche,

3.	� die Übernahme,

4.	� die Änderung der Rechtsform,

5.	� die wesentliche Änderung des Zwecks,

6.	� die Beteiligung von mehr als einem 
Viertel und

7.	� die vollständige oder teilweise Veräu-
ßerung

von Unternehmen und Einrichtungen sind 
der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Sie werden wirksam, wenn die Rechtsauf-
sichtsbehörde die Verletzung von Rechts-
vorschriften nicht innerhalb von zwei Mo
naten nach Eingang der erforderlichen 
Unterlagen geltend gemacht oder wenn 
sie vor Ablauf der Frist erklärt hat, dass sie 
keine Verletzung von Rechtsvorschriften 
geltend macht. Die Sätze  1 und 2 gelten 
für Einrichtungen nur, wenn sie in einer 
Rechtsform des Privatrechts betrieben wer-
den oder erwerbswirtschaftlichen Zwecken 
dienen.

(2) Gleiches gilt für Rechtsgeschäfte, die 
ihrer Art nach geeignet sind, den Einfluss 
der Gemeinde auf das Unternehmen oder 
die Einrichtung zu mindern, zu beseitigen 
oder die Ausübung von Rechten aus einer 
Beteiligung zu beschränken.

(3) Auf den Erwerb eines Gesellschaftsan-
teils einer eingetragenen Genossenschaft 
findet Absatz  1 entsprechende Anwen-
dung.
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Abschnitt 7 
Aufsicht

§ 78 
Grundsatz

(1) Die Aufsicht hat die Selbstverwaltung 
der Gemeinden zu fördern, die Rechte der 
Gemeinden zu schützen und die Erfüllung 
ihrer Pflichten zu sichern. Die Aufsicht soll 
die Gemeinden vor allem beraten, unter-
stützen und die Entschlusskraft und Verant-
wortungsbereitschaft der Gemeindeorga-
ne fördern.

(2) Die Aufsicht im eigenen Wirkungskreis 
ist darauf beschränkt, die Rechtmäßigkeit 
der Verwaltung sicherzustellen (Rechtsauf-
sicht).

(3) Soweit dieses Gesetz Genehmigungs-
pflichten vorsieht, darf die Rechtsaufsichts-
behörde die Genehmigung nur versagen, 
wenn die Beschlüsse oder Anordnungen 
der Gemeinde rechtswidrig sind.

(4) Die Aufsicht im übertragenen Wirkungs-
kreis erstreckt sich auf die Rechtmäßig-
keit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung 
(Fachaufsicht).

§ 79 
Rechtsaufsichtsbehörden

(1) Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisan-
gehörigen Gemeinden ist der Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde.

(2) Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisfrei-
en Städte ist das Innenministerium.

(3) Oberste Rechtsaufsichtsbehörde ist das 
Innenministerium.

§ 80 
Informationsrecht

Die Rechtsaufsichtsbehörde ist berechtigt, 
sich jederzeit über die Angelegenheiten 
der Gemeinden zu unterrichten. Sie kann 
an Ort und Stelle prüfen und besichtigen, 
mündliche und schriftliche Berichte an-
fordern sowie Akten und sonstige Unter-
lagen anfordern oder einsehen, soweit es 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist.

§ 81 
Beanstandungs- und  

Aufhebungsrecht

(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechts-
widrige Beschlüsse und Anordnungen der 
Gemeinde beanstanden und verlangen, 
dass die Gemeinde den Beschluss oder die 
Anordnung binnen einer angemessenen 
Frist aufhebt. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung.

(2) Kommt die Gemeinde dem Verlangen 
der Rechtsaufsichtsbehörde innerhalb der 
gesetzten Frist nicht nach, so kann die 
Rechtsaufsichtsbehörde die von ihr bean-
standeten Beschlüsse und Anordnungen 
aufheben. In diesem Fall ist die Gemeinde 
verpflichtet, bereits getroffene Maßnah-
men rückgängig zu machen.

(3) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann vor 
einer Beanstandung anordnen, dass ein Be-
schluss oder eine Anordnung der Gemeinde 
bis zur Ermittlung des Sachverhalts, höchs
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tens jedoch für einen Monat, ausgesetzt 
wird.

§ 82 
Anordnungsrecht und  

Ersatzvornahme

(1) Erfüllt die Gemeinde die ihr gesetzlich ob-
liegenden Pflichten nicht, kann die Rechts-
aufsichtsbehörde anordnen, dass die Ge-
meinde innerhalb einer angemessenen Frist 
das Erforderliche veranlasst und durchführt.

(2) Kommt die Gemeinde einer Anordnung 
der Rechtsaufsichtsbehörde nicht inner-
halb der festgesetzten Frist nach, kann die 
Rechtsaufsichtsbehörde die erforderlichen 
Maßnahmen anstelle und auf Kosten der 
Gemeinde selbst durchführen oder die 
Durchführung einem Dritten übertragen. 
Die Ersatzvornahme ist bei Gefahr im Ver-
zuge auch ohne vorhergehende Anord-
nung zulässig.

§ 83 
Beauftragter

(1) Wenn und solange der ordnungsgemä-
ße Gang der Verwaltung der Gemeinde es 
erfordert und die Befugnisse der Rechts-
aufsichtsbehörde nach den §§  80 bis 82 
nicht ausreichen, kann diese einen Beauf-
tragten bestellen, der alle oder einzelne 
Aufgaben der Gemeinde auf deren Kosten 
wahrnimmt. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
kann insbesondere einen Beauftragten be-
stellen, um eine geordnete Haushaltswirt-
schaft wiederherzustellen.

(2) Der Beauftragte tritt an die Stelle der 
Gemeindevertretung oder des Bürgermei-

sters, soweit dies zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderlich ist.

(3) Der Beauftragte in der Funktion des 
Bürgermeisters kann abweichend von § 38 
Abs.  6 Satz  2 und §  39 Abs.  2 Satz  6 Ver-
pflichtungserklärungen allein unterzeich-
nen, sofern die Rechtsaufsichtsbehörde 
nichts anderes bestimmt.

(4) Bei der Bestellung eines Beauftragten in 
der Funktion des ehrenamtlichen Bürger-
meisters hat die Rechtsaufsichtsbehörde 
festzulegen, ob die Beauftragung auch die 
Aufgaben des Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung und die Mitgliedschaft im Amts-
ausschuss einschließt.

(5) Zum Beauftragten in der Funktion des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters oder der 
Gemeindevertretung kann entgegen §  25 
auch ein Beamter oder Angestellter im 
Dienst des Amtes oder der Rechtsaufsichts-
behörde bestellt werden.

(6) Der Beauftragte erhält eine angemesse-
ne Entschädigung oder Vergütung, die der 
des ersetzten Organs entsprechen soll und 
die von der Rechtsaufsichtsbehörde festzu-
legen ist.

§ 84 
Auflösung der Gemeindevertretung

Die oberste Rechtsaufsichtsbehörde kann 
eine Gemeindevertretung auflösen, wenn 
deren Beschlussfähigkeit dauerhaft nur 
nach § 30 Abs. 3 hergestellt werden kann. 
Nach der Auflösung der Gemeindevertre-
tung findet in der Gemeinde binnen vier 
Monaten eine Wahl aus besonderem Anlass 
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gemäß §  52 Abs.  1 Nr.  1 des Kommunal-
wahlgesetzes statt.

§ 85 
Rechtsbehelfe

Gegen Maßnahmen der Rechtsaufsichtsbe-
hörde sind Widerspruch und Anfechtungs-
klage nach Maßgabe der Verwaltungsge-
richtsordnung gegeben.

§ 86 
Fachaufsichtsbehörden

(1) Fachaufsichtsbehörde für die Bürger-
meister der amtsfreien Gemeinden ist der 
Landrat, soweit durch Gesetz oder Rechts-
verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Ist in einer vom Landrat als Fachauf-
sichtsbehörde zu entscheidenden Angele-
genheit der Landkreis beteiligt, so tritt an 
die Stelle des Landrates die fachlich zustän-
dige oberste Landesbehörde.

(3) Fachaufsichtsbehörde für die Oberbür-
germeister der kreisfreien Städte ist die 
fachlich zuständige oberste Landesbehör-
de, soweit durch Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist.

(4) Oberste Fachaufsichtsbehörde ist die 
fachlich zuständige oberste Landesbehör-
de, soweit durch Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist.

§ 87 
Mittel der Fachaufsicht

(1) Den Fachaufsichtsbehörden steht ein In-
formationsrecht gemäß § 80 zu. Der Bürger-

meister soll die Fachaufsichtsbehörden recht-
zeitig über auftretende Probleme bei der Er-
füllung übertragener Aufgaben informieren.

(2) Die Fachaufsichtsbehörden sind berech-
tigt, Weisungen zu erteilen.

(3) Wird eine Weisung der Fachaufsichtsbe-
hörde nicht befolgt, kann sie dem Bürgermei-
ster untersagen, in der Angelegenheit, auf die 
sich die Weisung bezieht, weiter tätig zu wer-
den und einem Mitarbeiter der Gemeinde 
unmittelbar die zur Befolgung der Weisung 
erforderlichen Anordnungen erteilen.

(4) Bei Gefahr im Verzug oder wenn sonst 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufga
ben durch den Bürgermeister nicht ge-
währleistet erscheint, kann die Fachauf-
sichtsbehörde an seiner Stelle tätig werden 
(Selbsteintrittsrecht).

(5) Andere Rechtsvorschriften, durch die die 
Rechte der Fachaufsichtsbehörden erweitert 
oder beschränkt sind, bleiben unberührt.

 
Teil 2 

Landkreisordnung

Abschnitt 1 
Grundlagen der Landkreisverfassung

§ 88 
Wesen der Landkreise

(1) Die Landkreise sind Gebietskörperschaf-
ten und Gemeindeverbände.

(2) Die Landkreise verwalten ihr Gebiet zum 
Wohl ihrer Einwohner und der kreisange-
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hörigen Gemeinden nach den Grundsätzen 
der kommunalen Selbstverwaltung. Sie un-
terstützen die Gemeinden in der Erfüllung 
ihrer Aufgaben und tragen zum Ausgleich 
ihrer Lasten bei.

§ 89 
Eigener Wirkungskreis

(1) Die Landkreise regeln in ihrem Gebiet 
die gemeindeübergreifenden Angelegen-
heiten in eigener Verantwortung, soweit die 
Gesetze nicht etwas anderes bestimmen.

(2) Die Landkreise erfüllen in ihrem Gebiet 
in eigener Verantwortung alle die Leis
tungsfähigkeit der kreisangehörigen Ge
meinden und Ämter übersteigenden öffent-
lichen Aufgaben, soweit die Gesetze nichts 
anderes bestimmen und die Aufgaben nicht 
durch kommunale Zusammenarbeit erfüllt 
werden. Sie fördern insbesondere die wirt-
schaftliche, ökologische, soziale und kultu-
relle Entwicklung ihres Gebietes zum Wohle 
der Einwohner.

(3) Die Landkreise können auf Antrag von 
Gemeinden weitere gemeindliche Selbst-
verwaltungsaufgaben übernehmen. Die 
Übernahme erfolgt durch einen Beschluss 
des Kreistages, der der Mehrheit von zwei 
Dritteln aller Kreistagsmitglieder bedarf.

(4) Die Landkreise können durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung einzelner Aufga-
ben verpflichtet werden.

(5) In die Rechte der Landkreise darf nur 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.

§ 90 
Übertragener Wirkungskreis

(1) Den Landkreisen können durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes durch Rechts-
verordnung öffentliche Aufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung übertragen werden.

(2) Verordnungen der Landkreise im über-
tragenen Wirkungskreis werden nach dem 
für Satzungen geltenden Verfahren öffent-
lich bekannt gemacht.

§ 91 
Finanzierung der Aufgaben,  

Konnexität

(1) Die Landkreise regeln ihre Finanzwirt-
schaft in eigener Verantwortung. Sie haben 
die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendigen Mittel aus eigenen 
Einzahlungen aufzubringen.* Reichen diese 
nicht aus, haben sie Anspruch auf einen Fi-
nanzausgleich.

(2) Werden Landkreise durch das Land zur 
Erfüllung von Aufgaben nach §  89 Abs.  4 
verpflichtet oder werden ihnen durch das 
Land Aufgaben nach §  90 Abs.  1 übertra-
gen, so ist dabei gleichzeitig über die Dec-
kung der Kosten zu entscheiden. Führt die 
Erfüllung dieser Aufgaben zu einer Mehr-
belastung der Landkreise, so ist dafür ein 
entsprechender finanzieller Ausgleich zu 
schaffen. Kostenfolgeabschätzungen sind 
unter Beteiligung der kommunalen Verbän-

*	� für Landkreise mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 

KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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de vorzunehmen. Der finanzielle Ausgleich 
ist zeitgleich mit der Aufgabenübertragung 
zu gewähren. Dieser ist in der Rechtsvor-
schrift zu regeln, die die Aufgabenübertra-
gung anordnet, oder zeitnah im Finanzaus-
gleichsgesetz zu regeln.

(3) Werden Landkreise durch Gesetz, durch 
Rechtsverordnung aufgrund eines Ge-
setzes von Aufgaben oder durch Verwal-
tungsvorschriften des Landes von Kosten 
entlastet, so ist dafür ein entsprechender 
finanzieller Ausgleich zugunsten des Lan-
des vorzunehmen. Absatz 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 92 
Satzungsrecht, Hauptsatzung

(1) Die Landkreise können die Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises durch 
Satzung regeln, soweit die Gesetze nichts 
anderes bestimmen. In Angelegenheiten 
des übertragenen Wirkungskreises können 
Satzungen nur erlassen werden, wenn ein 
Gesetz dies vorsieht.

(2) Jeder Landkreis hat eine Hauptsatzung 
zu erlassen.

(3) § 5 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend.

§ 93 
Kommunale Verbände

Zur Förderung der kommunalen Selbst-
verwaltung und Wahrnehmung ihrer In-
teressen haben die Landkreise das Recht, 
Verbände zu bilden. §  6 Abs.  2 und 3 gilt 
entsprechend.

§ 94 
Name und Sitz

(1) Die Landkreise führen ihren gesetzlich 
bestimmten Namen.

(2) Der Kreistag kann mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln aller Kreistagsmitglieder 
den Namen des Landkreises ändern. Die 
Änderung des Namens ist nur aus Gründen 
des öffentlichen Wohls zulässig. Sie bedarf 
der Genehmigung des Innenministeriums.

(3) Der Sitz der Kreisverwaltung kann auf 
Antrag des Kreistages, der der Mehrheit 
von zwei Dritteln aller Kreistagsmitglieder 
bedarf, vom Innenminister geändert wer-
den.

§ 95 
Wappen, Flaggen und Siegel

Die Landkreise sind berechtigt, Wappen 
und Flaggen zu führen. Sie führen Dienst-
siegel. § 9 gilt entsprechend.

§ 96 
Kreisgebiet

Das Gebiet des Landkreises bilden die Ge-
meinden und gemeindefreien Gebiete, die 
nach geltendem Recht zu ihm gehören. 
Grenzstreitigkeiten entscheidet die Rechts-
aufsichtsbehörde.

§ 97 
Gebietsänderungen

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls 
können Landkreise aufgelöst, neu gebildet 
oder in ihren Grenzen geändert werden 
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(Gebietsänderungen). Die betroffenen Ge-
meinden, Ämter und Landkreise sind vor-
her anzuhören.

(2) Die Neubildung oder Auflösung von 
Landkreisen ist nur durch Gesetz möglich.

(3) Im Übrigen gelten die §§  11 und 12 
Abs. 1 und 3 entsprechend.

§ 98 
Einwohner und Bürger  

des Landkreises

(1) Einwohner des Landkreises ist, wer in 
dem Landkreis wohnt.

(2) Bürger des Landkreises sind die zu den 
Kreistagswahlen wahlberechtigten Einwoh
ner.

§ 99 
Rechte und Pflichten der Einwohner

(1) Die Einwohner des Landkreises haben 
das Recht, sich schriftlich oder zur Nieder-
schrift mit Anregungen und Beschwerden 
an den Kreistag zu wenden. Sie sind über die 
Stellungnahme des Kreistages oder eines 
Ausschusses unverzüglich zu unterrichten.

(2) Die Einwohner des Landkreises sind im 
Rahmen der bestehenden Vorschriften be-
rechtigt, die öffentlichen Einrichtungen des 
Landkreises zu benutzen, und verpflichtet, 
die Lasten des Landkreises zu tragen.

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend 
für Besitzer und Nutzer von Grundstücken 
und für Gewerbetreibende im Landkreis, 
die ihren Wohnsitz nicht im Landkreis ha-

ben, sowie für juristische Personen und Per-
sonenvereinigungen.

§ 100 
Anschluss- und Benutzungszwang

Der Landkreis kann für Einrichtungen, die 
dem öffentlichen Wohl dienen, durch Sat-
zung Anschlusszwang und Benutzungs-
zwang vorschreiben, wenn ein dringendes 
öffentliches Bedürfnis dafür besteht. §  15 
gilt entsprechend.

§ 101 
Unterrichtung der Einwohner, Frage-
stunde, Anhörung, Einwohnerantrag

(1) Der Landrat unterrichtet die Einwohner 
über allgemein bedeutsame Angelegen-
heiten des Landkreises. §  16 gilt entspre-
chend.

(2) Für Fragestunden, Anhörungen und 
Einwohneranträge gelten die §§ 17 und 18 
entsprechend.

§ 102 
Rechte und Pflichten der Bürger, 

Bürgerentscheid

(1) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenäm-
ter und ehrenamtliche Tätigkeiten für den 
Landkreis zu übernehmen und gewissen-
haft und unparteiisch auszuüben. §  19 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(2) Wichtige Entscheidungen in Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises kön-
nen statt durch Beschluss des Kreistages 
durch die Bürger selbst getroffen werden 
(Bürgerentscheid). § 20 gilt entsprechend.
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Abschnitt 2 
Vertretung und Verwaltung

§ 103 
Organe

Organe des Landkreises sind der Kreistag 
und der Landrat.

§ 104 
Kreistag

(1) Der Kreistag ist die Vertretung der Bür-
ger und das oberste Willensbildungs- und 
Beschlussorgan des Landkreises.

(2) Der Kreistag ist für alle wichtigen An-
gelegenheiten des Landkreises zuständig 
und überwacht die Durchführung seiner 
Entscheidungen, soweit nicht durch Ge-
setz, Hauptsatzung oder Beschluss des 
Kreistages eine Übertragung auf den Kreis-
ausschuss oder den Landrat stattgefunden 
hat. Wichtig sind, neben den dem Kreistag 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Ange-
legenheiten, die aufgrund ihrer politischen 
Bedeutung, ihrer wirtschaftlichen Auswir-
kungen oder als Grundlage für Einzelent-
scheidungen von grundsätzlicher Bedeu-
tung für den Landkreis sind. Der Kreistag 
kann Angelegenheiten, die er übertragen 
hat, auch im Einzelfall jederzeit an sich 
ziehen. Wurde eine Angelegenheit durch 
die Hauptsatzung übertragen, kann der 
Kreistag sie nur durch Beschluss mit der 
Mehrheit aller Kreistagsmitglieder an sich 
ziehen.

(3) Die Entscheidungen in folgenden An-
gelegenheiten können nicht übertragen 
werden:

1.	� Angelegenheiten, über die kraft Geset-
zes der Kreistag entscheidet,

2.	� die Übernahme neuer Aufgaben, für die 
keine gesetzliche Verpflichtung besteht,

3.	� die Bestellung der Rechnungsprüfer,

4.	� die allgemeinen Grundsätze, nach de-
nen die Verwaltung geführt werden soll,

5.	� die Grundsätze der Personalentschei-
dungen,

6.	� der Erlass, die Änderung und Aufhe-
bung von Satzungen,

7.	� die Haushaltssatzung, den Haushalts-
plan, den Stellenplan, ein Haushaltssi-
cherungskonzept, die Entgegennahme 
des Jahresabschlusses und die Entla-
stung des Landrats für die Haushalts-
durchführung,*

8.	� die Errichtung, die Umwandlung des 
Zwecks, die Zusammenlegung und Auf-
hebung von Stiftungen sowie die Ver-
wendung des Stiftungsvermögens,

9.	� die Errichtung, Übernahme, wesentliche 
Erweiterung oder Einschränkung sowie 
die Auflösung kommunaler Betriebe 
und Einrichtungen, die Beteiligung an 
privatrechtlichen Unternehmen sowie 
die Umwandlung der Rechtsform kom-
munaler Betriebe und Einrichtungen,

*	� für Landkreise mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 
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10.	� die Ermittlung des Satzes öffentlicher 
Abgaben und die Festsetzung allge-
meiner privatrechtlicher Entgelte,

11.	� die Bestellung und Wahl von Vertretern 
des Landkreises, die Mitgliedschafts-
rechte in Organen, Beiräten oder Aus-
schüssen von juristischen Personen 
oder Personenvereinigungen wahrneh-
men,

12.	� die Mitgliedschaft in kommunalen Ver-
bänden und in Zweckverbänden, der 
Abschluss öffentlich-rechtlicher Ver-
träge nach § 165 und § 167 sowie die 
Entscheidung über partnerschaftliche 
Beziehungen zu anderen Landkreisen,

13.	� Gebietsänderungen und

14.	� die Verleihung und die Aberkennung 
von Ehrenbezeichnungen.

(4) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass 
der Kreisausschuss oder der Landrat Ent-
scheidungen bis zu bestimmten Wertgren-
zen in folgenden Angelegenheiten trifft:

1.	� die Genehmigung von Verträgen nach 
§ 115 Abs. 5 Satz 6 und 7,

2.	� die Zustimmung zu über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen,*

3.	� die Verfügung über Landkreisvermögen, 
insbesondere die Veräußerung oder 
Belastung von Grundstücken, Schen-
kungen, die Hingabe von Darlehen und 
die Aufnahme von Krediten durch den 
Landkreis, und

4.	� die Übernahme von Bürgschaften, der 
Abschluss von Gewährverträgen, die 
Bestellung sonstiger Sicherheiten für 
Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu 
achtende Rechtsgeschäfte.

Enthält die Hauptsatzung solche Regelun-
gen nicht, obliegt die Entscheidung aus-
schließlich dem Kreistag.

(5) Der Kreistag ist, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, oberste Dienstbehörde. Er 
kann seine Befugnisse insoweit auf den 
Kreisausschuss oder auf den Landrat über-
tragen, soweit durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. 
Die Aufgaben als oberste Dienstbehörde 
des Landrates und der Beigeordneten sind 
nicht übertragbar. Der Kreistag übt seine 
Befugnisse nach Satz  1 im Einvernehmen 
mit dem Landrat aus, das durch Beschluss 
mit der Mehrheit aller Kreistagsmitglie-
der ersetzt werden kann. Der Kreistag ist 
Dienstvorgesetzter des Landrats; er hat kei-
ne Disziplinarbefugnis. Führt der Landrat 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-
ses durch, darf der Kreistag Aussagegen-
ehmigungen nach § 64 Abs. 2 des Landes-
beamtengesetzes nur mit Zustimmung der 
Fachaufsichtsbehörde erteilen.

(6) Der Kreistag gibt sich zur Regelung 
seiner inneren Angelegenheiten eine Ge-
schäftsordnung.

*	� für Landkreise mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 
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§ 105 
Kreistagsmitglieder

(1) Die Kreistagsmitglieder werden von 
den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Das Kom-
munalwahlgesetz bestimmt die gesetzliche 
Zahl der Kreistagsmitglieder und regelt das 
Wahlverfahren.

(2) Die Kreistagsmitglieder üben ihr Mandat 
im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, 
nur dem Gemeinwohl verpflichteten Über-
zeugung aus. Sie sind an Aufträge und Ver-
pflichtungen, durch welche die Freiheit ih-
rer Entschließungen beschränkt wird, nicht 
gebunden. Die Kreistagsmitglieder sind zur 
Teilnahme an den Sitzungen und zur Mitar-
beit verpflichtet, wenn sie nicht aus wich-
tigem Grund verhindert sind. Sie können 
auf ihr Mandat jederzeit durch schriftliche, 
unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem 
Kreistagspräsidenten verzichten.

(3) Jedes Kreistagsmitglied ist berechtigt, 
im Kreistag und in den Ausschüssen, denen 
es angehört, Anträge zu stellen.

(4) Die Kreistagsmitglieder können sich zu 
Fraktionen zusammenschließen oder be-
stehenden Fraktionen mit deren Zustim-
mung beitreten. Eine Fraktion muss aus 
mindestens zwei, nach dem 13. Juni 2004 
aus mindestens vier Kreistagsmitgliedern 
bestehen. Ihre innere Ordnung muss demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Grundsät-
zen entsprechen. Näheres über die Bildung 
der Fraktionen, ihre Rechte und Pflichten 
regelt die Geschäftsordnung. Soweit die 
Fraktionen Zuwendungen aus dem Kreis-

haushalt erhalten, ist die Verwendung die-
ser Mittel durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss zu prüfen.

(5) Nach Ablauf der Wahlperiode üben die 
bisherigen Kreistagsmitglieder ihr Mandat 
bis zur konstituierenden Sitzung des neu 
gewählten Kreistages aus.

(6) Die Bestimmungen über die Pflicht zur 
Verschwiegenheit (§  23 Abs.  6), Mitwir-
kungsverbote (§  24), Unvereinbarkeit von 
Amt und Mandat (§ 25), Vertretungsverbot 
(§ 26) und Entschädigungen, Kündigungs-
schutz (§ 27) gelten für Kreistagsmitglieder 
entsprechend.

§ 106 
Konstituierung des Kreistages,  

Kreistagspräsident

(1) Der Kreistag tritt innerhalb von sechs 
Wochen nach einer Kommunalwahl zu sei-
ner konstituierenden Sitzung zusammen. 
Die Einberufung erfolgt durch den bisheri-
gen Kreistagspräsidenten. Das an Lebens-
jahren älteste Kreistagsmitglied eröffnet 
die Sitzung. Unter seiner Leitung wählt der 
Kreistag aus seiner Mitte den Kreistagsprä-
sidenten als seinen Vorsitzenden. Das älte-
ste Kreistagsmitglied verpflichtet den Kreis-
tagspräsidenten durch Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten 
und übergibt ihm die Leitung der Sitzung. 
Der Kreistagspräsident verpflichtet die 
Kreistagsmitglieder durch Handschlag auf 
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.

(2) Der Kreistag wird durch den Kreistags-
präsidenten vertreten.
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(3) Der Kreistag wählt aus seiner Mitte 
zwei Stellvertreter des Kreistagspräsidenten. 
Zur Unterstützung des Kreistagspräsidenten 
kann ein Vorstand oder Präsidium gebildet 
werden, dem neben dem Kreistagspräsi-
denten und seinen Stellvertretern weitere 
Mitglieder angehören können. Das Nähere 
regelt die Hauptsatzung. Sie kann bestim-
men, dass die Bildung des Präsidiums nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt.

§ 107 
Sitzungen des Kreistages

(1) Der Kreistagspräsident setzt im Beneh-
men mit dem Landrat die Tagesordnung 
fest und beruft die Sitzungen des Kreista-
ges schriftlich unter Mitteilung der Tages-
ordnung ein. Der Kreistagspräsident muss 
eine Angelegenheit auf die Tagesordnung 
setzen, wenn es ein Kreistagsmitglied oder 
der Landrat beantragt. Er leitet die Sitzun-
gen, sorgt für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung und übt das Hausrecht aus.

(2) Der Kreistag tritt zusammen, so oft es die 
Geschäftslage erfordert. Die Geschäftsord-
nung kann einen Zeitraum vorsehen, nach 
dem der Kreistag einzuberufen ist. Der Kreis-
tag muss unverzüglich einberufen werden, 
wenn es ein Viertel aller Kreistagsmitglieder, 
eine Fraktion oder der Landrat unter Angabe 
des Beratungsgegenstandes beantragt.

(3) Die Ladungsfristen für ordentliche und 
für Dringlichkeitssitzungen sind in der Ge-
schäftsordnung zu regeln. Eine Ladungs-
frist von drei Tagen soll nicht unterschritten 
werden. Unter Einhaltung der Ladungsfrist 
sollen die Beschlussvorlagen der Verwal-
tung übersandt werden.

(4) Die Mehrheit aller Kreistagsmitglieder 
kann in der Sitzung die Erweiterung der 
Tagesordnung verlangen, wenn es sich um 
eine Angelegenheit handelt, die wegen be-
sonderer Dringlichkeit keinen Aufschub bis 
zur nächsten Sitzung duldet.

(5) Die Sitzungen des Kreistages sind öf-
fentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-
ßen, wenn überwiegende Belange des öf-
fentlichen Wohls oder berechtigte Interes-
sen Einzelner es erfordern. Der Ausschluss 
der Öffentlichkeit kann in diesem Rahmen 
in der Hauptsatzung oder durch Beschluss 
des Kreistages angeordnet werden. Über 
den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in 
nichtöffentlicher Sitzung beraten und mit 
der Mehrheit aller Kreistagsmitglieder ent-
schieden.

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzun-
gen des Kreistages sind rechtzeitig vor der 
Sitzung öffentlich bekannt zu machen. Für 
Punkte der Tagesordnung, die nichtöffent-
lich behandelt werden sollen, gilt dies nur 
insoweit, als dadurch der Zweck der Nicht-
öffentlichkeit nicht gefährdet wird.

(7) Der Landrat nimmt an den Sitzungen 
des Kreistages teil. Er ist jederzeit berech-
tigt und auf Antrag eines Viertels aller 
Kreistagsmitglieder oder einer Fraktion ver-
pflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung 
vor dem Kreistag Stellung zu nehmen. Die 
Sätze  1 und 2 gelten für Beigeordnete in 
Angelegenheiten ihres Geschäftsbereiches 
entsprechend.

(8) Über jede Sitzung des Kreistages ist eine 
Niederschrift nach näherer Bestimmung in 
der Geschäftsordnung anzufertigen.
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§ 108 
Beschlussfähigkeit

(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn 
alle Kreistagsmitglieder ordnungsgemäß 
geladen wurden und mehr als die Hälf-
te aller Kreistagsmitglieder zur Sitzung 
anwesend ist. Ein Mangel der Ladung ist 
unbeachtlich, wenn das betroffene Kreis-
tagsmitglied zur Sitzung erscheint. Die Be-
schlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung 
durch den Kreistagspräsidenten festzu-
stellen. Danach bleibt der Kreistag solange 
beschlussfähig, bis der Kreistagspräsident 
von sich aus oder auf Antrag eines Kreis-
tagsmitgliedes die Beschlussunfähigkeit 
feststellt. Dieses Kreistagsmitglied zählt zu 
den Anwesenden. Der Kreistagspräsident 
hat die Beschlussunfähigkeit festzustellen, 
wenn weniger als ein Drittel aller Kreistags-
mitglieder anwesend ist.

(2) Ist mehr als die Hälfte aller Kreistagsmit-
glieder nach § 24 ausgeschlossen, so ist der 
Kreistag beschlussfähig, wenn mehr als ein 
Drittel aller Kreistagsmitglieder zur Sitzung 
anwesend ist.

(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlus-
sunfähigkeit des Kreistages zurückgestellt 
worden, so ist der Kreistag in einer nach-
folgenden Sitzung für diese Angelegen-
heit beschlussfähig, wenn mindestens drei 
stimmberechtigte Kreistagsmitglieder an-
wesend sind und bei der Ladung auf diese 
Vorschrift hingewiesen wurde. Sind weni-
ger als drei stimmberechtigte Kreistagsmit-
glieder anwesend, entscheidet der Landrat 
mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde.

§ 109 
Beschlussfassung

(1) Beschlüsse des Kreistages werden, so-
weit nicht das Gesetz etwas anderes vor-
sieht, mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Kreistagsmitglieder in offener Ab-
stimmung gefasst. Die einfache Mehrheit 
ist erreicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen 
die der Nein-Stimmen übersteigt. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen sind 
unbeachtlich. Sieht das Gesetz einen Anteil 
aller Kreistagsmitglieder vor, so berechnet 
sich dieser nach der gesetzlichen Zahl der 
Kreistagsmitglieder, vermindert um die in 
der laufenden Wahlperiode außer durch 
eine Ergänzungswahl nicht wieder besetz-
baren Mandate. Für Personalentscheidun-
gen, die keine Wahlen sind, gilt § 110 Abs. 1 
Satz 2 und 3 entsprechend.

(2) Eine Abstimmung erfolgt nur über 
solche Anträge, die zu diesem Zeitpunkt 
schriftlich vorliegen oder mündlich zur Sit-
zungsniederschrift erklärt werden. Anträge, 
durch die dem Landkreis Mehraufwendun-
gen, Mehrauszahlungen, Mindererträge 
oder Mindereinzahlungen entstehen, müs-
sen bestimmen, wie die zu ihrer Deckung 
erforderlichen Mittel aufzubringen sind; 
der Teilhaushalt ist zu benennen.* Auf An-
trag eines Viertels aller Kreistagsmitglieder 
oder einer Fraktion wird namentlich abge-
stimmt. Geheime Abstimmungen sind un-
zulässig.

*	� für Landkreise mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 

KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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(3) In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Be-
schlüsse des Kreistages sind spätestens in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt 
zu geben, soweit dadurch der Zweck der 
Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet wird.

§ 110 
Wahlen, Abberufungen

(1) Abstimmungen über Personalangele-
genheiten, die durch ein Gesetz als Wahlen 
bezeichnet sind, erfolgen geheim, sofern 
ein Kreistagsmitglied dies beantragt, an-
sonsten durch Handzeichen. Gewählt ist, 
soweit nicht das Gesetz etwas anderes vor-
sieht, wer die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, 
das durch den Kreistagspräsidenten zu zie-
hen ist. Soweit nur ein Kandidat zur Wahl 
steht, ist dieser gewählt, wenn er mehr Ja- 
als Nein-Stimmen erhält.

(2) Bestimmt dieses Gesetz, dass eine Wahl 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
zu erfolgen hat, so können Fraktionen und 
Zählgemeinschaften Vorschlagslisten er-
stellen. Zählgemeinschaften können aus 
Fraktionen und fraktionslosen Kreistags-
mitgliedern gebildet werden. Der Kreistag 
stimmt in einem Wahlgang über die Listen 
der Fraktionen und Zählgemeinschaften 
ab. Die Wahlstellen werden entsprechend 
den auf die Listen entfallenen Stimmen-
zahlen besetzt. Über die letzte Wahlstelle 
entscheidet bei Bedarf das Los. Wird nur 
eine Vorschlagsliste erstellt, kann sie nur 
mit der Mehrheit aller Kreistagsmitglieder 
beschlossen werden. Die Wiederbesetzung 
freigewordener Wahlstellen bestimmt sich 
nach Satz 1 bis 5, wobei die bereits besetz-
ten Stellen anzurechnen sind. Wird eine 

Wahlstelle frei, erfolgt auf Antrag einer 
Fraktion eine vollständige Neubesetzung 
des Gremiums, zu dem die Wahlstelle ge-
hört. Das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung.

(3) Der Kreistag kann eine von ihm gewähl-
te Person aus ihrer Funktion abberufen. Ein 
Abberufungsbeschluss bedarf der Mehrheit 
aller Kreistagsmitglieder. Absatz 1 Satz 1 gilt 
entsprechend.

(4) Die Beigeordneten können auf schrift-
lichen Antrag von mehr als der Hälfte aller 
Kreistagsmitglieder mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln aller Kreistagsmitglieder aus 
ihrem Amt abberufen werden. Zwischen 
Antrag und Abstimmung müssen minde-
stens zwei Wochen liegen. Mit dem Tag der 
Abberufung treten die Beigeordneten in 
den einstweiligen Ruhestand, soweit dies 
nach den beamtenrechtlichen Vorschriften 
zulässig ist. Entsprechendes gilt für den 
Landrat, der aufgrund der Bestimmungen 
des Kommunalwahlgesetzes durch den 
Kreistag gewählt wurde.

(5) Der direkt gewählte Landrat kann nur 
durch Bürgerentscheid abberufen werden. 
§ 20 gilt entsprechend.

(6) Ein durch Wahl besetztes Amt endet, 
wenn eine Wählbarkeitsvoraussetzung nach-
träglich entfällt. Dies gilt nicht für Wählbar-
keitsvoraussetzungen, die sich auf das Alter 
des Amtsinhabers beziehen. Die beamten-
rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
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§ 111 
Widerspruch gegen Beschlüsse des  

Kreistages und beschließender  
Ausschüsse

(1) Verletzt ein Beschluss des Kreistages das 
Recht, so hat der Landrat dem Beschluss zu 
widersprechen. Der Landrat kann einem Be-
schluss widersprechen, wenn der Beschluss 
das Wohl des Landkreises gefährdet. Der Wi-
derspruch muss binnen zwei Wochen nach 
der Beschlussfassung schriftlich eingelegt 
und begründet werden. Er hat aufschie-
bende Wirkung. Der Kreistag muss über die 
Angelegenheit in der nächsten Sitzung be-
schließen.

(2) Verletzt auch der neue Beschluss das 
Recht, so hat ihn der Landrat schriftlich 
unter Darlegung der Gründe binnen zwei 
Wochen nach der Beschlussfassung zu 
beanstanden und die Beanstandung der 
Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die 
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 
Gegen die Beanstandung steht dem Kreis-
tag die Klage vor dem Verwaltungsgericht 
zu.

(3) Verletzt ein Beschluss eines beschlie-
ßenden Ausschusses das Recht, so hat der 
Landrat dem Beschluss zu widersprechen. 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Der 
Kreisausschuss muss über den Widerspruch 
in der nächsten Sitzung beraten. Gibt er ihm 
nicht statt, beschließt der Kreistag über den 
Widerspruch. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Für den Jugendhilfeausschuss gelten 
anstelle des Absatzes 3 die Absätze 1 und 
2 entsprechend.

§ 112 
Kontrolle der Verwaltung

(1) Der Kreistag ist vom Landrat über alle 
wesentlichen Angelegenheiten der Kreis-
verwaltung zu unterrichten. Er unterrich-
tet den Kreistag mindestens halbjährlich 
über die Entscheidungen, die er nach § 104 
Abs. 4 und 5 getroffen hat.

(2) Der Landrat und die Beigeordneten sind 
verpflichtet, dem Kreistag auf Antrag eines 
Viertels aller Kreistagsmitglieder oder einer 
Fraktion Auskunft zu erteilen.

(3) Jedes Kreistagsmitglied kann an den 
Landrat schriftliche oder in einer Sitzung des 
Kreistags mündliche Anfragen stellen, die in 
angemessener Frist zu beantworten sind. 
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(4) In Einzelfällen ist auf Antrag eines Vier-
tels aller Kreistagsmitglieder oder einer 
Fraktion einzelnen, von den Antragstellern 
jeweils zu benennenden Kreistagsmitglie-
dern, Akteneinsicht zu gewähren, soweit 
dem nicht schutzwürdige Belange Betrof-
fener oder Dritter oder zu schützende Inter-
essen des Landes oder des Bundes entge-
genstehen.

§ 113 
Kreisausschuss

(1) Jeder Kreistag bildet einen Kreisaus-
schuss. Die Hauptsatzung bestimmt, wie 
viele Mitglieder der Kreisausschuss hat 
und ob stellvertretende Mitglieder zu wäh-
len sind. Die Besetzung erfolgt nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Stimmbe-
rechtigter Vorsitzender ist der Landrat.
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(2) Der Kreisausschuss koordiniert die Ar-
beit aller Ausschüsse des Kreistages. Er 
entscheidet nach den vom Kreistag fest-
gelegten Richtlinien über die Planung der 
Verwaltungsaufgaben von besonderer Be
deutung. Er entscheidet in Angelegenhei
ten, die ihm durch Beschluss des Kreistages 
oder durch die Hauptsatzung übertragen 
sind. Der Kreisausschuss entscheidet auch 
in dringenden Angelegenheiten, deren Er-
ledigung nicht bis zu einer Dringlichkeits-
sitzung des Kreistages aufgeschoben wer-
den kann. Diese Entscheidungen bedürfen 
der Genehmigung durch den Kreistag.

(3) Soweit dem Kreisausschuss Personalent-
scheidungen zugewiesen sind, entscheidet 
er im Einvernehmen mit dem Landrat. Wird 
kein Einvernehmen erzielt, kann der Kreis-
tag das Einvernehmen des Landrats mit der 
Mehrheit aller Kreistagsmitglieder erset-
zen.

(4) Die Kreistagsmitglieder und die Beige-
ordneten haben das Recht, den Sitzungen 
des Kreisausschusses beizuwohnen. Die 
Beigeordneten haben daneben das Recht, 
in Angelegenheiten ihres Geschäftsberei-
ches das Wort zu verlangen. Sie sind auf An-
trag der Mehrheit aller Mitglieder des Kreis-
ausschusses zur Teilnahme verpflichtet. Die 
Hauptsatzung kann bestimmen, dass die 
Sitzungen des Kreisausschusses öffentlich 
stattfinden. In diesem Fall gilt § 107 Abs. 5 
entsprechend.

(5) Im Übrigen gelten für den Kreisaus-
schuss § 107 Abs. 1 bis 4 und 8, § 108 und 
§ 109 Abs. 1 und 2 entsprechend.

§ 114 
Beratende und weitere Ausschüsse

(1) Der Kreistag kann zur Vorbereitung sei-
ner Beschlüsse ständige oder zeitweilige 
Ausschüsse bilden, die beratend tätig wer-
den. Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 
Soweit nicht im Gesetz vorgeschrieben, 
regelt die Hauptsatzung Bildung, Zusam-
mensetzung und Aufgaben der Ausschüs-
se. Sie bestimmt auch, ob stellvertretende 
Mitglieder zu wählen sind.

(2) In jedem Landkreis ist ein Finanzaus-
schuss zu bilden. Er bereitet die Haushalts-
satzung des Landkreises und die für die 
Durchführung des Haushaltsplanes und des 
Finanzplanes erforderlichen Entscheidun-
gen vor. Er kann die Haushaltsführung des 
Landkreises begleiten. In jedem Landkreis 
ist ein Rechnungsprüfungsausschuss nach 
dem Kommunalprüfungsgesetz zu bilden.

(3) Der Landrat hat das Recht, beratend an 
allen Ausschusssitzungen teilzunehmen. Er 
ist auf Antrag der Mehrheit aller Mitglieder 
eines Ausschusses zur Teilnahme verpflich-
tet. Gleiches gilt für die Beigeordneten in 
Angelegenheiten ihres Geschäftsbereiches.

(4) Wird ein Ausschuss neu gebildet oder 
vollständig neu besetzt, so lädt der Kreis-
tagspräsident zur ersten Ausschusssitzung 
ein. In dieser Sitzung werden der Vorsitzen-
de des Ausschusses sowie seine zwei Stell-
vertreter gewählt.

(5) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass 
neben einer Mehrheit von Kreistagsmitglie-
dern auch weitere sachkundige Einwohner 
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in die beratenden Ausschüsse zu berufen 
sind. Die Hinzuziehung von Sachverstän-
digen ist zulässig. Sachkundige Einwohner 
haben für die Teilnahme im Ausschuss die 
gleichen Rechte und Pflichten wie Kreis-
tagsmitglieder. §§ 24 bis 27 und 106 Abs. 1 
Satz 6 gelten entsprechend.

(6) Die Kreistagsmitglieder haben das Recht, 
den Sitzungen der beratenden Ausschüs-
se beizuwohnen. Die Hauptsatzung kann 
bestimmen, dass die Ausschusssitzungen 
öffentlich stattfinden. In diesem Fall gelten 
§ 107 Abs. 5 und 6 sowie § 109 Abs. 3 ent-
sprechend.

(7) Im Übrigen gelten für die beratenden 
Ausschüsse § 107 Abs. 1 bis 4 und 8, § 008 
und § 109 Abs. 1 und 2 entsprechend. Ge-
setzliche oder aufgrund Gesetzes ergange-
ne Regelungen über die Bildung und die 
Zuständigkeiten weiterer Ausschüsse blei-
ben unberührt.

§ 115 
Landrat

(1) Der Landrat ist gesetzlicher Vertreter des 
Landkreises. Er leitet die Verwaltung und ist 
für die sachgerechte Erledigung der Aufga-
ben und den ordnungsgemäßen Gang der 
Verwaltung verantwortlich. Der Landrat 
führt mit den ihm unmittelbar nachgeord-
neten leitenden Mitarbeitern regelmäßige 
Beratungen durch, um eine einheitliche 
Verwaltungsführung zu gewährleisten. Er 
ist Dienstvorgesetzter der Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter des Landkreises ohne 
Disziplinarbefugnis gegenüber den Beige-
ordneten. Er kann einzelne Befugnisse nach 
Satz 4 übertragen.

(2) Im eigenen Wirkungskreis des Landkrei-
ses bereitet der Landrat die Beschlüsse des 
Kreistages und des Kreisausschusses vor 
und führt sie aus. Der Landrat ist für die Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung zustän-
dig. Zu den Geschäften der laufenden Ver-
waltung zählen insbesondere Entscheidun-
gen von geringer wirtschaftlicher Bedeu-
tung, Entscheidungen, die den laufenden 
Betrieb der Verwaltung aufrecht erhalten, 
sowie gesetzlich oder tariflich gebundene 
Entscheidungen.

(3) Der Landrat entscheidet in eigener Zu-
ständigkeit alle Angelegenheiten, die nicht 
vom Kreistag oder dem Kreisausschuss 
wahrgenommen werden. In Fällen äußer-
ster Dringlichkeit entscheidet er anstelle 
des Kreisausschusses. Diese Entscheidun-
gen bedürfen der Genehmigung durch den 
Kreisausschuss, soweit dieser zuständig ist, 
im Übrigen durch den Kreistag.

(4) Der Landrat führt die Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises des Land-
kreises durch. Er ist dafür der zuständigen 
Fachaufsichtsbehörde verantwortlich. So-
weit der Landrat bei der Durchführung 
dieser Aufgaben Ermessen hat, kann er sich 
mit dem Kreistag oder seinen Ausschüssen 
beraten. Er hat den Kreistag über Angele-
genheiten von besonderer Bedeutung zu 
unterrichten.

(5) Erklärungen, durch die der Landkreis 
verpflichtet werden soll oder mit denen ein 
Bevollmächtigter bestellt wird, bedürfen 
der Schriftform. Sie sind vom Landrat sowie 
einem seiner Stellvertreter handschriftlich 
zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel 
zu versehen. Die Hauptsatzung kann Wert-
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grenzen bestimmen, bis zu denen es dieser 
Formvorschriften ganz oder teilweise nicht 
bedarf. Satz 2 gilt auch für die Ausfertigung 
von Urkunden nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften und für Arbeitsverträge. Erklä-
rungen, die diesen Formvorschriften nicht 
genügen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung durch den Kreistag. Ver-
träge des Landkreises mit Mitgliedern des 
Kreistages und der Ausschüsse sowie mit 
dem Landrat und leitenden Mitarbeitern 
des Landkreises bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung durch den Kreistag. 
Gleiches gilt für Verträge des Landkreises 
mit natürlichen oder juristischen Personen 
oder Vereinigungen, die durch die in Satz 6 
genannten Personen vertreten werden.

(6) Die Regelung der inneren Organisation 
der Verwaltung und der Geschäftsvertei-
lung obliegt dem Landrat. § 104 Abs. 3 Nr. 4 
und 5 bleiben unberührt.

(7) Liegen in der Person des Landrates Aus-
schließungsgründe nach § 24 vor, so darf er 
nicht tätig werden. §  20 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes bleibt unberührt.

(8) Der Landrat oder ein ihm unmittelbar 
nachgeordneter leitender Mitarbeiter des 
Landkreises muss die Laufbahnbefähigung 
für den höheren allgemeinen Verwaltungs-
dienst besitzen.

§ 116 
Wahl und Amtszeit des Landrats

(1) Die Bürger wählen den Landrat in all-
gemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl. Das Nähere regelt das 
Kommunalwahlgesetz.

(2) Die Amtszeit des Landrats beträgt minde-
stens sieben und höchstens neun Jahre. Sie 
wird durch die Hauptsatzung bestimmt. Auf 
Antrag einer Fraktion oder eines Viertels aller 
Kreistagsmitglieder ist die Stelle spätestens 
drei Monate vor dem Wahltag öffentlich aus-
zuschreiben. Ein Landrat ist verpflichtet, sich 
einmal zur Wiederwahl zu stellen, wenn er 
unter mindestens gleich günstigen Bedin-
gungen wiederernannt werden soll. Nach 
Ablauf der in der Hauptsatzung bestimmten 
Amtszeit bleibt der Landrat bis zum Amtsan-
tritt seines Nachfolgers, längstens aber sechs 
Monate, im Amt.

(3) Das Wahlergebnis ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen; 
dabei sind die Sitzungsniederschriften des 
Wahlausschusses über die Zulassung der 
Bewerber und über die Feststellung des 
Wahlergebnisses vorzulegen. Nachdem die 
Wahlprüfungsentscheidung des Kreistages 
nach § 71 Abs. 1 Nr. 5 des Kommunalwahl-
gesetzes, mit der die Wahl für gültig erklärt 
worden ist, der Rechtsaufsichtsbehörde zu-
gestellt wurde, ist der Landrat zum Beamten 
auf Zeit zu ernennen. Die Anzeige gilt als ge-
setzliche Mitwirkung nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 
des Landesbeamtengesetzes. Mit der Ernen-
nung zum Beamten tritt der Landrat sein 
Amt an. Bei einer Wiederwahl ist dem Land-
rat eine neue Ernennungsurkunde auszu-
händigen; danach leistet er den Diensteid.

§ 117 
Beigeordnete

(1) Der Kreistag wählt zwei Stellvertreter 
des Landrates, die ihn im Fall seiner Verhin-
derung vertreten. Gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte der Stimmen aller Kreistagsmit-
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glieder erhält. Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, so wird über dieselben Bewerber 
erneut abgestimmt. Erhält auch dann nie-
mand die erforderliche Mehrheit, so ist die 
Wahl in einer späteren Sitzung zu wiederho-
len, wenn nur ein Bewerber zur Wahl stand. 
Bei zwei oder mehr Bewerbern findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern 
mit der höchsten Stimmenzahl statt, bei 
der gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
erhält. Die Reihenfolge der Stellvertretung 
ist mit der Wahl festzulegen.

(2) Die Hauptsatzung kann vorsehen, dass 
in Landkreisen bis zu zwei Beigeordnete 
gewählt werden. Für sie gilt §  115 Abs.  7 
entsprechend. Die Beigeordneten sind 
dem Landrat unmittelbar nachgeordnete 
leitende Mitarbeiter der Kreisverwaltung. 
Ihnen wird vom Landrat mit Zustimmung 
des Kreistages ein entsprechender Aufga-
benbereich zugewiesen. In diesem sind 
sie mit Ausnahme der in §§  107, 111 und 
§  115 Abs.  3 genannten Aufgaben ständi-
ge Vertreter des Landrates, dessen fachli-
cher Weisung sie unterstehen. Der Kreistag 
wählt die beiden Verhinderungsvertreter 
des Landrates aus dem Kreis der Beige-
ordneten. Vorbehaltlich einer vorzeitigen 
Abberufung aus dieser Funktion erfolgt die 
Wahl für die Amtszeit als Beigeordneter. 
Die Wahl zum Beigeordneten und die Wahl 
zum Stellvertreter können in einem Ab-
stimmungsvorgang durchgeführt werden. 
Soweit nach der Hauptsatzung von der 
Wahl von Beigeordneten abgesehen wird, 
gilt für die Stellvertreter des Landrates § 40 
Abs. 3 entsprechend.

(3) Für die Wahl der Beigeordneten gelten 
Absatz  1 und §  116 Abs.  2 entsprechend. 

Beigeordnete müssen die für ihr Amt er-
forderliche Eignung, Befähigung und Sach
kunde besitzen. Dem Kreistag ist Gelegen-
heit zu geben, rechtzeitig vor der Wahl 
die  Bewerbungsunterlagen aller Bewerber 
einzusehen. Die Wahl ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde binnen einer Woche anzu-
zeigen; dabei sind die zur Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Wahl erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. Widerspricht die 
Rechtsaufsichtsbehörde nicht innerhalb ei-
nes Monats nach Einreichung dieser Unter-
lagen, sind die Beigeordneten zu Beamten 
auf Zeit zu ernennen. Die Beteiligung der 
Rechtsaufsichtsbehörde gilt als gesetzli-
che Mitwirkung nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 des 
Landesbeamtengesetzes. Bei einer Wieder-
wahl ist dem Beigeordneten eine neue Er-
nennungsurkunde auszuhändigen; danach 
leistet er den Diensteid.

§ 118 
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Förderung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Frauen und Männern ist auch 
eine Aufgabe der Landkreise. Dafür bestel-
len die Landkreise hauptamtliche Gleich-
stellungsbeauftragte.

(2) Die Bestellung erfolgt, soweit nicht durch 
die Hauptsatzung eine Übertragung auf den 
Kreisausschuss stattgefunden hat, durch 
den Kreistag. Die Aufhebung der Bestellung 
bedarf eines Beschlusses mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln aller Kreistagsmitglieder.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist Teil 
der Kreisverwaltung. Sie kann an den Sit-
zungen des Kreistages und der Ausschüs-
se teilnehmen. Ihr ist in Angelegenheiten 
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ihres Aufgabenbereiches auf Wunsch das 
Wort zu erteilen.

(4) Der Gleichstellungsbeauftragten soll Ge
legenheit gegeben werden, in grundlegen
den Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-
reiches so rechtzeitig Stellung zu nehmen, 
dass ihre Stellungnahme bei der abschlie-
ßenden Entscheidung berücksichtigt wer-
den kann. Auf Verlangen der Gleichstel-
lungsbeauftragten hat der Landrat gemäß 
§ 107 Abs. 4 zu beantragen, Angelegenhei-
ten nach Absatz 1 auf die Tagesordnung zu 
setzen, soweit nicht andere wichtige Belan-
ge entgegenstehen.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei 
der Ausübung ihrer Teilnahme- und Rede
rechte nach Absatz 3 sowie bei der Erstel-
lung ihrer Stellungnahmen nach Absatz  4 
weisungsfrei.

(6) Das Nähere regelt die Hauptsatzung.

§ 118a 
Behindertenbeiräte

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit tragen die 
Gemeinden dafür Sorge, dass auf die be-
sonderen Belange von Menschen mit Be-
hinderungen Rücksicht genommen wird. 
Die Gemeinden können hierfür Beiräte 
oder Beauftragte bestellen.

§ 119 
Untere staatliche Verwaltungsbehörde

(1) Das Gebiet des Landkreises ist zugleich 
der Zuständigkeitsbereich des Landrates 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde.

(2) Der Landrat nimmt als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde die Rechtsaufsicht 
über die kreisangehörigen Gemeinden und 
Ämter sowie die Aufgaben nach dem Kom-
munalprüfungsgesetz wahr. Die Aufgaben, 
die ihm durch Gesetz als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde zugewiesen worden 
sind, bleiben unberührt.

(3) Der Landrat ist bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben als untere staatliche Verwaltungs-
behörde ausschließlich den fachlich zustän-
digen obersten Landesbehörden verant-
wortlich. Er hat ihre Weisungen zu beachten 
und ihnen über alle Vorgänge zu berichten, 
die für die obersten Landesbehörden von 
Bedeutung sein können.

(4) Der Landrat wirkt darauf hin, dass die im 
Landkreis tätigen staatlichen Verwaltungs-
behörden dem Gemeinwohl dienend zu-
sammenwirken.

(5) Die für die Erfüllung der Aufgaben der 
unteren staatlichen Verwaltungsbehörde 
erforderlichen Dienstkräfte und Einrich-
tungen sind vom Landkreis zur Verfügung 
zu stellen. Die Landesregierung kann dem 
Landkreis im Benehmen mit dem Landrat 
Landesbedienstete zur Unterstützung zu-
teilen. Diese können mit Zustimmung des 
Kreistages auch mit Angelegenheiten des 
eigenen und des übertragenen Wirkungs-
kreises befasst werden.

(6) Die vom Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde festgesetzten Gebüh-
ren und Auslagen stehen dem Landkreis zu.

(7) Der Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde untersteht der Dienstaufsicht 
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des Innenministeriums. Die Dienstaufsicht 
erstreckt sich auf die innere Ordnung, die all
gemeine Geschäftsführung und die Personal
angelegenheiten der Behörde. Der Dienstauf-
sichtsbehörde steht das Informationsrecht 
nach §  80 zu. Sie ist berechtigt, Weisungen 
zu erteilen. Andere Rechtsvorschriften, die 
die Rechte der Dienstaufsichtsbehörde er-
weitern oder beschränken, sowie die dienst-
rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

 
Abschnitt 3 

Haushaltswirtschaft, Sondervermögen, 
wirtschaftliche Betätigung

§ 120 
Haushaltswirtschaft

(1) Für die Haushaltswirtschaft des Land-
kreises gelten die Bestimmungen über die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinden ent-
sprechend, soweit nachfolgend nichts an-
deres geregelt ist.

(2) Der Landkreis hat die zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben erforderlichen Erträge und 
Einzahlungen

1.	� soweit vertretbar und geboten, aus Ent-
gelten für die von ihm erbrachten Leis
tungen,

2.	� aus Steuern,

3.	� im Übrigen aus einer Kreisumlage nach 
den Bestimmungen des Finanzaus-
gleichsgesetzes

zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnah-
men nicht ausreichen.*

(3) Jeder Landkreis hat ein Rechnungsprü-
fungsamt.

§ 121 
Sondervermögen, treuhänderisch  

verwaltetes Vermögen

Für Sondervermögen und treuhänderisch 
verwaltetes Vermögen der Landkreise gel-
ten die §§ 63 bis 67 entsprechend.

§ 122 
Wirtschaftliche Betätigung

Für die wirtschaftliche Betätigung des Land
kreises gelten die §§  68 bis 77 entspre-
chend.

Abschnitt 4 
Aufsicht

§ 123 
Rechts- und Fachaufsicht

Für die Rechts- und Fachaufsicht über die 
Landkreise gelten die §§ 78 und 80 bis 84 
sowie 87 entsprechend. Gegen Maßnah-
men der Rechtsaufsichtsbehörde ist die 
Anfechtungsklage nach Maßgabe der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegeben.

§ 124 
Aufsichtsbehörden

(1) Rechtsaufsichtsbehörde für die Land-
kreise ist das Innenministerium.

*	� für Landkreise mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 
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(2) Fachaufsichtsbehörde für die Landräte 
ist die fachlich zuständige oberste Landes-
behörde, soweit durch Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist.

 
Teil 3 

Amtsordnung

Abschnitt 1 
Allgemeines

§ 125 
Allgemeine Stellung  

der Ämter

(1) Die Ämter sind Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, die aus Gemeinden des-
selben Landkreises bestehen. Sie dienen 
der Stärkung der gemeindlichen Selbst-
verwaltung im ländlichen Raum. Die Ämter 
treten als Träger von Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung an die Stelle der amts-
angehörigen Gemeinden, soweit dieses 
Gesetz es bestimmt oder zulässt.

(2) Das Recht der Gemeinden, alle Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
im Rahmen der Gesetze in Eigenverant-
wortung zu regeln und in ihrem Gebiet im 
Rahmen der Leistungsfähigkeit alle öffent-
lichen Aufgaben in Eigenverantwortung zu 
erfüllen, bleibt unberührt, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist.

(3) Fläche und Einwohnerzahl eines Amtes 
sind so zu bemessen, dass eine leistungs-
fähige, sparsame und wirtschaftlich arbei-
tende Verwaltung unter ehrenamtlicher 
Leitung erreicht wird. Hierbei sind die ört-
lichen Verhältnisse, im Besonderen die Ver-

kehrs-, Schul- und Wirtschaftsverhältnisse 
sowie die kulturellen und geschichtlichen 
Beziehungen angemessen zu berücksich-
tigen. Die Ämter sollen in der Regel 8 000 
Einwohner und mehr haben, mindestens 
jedoch über 6 000 Einwohner verfügen. Ei-
nem Amt sollen in der Regel nicht mehr als 
zehn Gemeinden angehören.

(4) Gemeinden mit mindestens 5 000 Einwoh-
nern können selbständig verwaltet (amtsfrei) 
werden, wenn die Gemeindevertretung dies 
beschließt, die Finanzkraft der Gemeinde eine 
stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und 
sonstige Gründe des öffentlichen Wohls nicht 
entgegenstehen. Gemeinden, die am Tag des 
In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes amtsfrei wa-
ren, bleiben auch mit weniger als 5 000 Ein-
wohnern amtsfrei, soweit die übrigen Voraus-
setzungen nach Satz 1 erfüllt sind.

(5) Gemeinden mit weniger als 5 000, aber 
mehr als 1  000 Einwohnern, können selb-
ständig verwaltet (amtsfrei) werden, wenn 
sie sich auf das abgeschlossene Gebiet ei-
ner Insel erstrecken und begrenzen oder 
wenn sie aufgrund einer anderen beson-
deren geographischen Lage oder ihrer aus-
geprägten Bedeutung für den Fremdenver-
kehr eine besondere Stellung einnehmen. 
Gemeinden, die am 31.  Dezember 2003 
hiernach amtsfrei waren, bleiben amtsfrei, 
soweit die in Absatz  4 genannten Voraus-
setzungen weiterhin erfüllt sind.

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung

1.	� Ämter aufzulösen, zu ändern, neu zu 
bilden sowie die hiermit zusammen-
hängende Rechtsnachfolge zu regeln,
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2.	� eine Gemeinde, die keinem Amt an-
gehört und nicht die Voraussetzungen 
des Absatzes  4 oder 5 erfüllt, einem 
Amt zuzuordnen,

3.	� die Amtsfreiheit einer Gemeinde, die 
keinem Amt angehört und die Voraus-
setzungen des Absatzes 4 oder 5 erfüllt, 
zu bestimmen.

Sie kann das Innenministerium durch 
Rechtsverordnung ermächtigen, die auf-
grund des Satzes 1 oder des § 1 Abs. 6 der 
Amtsordnung vom 18.  März 1992 erlasse-
nen Rechtsverordnungen zu ändern. Vor 
dem Erlass einer Rechtsverordnung sind 
die betroffenen Gemeinden, Ämter und 
Landkreise anzuhören. Bis zum Erlass einer 
Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 2 und 3 
ist der zuständige Landkreis Träger der Auf-
gaben des übertragenen Wirkungskreises.

(7) Bei der Änderung und Auflösung von 
Ämtern regelt die Rechtsaufsichtsbehörde 
die Auseinandersetzung und die Überlei-
tung der Satzungen der Ämter.

§ 126 
Verwaltungseinrichtungen,  

Siegel

(1) Das Amt soll zur Durchführung seiner 
Aufgaben eine eigene Verwaltung einrich-
ten. Es sorgt für die erforderlichen Dienst-
kräfte und Verwaltungseinrichtungen. Ver
zichtet das Amt auf eine eigene Verwaltung, 
muss es entweder

1.	� einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit 
einer größeren amtsangehörigen Ge-
meinde schließen, in der sich diese zur 

Verwaltung des Amtes verpflichtet (ge-
schäftsführende Gemeinde), oder

2.	� eine Verwaltungsgemeinschaft nach 
§  167 mit einer außerhalb des Amtes 
liegenden amtsfreien Gemeinde oder 
einem anderen Amt vereinbaren.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag nach Satz 3 
Nr. 1 bedarf der Genehmigung der Rechts-
aufsichtsbehörde und ist von den Beteilig-
ten öffentlich bekannt zu machen.

(2) Das Innenministerium kann anordnen, 
dass ein Amt entsprechend der Regelung des 
Absatzes 1 Satz 3 verwaltet wird, wenn dies 
einer leistungsfähigen, sparsamen und wirt-
schaftlich arbeitenden Verwaltung dient und 
eine vertragliche Regelung nicht zustande 
gekommen ist. Die betroffenen Gemeinden 
und Ämter sind anzuhören. Gemeinden über 
3 000 Einwohner können eine Anordnung des 
Innenministeriums nach Satz 1 beantragen.

(3) Die Ämter führen Dienstsiegel.

 
Abschnitt 2 

Aufgaben der Ämter

§ 127 
Amt und eigener Wirkungskreis  

der Gemeinden

(1) Das Amt bereitet im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister die Beschlüsse und 
Entscheidungen der Gemeindeorgane vor 
und führt sie aus. In Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung der Gemeinde ent-
scheidet das Amt. Für Angelegenheiten 
von geringer wirtschaftlicher Bedeutung 



Kommunalverfassung

78

sowie für gesetzlich oder tariflich gebun-
dene Entscheidungen gilt dies nur, wenn 
der Bürgermeister die Entscheidungsbe-
fugnis dem Amt übertragen hat. Für die 
Kontrolle der Amtsverwaltung durch die 
Gemeindevertretung hinsichtlich der in 
Satz 1 bis 3 geregelten Aufgaben gilt § 34 
entsprechend. Die Gemeinde kann nach 
Anhörung des Amtes mit Zustimmung der 
Rechtsaufsichtsbehörde beschließen, ein-
zelne Selbstverwaltungsaufgaben selbst 
durchzuführen. Ist die Gemeinde in einem 
gerichtlichen Verfahren beteiligt, so wird 
sie durch das Amt vertreten; eine  Vertre-
tung findet nicht statt, wenn es sich um 
ein Verfahren handelt, das gegen das Amt 
oder andere amtsangehörige Gemein-
den geführt wird. Die Gemeinden tragen 
Prozessführungskosten selbst, soweit der 
Amtsausschuss nichts anderes beschließt.

(2) Das Amt besorgt die Kassengeschäfte 
und führt das Rechnungswesen sowie die 
Veranlagung und Erhebung der Gemeinde-
abgaben für die amtsangehörigen Gemein-
den. Es bereitet für diese die Aufstellung 
der Haushaltspläne vor.*

(3) Das Amt hat über die öffentlichen Auf-
gaben, die mehrere amtsangehörige Ge-
meinden betreffen und eine gemeinsame 
Abstimmung erfordern, zu beraten und auf 
ihre Erfüllung hinzuwirken.

(4) Über die Regelung des Absatzes 1 Satz 1 
hinaus können mehrere amtsangehörige 

Gemeinden gemeinsam dem Amt Selbst-
verwaltungsaufgaben übertragen.

(5) Die Gemeinden können eine Rücküber-
tragung verlangen, wenn sich die Verhält-
nisse, die der Übertragung zugrunde lagen, 
so wesentlich geändert haben, dass den 
Gemeinden ein Festhalten an der Über-
tragung nicht weiter zugemutet werden 
kann. Soweit erforderlich, erfolgt in diesen 
Fällen eine Auseinandersetzung. Wenn zwi-
schen dem Amt und der Gemeinde eine 
einvernehmliche Regelung nicht zustande 
kommt, entscheidet die Rechtsaufsichtsbe-
hörde.

(6) Die Gemeindevertretung einer amtsan-
gehörigen Gemeinde kann einem Beschluss 
des Amtsausschusses widersprechen, wenn 
der Beschluss das Wohl der Gemeinde ge-
fährdet. Der Widerspruch muss binnen ei-
nes Monats nach Beschlussfassung schrift-
lich eingelegt und begründet werden. Er 
hat aufschiebende Wirkung. Der Beschluss 
ist aufgehoben, wenn der Amtsausschuss 
den Widerspruch nicht binnen eines Mo-
nats in einer neuen Sitzung zurückweist; 
der Beschluss bedarf der Mehrheit aller 
Mitglieder des Amtsausschusses.

§ 128 
Übertragener Wirkungskreis

Das Amt ist Träger der Aufgaben des über-
tragenen Wirkungskreises nach § 3.

§ 129 
Satzungsrecht

Für das Satzungsrecht der Ämter gilt §  5 
entsprechend.

*	� für Ämter mit kameralem Haushaltsrecht gilt  

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 
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§ 130 
Einwohner und Bürger

(1) Einwohner des Amtes sind die Einwohner 
der amtsangehörigen Gemeinden. §§ 14 bis 
17 finden entsprechende Anwendung.

(2) Bürger des Amtes sind die Bürger der 
amtsangehörigen Gemeinden. § 19 gilt ent-
sprechend.

 
Abschnitt 3 

Organisation der Ämter

§ 131 
Organe

Organe des Amtes sind der Amtsausschuss 
und der Amtsvorsteher.

§ 132 
Zusammensetzung des  

Amtsausschusses

(1) Der Amtsausschuss besteht aus den Bür-
germeistern der amtsangehörigen Gemein-
den und den weiteren Mitgliedern nach 
Absatz  2. Ist der Amtsvorsteher bei seiner 
Wahl nicht Mitglied des Amtsausschusses 
(§ 137 Abs. 1 Satz 3), so tritt er als zusätzli-
ches Mitglied hinzu.

(2) Gemeinden über 500 Einwohner ent-
senden weitere Mitglieder in den Amtsaus-
schuss. Ihre Zahl beträgt

in Gemeinden über     
500 bis 1 000 Einwohner 	 1,
in Gemeinden über  
1 000 bis 2 000 Einwohner 	 2,

in Gemeinden über  
2 000 bis 2 500 Einwohner 	 3,
in Gemeinden über  
2 500 bis 3 000 Einwohner 	 4,
in Gemeinden über  
3 000 bis 3 500 Einwohner 	 5,
in Gemeinden über  
3 500 Einwohner 	 6.

(3) Die Gemeindevertretungen wählen aus 
ihrer Mitte die weiteren Mitglieder des Amts-
ausschusses nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl. Die Fraktionszugehörigkeit des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters ist zu be-
rücksichtigen. Die Gemeindevertretungen 
können stellvertretende weitere Mitglieder 
des Amtsausschusses nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl wählen. Die Haupt-
satzung des Amtes bestimmt die Zahl der 
Stellvertreter und die Art der Vertretung.

(4) Die von den Gemeinden zu entsenden-
den Vertreter müssen binnen zwei Mona-
ten nach einer Kommunalwahl gewählt 
werden. Der Amtsausschuss tritt binnen 
weiterer zwei Wochen zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung zusammen. Die Einberu-
fung erfolgt durch den bisherigen Amts-
vorsteher. Bis zum Zusammentritt des neu-
en Amtsausschusses bleibt der bisherige 
Amtsausschuss tätig. Der Amtsausschuss 
konstituiert sich mit der Wahl des Amtsvor-
stehers (§ 137).

§ 133 
Ausscheiden aus dem  

Amtsausschuss

Der Bürgermeister, der sein Amt verliert, 
scheidet aus dem Amtsausschuss aus. Dies 
gilt auch für ein weiteres Mitglied, das sei-
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nen Sitz in der Gemeindevertretung ver-
liert oder von der Gemeindevertretung aus 
dem Amtsausschuss abberufen wird. Dies 
gilt nicht für den Amtsvorsteher, solange er 
Bürger des Amtes (§ 130 Abs. 2 Satz 1) ist. 
Wird die Gemeindevertretung, der ein Stell-
vertreter des Amtsvorstehers angehört, 
neu gewählt, bleibt er bis zum Amtsantritt 
seines Nachfolgers im Amt.

§ 134 
Aufgaben und Arbeitsweise  

des Amtsausschusses

(1) Der Amtsausschuss ist das oberste Wil-
lensbildungs- und Beschlussorgan des Am-
tes.

(2) Der Amtsausschuss ist für alle wichtigen 
Angelegenheiten des Amtes zuständig und 
überwacht die Durchführung seiner Ent-
scheidungen, soweit nicht durch Gesetz, 
Hauptsatzung oder Beschluss des Amtsaus-
schusses eine Übertragung auf den Amts-
vorsteher stattgefunden hat. Wichtig sind, 
neben den dem Amtsausschuss gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben, Angelegenhei-
ten, die aufgrund ihrer politischen Bedeu-
tung, ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen 
oder als Grundlage für Einzelentscheidun-
gen von grundsätzlicher Bedeutung für das 
Amt sind. Die Übertragung auf den Amts-
vorsteher ist in entsprechender Anwen-
dung des § 22 Abs. 3 und 4 beschränkt. Der 
Amtsausschuss kann Angelegenheiten, die 
er übertragen hat, auch im Einzelfall jeder-
zeit an sich ziehen. Wurde die Angelegen-
heit durch die Hauptsatzung übertragen, 
kann der Amtsausschuss sie nur durch Be-
schluss mit der Mehrheit aller Mitglieder an 
sich ziehen.

(3) Der Amtsausschuss ist, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, oberste Dienstbehörde. 
Er bestellt einen leitenden Verwaltungs-
beamten. Er kann seine Befugnisse nach 
Satz  1 auf den Amtsvorsteher übertragen, 
soweit durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der 
Amtsausschuss übt seine Befugnisse nach 
Satz  1 und 2 im Einvernehmen mit dem 
Amtsvorsteher aus, das durch Beschluss 
mit der Mehrheit aller Mitglieder des Amts-
ausschusses ersetzt werden kann. Der 
Amtsausschuss ist Dienstvorgesetzter des 
Amtsvorstehers und seiner ehrenamtlichen 
Stellvertreter; er hat keine Disziplinarbefug-
nis. Führt der Amtsvorsteher Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises durch, darf 
der Amtsausschuss Aussagegenehmigun-
gen nach § 64 Abs. 2 des Landesbeamten-
gesetzes nur mit Zustimmung der Fachauf-
sichtsbehörde erteilen.

(4) Bei der Beschlussfassung über Aufga-
ben, die dem Amt nach § 127 Abs. 4 über-
tragen worden sind, haben die Mitglieder 
des Amtsausschusses, deren Gemeinden 
von der Übertragung nicht betroffen sind, 
kein Stimmrecht.

(5) Der Amtsausschuss gibt sich zur Rege-
lung seiner inneren Angelegenheiten eine 
Geschäftsordnung.

(6) Die Gemeindevertreter haben das Recht, 
den Sitzungen des Amtsausschusses beizu-
wohnen. Der leitende Verwaltungsbeamte 
ist berechtigt und auf Antrag eines Viertels 
aller Mitglieder des Amtsausschusses ver-
pflichtet, an den Sitzungen des Amtsaus-
schusses teilzunehmen. Ihm ist auf Antrag 
das Wort zu erteilen.
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§ 135 
Anzuwendende Vorschriften

Die Bestimmungen über das Bekanntma-
chungsverfahren für Verordnungen (§  3 
Abs.  3), die Rechtsstellung der Gemeinde-
vertreter (§ 3 Abs. 3, 4 und 6), Mitwirkungs-
verbote (§  24), Vertretungsverbot (§  26), 
Entschädigungen, Kündigungsschutz (§ 27), 
Verpflichtung (§  28 Abs.  2 Satz  3), Sitzun-
gen der Gemeindevertretung (§  29 Abs.  1 
bis 6 und 8), Beschlussfähigkeit (§  30), Be-
schlussfassung (§  31), Wahlen, Abberufun-
gen (§ 32 Abs. 1, 3 und 5) und Kontrolle der 
Verwaltung (§ 34) sind anzuwenden, wobei 
an die Stelle der Gemeindevertretung der 
Amtsausschuss, an die Stelle der Gemeinde-
vertreter die Mitglieder des Amtsausschus-
ses, an die Stelle des Bürgermeisters und des 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung der 
Amtsvorsteher und an die Stelle der Gemein-
deverwaltung die Amtsverwaltung treten.

§ 136 
Ausschüsse des Amtsausschusses

(1) Der Amtsausschuss kann zur Vorberei-
tung seiner Beschlüsse ständige oder zeit-
weilige Ausschüsse bilden, die beratend 
tätig werden. Für Angelegenheiten, die 
dem Amt nach §  127 Abs.  4 übertragen 
worden sind, können beschließende Unter-
ausschüsse des Amtsausschusses gebildet 
werden. Die Hauptsatzung regelt Bildung, 
Zusammensetzung und Aufgabengebiet 
der Ausschüsse. Sie bestimmt auch, ob für 
die Ausschussmitglieder Verhinderungs-
vertreter gewählt werden.

(2) Die Hauptsatzung kann bestimmen, 
dass neben einer Mehrheit von Mitglie-

dern des Amtsausschusses auch weitere 
sachkundige Einwohner in die Ausschüsse 
berufen werden. Sachkundige Einwohner 
haben für die Teilnahme im Ausschuss die 
gleichen Rechte und Pflichten wie Mit
glieder des Amtsausschusses. §§  24 bis 
27 und 28 Abs.  2 Satz  3 gelten entspre-
chend.

(3) In jedem Amt ist ein Rechnungsprü-
fungsausschuss nach dem Kommunalprü-
fungsgesetz zu bilden.

(4) Der Amtsvorsteher und der leitende 
Verwaltungsbeamte haben das Recht, be-
ratend an allen Ausschusssitzungen teil-
zunehmen. Sie sind auf Antrag der Mehr-
heit aller Mitglieder eines Ausschusses zur 
Teilnahme verpflichtet. Die Mitglieder des 
Amtsausschusses haben das Recht, den Sit-
zungen der Ausschüsse beizuwohnen. Die 
Hauptsatzung kann bestimmen, dass die 
Ausschusssitzungen öffentlich stattfinden. 
In diesem Fall gelten § 29 Abs. 5 und 6 so-
wie § 31 Abs. 3 entsprechend.

(5) Im Übrigen gelten für die beratenden 
Ausschüsse §  29 Abs.  1 bis 4 und 8, §  30 
sowie § 31 Abs. 1 und 2 entsprechend. Ge-
setzliche oder aufgrund Gesetzes ergange-
ne Regelungen über die Bildung und die 
Zuständigkeit weiterer Ausschüsse bleiben 
unberührt.

§ 137 
Wahl und Stellung des  

Amtsvorstehers

(1) Der Amtsausschuss wählt unter Vorsitz 
seines an Lebensjahren ältesten Mitglieds 
aus seiner Mitte für die Dauer der Wahl-
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periode der Gemeindevertretungen den 
Amtsvorsteher. § 40 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt 
entsprechend. Wird in zwei Wahlgängen 
die erforderliche Mehrheit von keinem 
Bewerber erreicht, kann in einem erneu-
ten Wahlverfahren auch gewählt werden, 
wer nicht dem Amtsausschuss angehört, 
aber Bürger des Amtes (§ 130 Abs. 2 Satz 1) 
ist. §  25 gilt entsprechend. Verändert sich 
durch Änderung des Amtes die Einwohner-
zahl um mehr als 25 vom Hundert, so sind 
der Amtsvorsteher und seine Stellvertreter 
neu zu wählen.

(2) Für die Abberufung des Amtsvorstehers 
gilt § 32 Abs. 4, für die Abberufung seiner 
Stellvertreter §  32 Abs.  3 Satz  2 entspre-
chend.

(3) Der Amtsvorsteher ist für die Dauer 
seiner Amtszeit zum Ehrenbeamten zu er-
nennen. Er wird vom ältesten Mitglied des 
Amtsausschusses in öffentlicher Sitzung 
des Amtsausschusses vereidigt und in sein 
Amt eingeführt. Er leistet den Diensteid.

(4) Der Amtsvorsteher bleibt bis zum Amts-
antritt seines Nachfolgers, längstens aber 
sechs Monate, im Amt.

(5) In Ämtern mit mindestens 15  000 Ein-
wohnern und eigener Verwaltung ist der 
Amtsvorsteher hauptamtlich tätig, wenn 
die Hauptsatzung dies vorsieht. § 40 Abs. 5 
gilt entsprechend. Wählbar sind auch 
Amtsvorsteher, die ihr Amt mindestens 
fünf Jahre ehrenamtlich ausgeübt haben. 
Wird ein hauptamtlicher Amtsvorsteher 
gewählt, ist entsprechend §  28 Abs.  2 ein 
Vorsitzender des Amtsausschusses zu wäh-
len, der insoweit die Aufgaben des Amts-

vorstehers wahrnimmt. § 142 Abs. 4 gilt für 
den hauptamtlichen Amtsvorsteher ent-
sprechend.

§ 138 
Aufgaben des Amtsvorstehers

(1) Der Amtsvorsteher führt den Vorsitz im 
Amtsausschuss. Er vertritt ihn gegenüber 
Dritten.

(2) Der Amtsvorsteher leitet die Verwaltung 
des Amtes ehrenamtlich nach den Grund-
sätzen und Richtlinien des Amtsausschus-
ses und im Rahmen der von ihm bereitge-
stellten Mittel. Er bereitet die Beschlüsse 
des Amtsausschusses vor und führt sie 
aus. Der Amtsvorsteher ist für die Geschäf-
te der laufenden Verwaltung des Amtes 
zuständig. Gleiches gilt im Rahmen des 
§  127 Abs.  1 Satz  und 3 für die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung der Gemeinden. 
§ 38 Abs. 2 Satz 4 und 5, Absatz 7 und 8 gilt 
entsprechend.

(3) Der Amtsvorsteher entscheidet in drin-
genden Angelegenheiten, deren Erledi-
gung nicht bis zu einer Dringlichkeitssit-
zung des Amtsausschusses aufgeschoben 
werden kann. Diese Entscheidungen be-
dürfen der Genehmigung durch den Amts-
ausschuss.

(4) Der Amtsvorsteher führt die Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises durch. 
Er ist dafür der zuständigen Fachaufsichts-
behörde verantwortlich. Soweit der Amts-
vorsteher bei der Durchführung dieser Auf-
gaben Ermessen hat, kann er sich mit dem 
Amtsausschuss oder dessen Ausschüssen 
beraten. Er hat den Amtsausschuss über 
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Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
tung zu unterrichten.

§ 139 
Stellvertreter des Amtsvorstehers

(1) Der Amtsausschuss wählt aus seiner Mit-
te in der konstituierenden Sitzung für die 
Dauer der Wahlperiode der Gemeindever-
tretungen einen ersten und einen zweiten 
Stellvertreter des Amtsvorstehers.

(2) Die Stellvertreter vertreten den Amts-
vorsteher im Fall seiner Verhinderung in 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
kreises. Bei der Durchführung der Aufga-
ben des übertragenen Wirkungskreises 
wird der Amtsvorsteher in gleicher Weise 
durch den leitenden Verwaltungsbeamten 
vertreten.

(3) Die ehrenamtlichen Stellvertreter wer-
den für die Dauer ihrer Amtszeit zu Ehren-
beamten ernannt. Sie werden von dem 
Amtsvorsteher in öffentlicher Sitzung des 
Amtsausschusses vereidigt und in ihr Amt 
eingeführt. Sie leisten den Diensteid.

(4) Der Amtsvorsteher und seine Stellver-
treter dürfen untereinander nicht Angehö-
rige im Sinne von § 20 Abs. 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes sein. Entsteht die 
Angehörigkeit während der Amtszeit, so 
scheidet der Stellvertreter aus.

§ 140 
Widerspruch gegen Beschlüsse  

des Amtsausschusses

(1) Verletzt ein Beschluss des Amtsaus-
schusses das Recht, so hat der Amtsvor-

steher dem Beschluss zu widersprechen. 
Der Amtsvorsteher kann einem Beschluss 
widersprechen, wenn dieser das Wohl des 
Amtes gefährdet. Der Widerspruch muss 
binnen zwei Wochen nach der Beschlussfas-
sung schriftlich eingelegt und begründet 
werden. Er hat aufschiebende Wirkung. Der 
Amtsausschuss muss über die Angelegen-
heit in der nächsten Sitzung beschließen.

(2) Verletzt auch der neue Beschluss das 
Recht, so hat ihn der Amtsvorsteher schrift-
lich unter Darlegung der Gründe binnen 
zwei Wochen nach der Beschlussfassung 
zu beanstanden und die Beanstandung der 
Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die 
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 
Gegen die Beanstandung steht dem Amts-
ausschuss die Klage vor dem Verwaltungs-
gericht zu.

§ 141 
Teilnahme an Sitzungen  

der Gemeindevertretungen

Der Amtsvorsteher, der leitende Verwal-
tungsbeamte und, insoweit der Amtsvor-
steher dies bestimmt, andere Angestellte 
oder Beamte des Amtes sind berechtigt 
und auf Antrag eines Viertels aller Gemein-
devertreter verpflichtet, an den Sitzungen 
der Gemeindevertretungen teilzunehmen. 
Dem Amtsvorsteher ist auf Antrag das Wort 
zu erteilen. Den anderen Vertretern der 
Amtsverwaltung kann das Wort erteilt wer-
den. Für Sitzungen der Ausschüsse einer 
Gemeindevertretung gelten die Sätze 1 bis 
3 entsprechend.
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Abschnitt 4 
Weitere Grundsätze für  

die Verwaltung des Amtes

§ 142 
Leitender Verwaltungsbeamter,  

Gleichstellungsbeauftragte

(1) Der Amtsausschuss bestellt einen leiten-
den Verwaltungsbeamten. Dies gilt nicht, 
wenn das Amt auf eine eigene Verwaltung 
verzichtet (§ 126) oder einen hauptamtlichen 
Amtsvorsteher hat, soweit dieser die in Satz 3 
genannten Voraussetzungen erfüllt. Der lei-
tende Verwaltungsbeamte muss die für sein 
Amt erforderliche Eignung und Sachkunde 
sowie die Laufbahnbefähigung für den ge-
hobenen allgemeinen Verwaltungsdienst 
besitzen und soll bei einer Kommunalver-
waltung oder einer Rechtsaufsichtsbehörde 
mindestens fünf Jahre ein Amt dieser Lauf-
bahn oder eine vergleichbare Tätigkeit im 
Angestelltenverhältnis ausgeübt haben.

(2) Die Funktion des leitenden Verwaltungs-
beamten ist durch einen Beamten wahrzu-
nehmen. Angestellte in der Funktion des 
leitenden Verwaltungsbeamten, die zur Ver-
meidung einer unbilligen Härte nicht nach 
den Bewährungsvorschriften der Laufbahn-
verordnung bis zum 31.  Dezember 1996 
verbeamtet wurden, verbleiben im beste-
henden Angestelltenverhältnis.

(3) Der Beschluss des Amtsausschusses, mit 
dem ein leitender Verwaltungsbeamter be-
stellt wird, ist der Rechtsaufsichtsbehörde 
binnen einer Woche anzuzeigen; dabei sind 
die zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Bestellung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen.

(4) Neben dem ehrenamtlichen Bürgermei-
ster sowie dem Amtsvorsteher ist auch der 
leitende Verwaltungsbeamte verpflichtet, 
einem rechtswidrigen Beschluss der Ge-
meindevertretung oder des Amtsausschus-
ses zu widersprechen. § 33 und § 140 gel-
ten entsprechend.

(5) Ämter mit eigener Verwaltung bestellen 
Gleichstellungsbeauftragte. Das Nähere re-
gelt die Hauptsatzung. Die Aufhebung der 
Bestellung bedarf eines Beschlusses mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder 
des Amtsausschusses. Für ehrenamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte gilt §  27 ent-
sprechend.

§ 143 
Gesetzliche Vertretung

(1) Der Amtsvorsteher ist gesetzlicher Ver-
treter des Amtes.

(2) Erklärungen, durch die das Amt ver-
pflichtet werden soll oder mit denen ein Be-
vollmächtigter bestellt wird, bedürfen der 
Schriftform. Sie sind vom Amtsvorsteher so-
wie einem seiner Stellvertreter handschrift-
lich zu unterzeichnen und mit dem Dienst-
siegel zu versehen. Die Hauptsatzung kann 
Wertgrenzen bestimmen, bis zu denen es 
dieser Formvorschriften ganz oder teilweise 
nicht bedarf. Satz 2 gilt auch für die Ausfer-
tigung von Urkunden nach beamtenrecht-
lichen Vorschriften und für Arbeitsverträge. 
Erklärungen, die diesen Formvorschriften 
nicht genügen, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung durch den Amtsaus-
schuss. Verträge des Amtes mit Mitgliedern 
des Amtsausschusses und der Ausschüsse 
sowie mit dem Amtsvorsteher, seinen Stell-
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vertretern und leitenden Mitarbeitern des 
Amtes bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung durch den Amtsausschuss. 
Gleiches gilt für Verträge des Amtes mit na-
türlichen oder juristischen Personen oder 
Vereinigungen, die durch die in Satz 6 ge-
nannten Personen vertreten werden.

§ 144 
Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche 

Betätigung des Amtes

(1) Das Amt führt einen eigenen Haushalt. 
Für die Haushaltswirtschaft des Amtes gel-
ten die Bestimmungen über die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde entsprechend, so-
weit nachfolgend nichts anderes geregelt 
ist.

(2) Für die wirtschaftliche Betätigung des 
Amtes gelten die §§  68 bis 77 entspre-
chend.

§ 145 
Rechts- und Fachaufsicht,  

Aufsichtsbehörden

(1) Für die Rechts- und Fachaufsicht über 
das Amt gelten § 78 und §§ 80 bis 85 sowie 
§ 87 entsprechend.

(2) Rechtsaufsichtsbehörde für die Ämter 
ist der Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde. §  79 Abs.  3 findet Anwen-
dung.

(3) Fachaufsichtsbehörde für die Amtsvor-
steher der Ämter ist der Landrat, soweit 
durch Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist. § 86 Abs. 2 und 4 findet Anwen-
dung.

Abschnitt 5 
Finanzierung der Ämter

§ 146* 
Aufwendungen in besonderen Fällen

(1) Soweit das Amt Träger von Aufgaben 
nach den §§ 2 und 3 ist, hat es die ihm ent-
standenen Aufwendungen auf die betei-
ligten Gemeinden umzulegen. Die Umlage 
soll in der Regel nach dem Verhältnis des 
Nutzens der beteiligten Gemeinden be-
messen werden (Umlagegrundlage).

(2) Der Amtsausschuss setzt mit der Mehr-
heit aller Mitglieder die Umlagegrundlagen 
im Benehmen mit den beteiligten Gemein-
den fest. Bei einer Beteiligung aller Gemein-
den gelten die Vorschriften des Finanzaus-
gleichsgesetzes über die Kreisumlage mit 
Ausnahme der Genehmigungspflicht für 
den Umlagesatz entsprechend.

(3) Führt das Amt für eine Gemeinde die 
Verwaltungsgeschäfte einer Einrichtung, 
so ist für die Gebührenfestsetzung von 
der Gemeinde der Verwaltungsaufwand in 
Höhe des vom Amt festgesetzten Kosten-
anteils zu berücksichtigen und dem Amt zu 
erstatten.

§ 147* 
Amtsumlage

(1) Soweit andere Erträge und Einzahlun-
gen den Finanzbedarf der Ämter nicht dec-

*	� für Ämter mit kameralem Haushaltsrecht gilt  

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 

KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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ken, ist eine Umlage von den amtsangehö-
rigen Gemeinden zu erheben (Amtsumla-
ge).

(2) Für die Erhebung der Amtsumlage gel-
ten die Vorschriften des Finanzausgleichs-
gesetzes über die Kreisumlage mit Ausnah-
me der Genehmigungspflicht des Umlage-
satzes entsprechend.

 
Abschnitt 6 

Besondere Bestimmungen

§ 148 
Geschäftsführung des Amtes durch  

eine amtsangehörige Gemeinde

(1) Wird die Verwaltung des Amtes durch 
eine größere amtsangehörige Gemeinde 
wahrgenommen (§ 126 Abs. 1 Nr. 1), kann 
der Amtsvorsteher fachliche Weisungen 
erteilen. § 38 Abs. 2 Satz 4 und 5 findet ab-
weichend von §  138 Abs.  2 Satz  5 für den 
Amtsvorsteher keine Anwendung. Für die 
geschäftsführende Gemeinde gilt §  127 
Abs. 1 und 2 nicht; im Übrigen bleiben die 
Rechte und Pflichten des Amtes als Träger 
von Aufgaben unberührt. Der Bürgermei-
ster der geschäftsführenden Gemeinde hat 
die Rechte und Pflichten eines leitenden 
Verwaltungsbeamten des Amtes.

(2) Die geschäftsführende Gemeinde kann 
dem Amt durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag weitergehende Rechte, insbesondere 
bei der Bestellung von Dienstkräften, ein-
räumen. Im öffentlich-rechtlichen Vertrag 
können von §  147 Abs.  2 abweichende 
Finanzierungsregelungen vereinbart wer-
den.

Teil 4 
Kommunale Zusammenarbeit

Abschnitt 1 
Allgemeines

§ 149 
Grundsätze und Formen kommunaler 

Zusammenarbeit

(1) Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die 
über die Grenzen von Gemeinden, Ämtern 
und Landkreisen hinauswirken, sollen die 
beteiligten Körperschaften zusammenar
beiten. Dem dienen Zweckverbände, öf
fentlich-rechtliche Vereinbarungen und Ver
waltungsgemeinschaften.

(2) Soweit es sich um Zusammenarbeit zur 
Erfüllung von Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises handelt, ist die Zustim-
mung des verwaltungsleitenden Organs 
zu den Beschlüssen der Vertretungskörper-
schaft erforderlich.

(3) Vorschriften über besondere Formen 
kommunaler Zusammenarbeit bleiben un-
berührt.

Abschnitt 2 
Der Zweckverband

§ 150 
Rechtsnatur, Verbandsmitglieder

(1) Zweckverbände sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit.

(2) Gemeinden, Ämter und Landkreise 
können sich zu Zweckverbänden zusam-
menschließen. Andere Körperschaften des 
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öffentlichen Rechts sowie Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts kön-
nen Verbandsmitglieder sein, soweit dies 
gesetzlich nicht ausgeschlossen oder be-
schränkt ist. Natürliche Personen und juri-
stische Personen des Privatrechts können 
Verbandsmitglieder sein, wenn die Erfül-
lung der Verbandsaufgaben dadurch ge-
fördert wird und Gründe des öffentlichen 
Wohls nicht entgegenstehen.

(3) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ge-
meinden, Ämter und Landkreise zur ge-
meinsamen Erfüllung einzelner Aufgaben 
nach § 2 Abs. 3 oder § 3 zu einem Zweckver-
band zusammenschließen (Pflichtverband) 
oder bestehenden Zweckverbänden an-
schließen (Pflichtanschluss), wenn die Be-
troffenen selbst nicht in der Lage sind, die 
Aufgaben wahrzunehmen. Entsprechendes 
gilt, wenn bestehende Zweckverbände 
nicht in der Lage sind, die ihnen übertrage-
nen Aufgaben wahrzunehmen. Vor der Ent-
scheidung hat die Rechtsaufsichtsbehörde 
die Beteiligten anzuhören. Vereinbaren die 
Beteiligten nicht innerhalb von zwei Mona-
ten die Verbandssatzung, so erlässt sie die 
Rechtsaufsichtsbehörde. Mit der Aufgaben-
übertragung gehen das für die Aufgaben-
wahrnehmung benötigte Anlagevermögen 
und die hiermit im Zusammenhang stehen-
den Verbindlichkeiten entschädigungslos 
auf den Zweckverband über. Bei Rücküber-
tragung der Aufgabe, bei Beendigung der 
Verbandsmitgliedschaft oder auch Aufhe-
bung des Verbandes gilt dies entsprechend. 
Die Beteiligten können abweichende Rege-
lungen treffen.

(4) Ein Zweckverband darf nicht ausschließ-
lich aus Gemeinden eines Amtes gebildet 

werden. Dies gilt nicht für Planungsverbände 
nach § 205 Abs. 1 bis 5 des Baugesetzbuchs. 
Entspricht ein bestehender Zweckverband 
dem nicht, wird das Amt Rechtsnachfolger 
des Zweckverbands. Satz 3 gilt nicht, wenn 
der Zweckverband die Verwaltung des 
Amtes in Anspruch nimmt. Das Amt ist zur 
Übernahme der Verwaltung verpflichtet.

§ 150a 
Zusammenschluss von  

Zweckverbänden

(1) Zweckverbände können sich durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag zu einem neu-
en Zweckverband zusammenschließen. 
Gleichzeitig ist die Verbandssatzung des 
neuen Zweckverbandes zu vereinbaren, 
die dieser zu erlassen hat. Die Beschlüsse 
der Verbandsversammlungen über den Zu-
sammenschluss bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln aller Mitglieder der Ver-
bandsversammlung. Der neue Zweckver-
band ist Rechtsnachfolger der bisherigen 
Zweckverbände. Die bisherigen Zweckver-
bände gelten mit der Errichtung des neuen 
Zweckverbandes als aufgehoben.

(2) Ein Zweckverband kann durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag mit seinen vollstän-
digen Aufgaben einem anderen Zweck-
verband beitreten. Absatz 1 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. Der beitretende Zweck-
verband gilt mit dem Beitritt als aufgeho-
ben. Der aufnehmende Zweckverband ist 
Rechtsnachfolger des beitretenden Zweck-
verbandes.

(3) Der öffentlich-rechtliche Vertrag nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 bedarf der Geneh-
migung der Rechtsaufsichtsbehörde.
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(4) Verbandsmitglieder, deren Vertreter dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Zu-
sammenschluss nicht zugestimmt haben,  
können bis zum Wirksamwerden des Zu-
sammenschlusses aus wichtigem Grund ih-
ren Austritt aus dem neuen Zweckverband 
erklären. § 163 gilt nicht. Der Austritt bedarf 
der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn die Auseinandersetzung der Beteilig-
ten geregelt ist und dringende Gründe des 
öffentlichen Wohls nicht entgegenstehen.

§ 151 
Aufgaben

(1) Dem Zweckverband obliegt die Erfül-
lung der ihm durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag übertragenen Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung. Mit der Übertragung 
gehen das Recht und die Pflicht zur Erfül-
lung der Aufgaben auf den Zweckverband 
über.

(2) Mit der Aufgabenübertragung geht das 
Satzungsrecht der Verbandsmitglieder auf 
den Zweckverband über, soweit gesetzli-
che Vorschriften dies nicht ausschließen.

§ 152 
Errichtung des Zweckverbands,  

Verbandssatzung

(1) Der Zweckverband wird durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag der Beteiligten er
richtet. Der Vertrag bedarf der Genehmi-
gung der Rechtsaufsichtsbehörde.

(2) Die Verbandsmitglieder vereinbaren eine 
Verbandssatzung, die der Zweckverband er-
lässt.

(3) Die Verbandssatzung muss bestimmen

1.	� den Namen und Sitz des Zweckver-
bands,

2.	� die Aufgaben und die Art ihrer Erfül-
lung,

3.	� die Verbandsmitglieder und ihr Stimm-
recht,

4.	� die Organe des Zweckverbands,

5.	� die Zahl der Vertreter der Verbandsmit-
glieder in der Verbandsversammlung 
und die Zahl der Mitglieder des Ver-
bandsvorstands,

6.	� das Nähere der öffentlichen Bekannt-
machung im Rahmen der nach §  174 
Abs.  1 Nr.  2 erlassenen Rechtsverord-
nung,

7.	� die Entschädigung im Rahmen der nach 
§ 174 Abs. 1 Nr. 8 erlassenen Rechtsver-
ordnung,

8.	� den Maßstab, nach dem die Verbands-
mitglieder zur Deckung des Finanzbe-
darfs beizutragen haben,

9.	� Regelungen über Beitritt und Ausschei-
den von Verbandsmitgliedern und

10.	� die Auseinandersetzung bei Aufhebung 
des Verbands.

(4) Die Verbandssatzung wird mit der Mehr-
heit aller Mitglieder der Verbandsversamm-
lung beschlossen. Sie ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde anzuzeigen. Sie darf nur in 
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Kraft gesetzt werden, wenn die Rechtsauf-
sichtsbehörde die Verletzung von Rechts-
vorschriften nicht innerhalb von zwei Mo
naten nach Eingang der erforderlichen 
Unterlagen geltend gemacht oder wenn 
sie vor Ablauf der Frist erklärt hat, dass sie 
keine Verletzung von Rechtsvorschriften 
geltend macht.

(5) Für Änderungen der Verbandssatzung 
gilt Absatz 4 entsprechend. Änderungen 
der Verbandssatzung über die Aufgaben 
des Zweckverbands, den Maßstab, nach 
dem die Verbandsmitglieder zur Deckung 
des Finanzbedarfs beizutragen haben, 
und die Regelungen über Beitritt, Austritt 
und Ausschluss von Verbandsmitgliedern 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder der Verbandsversamm-
lung.

§ 153 
Ausgleich

Neben der Verbandssatzung können die 
Beteiligten schriftlich vereinbaren, dass 
Vorteile und Nachteile, die sich für sie aus 
der Bildung des Zweckverbands oder spä-
teren Veränderungen ergeben, ausgegli-
chen werden.

§ 154 
Anzuwendende  

Vorschriften

Für den Zweckverband gelten die Be-
stimmungen über das Satzungsrecht (§  5 
Abs. 1 und 3 bis 6), Dienstsiegel (§ 9 Abs. 2), 
Rechte und Pflichten der Einwohner (§ 14), 
Anschluss- und Benutzungszwang (§  15), 
Unterrichtung der Einwohner (§ 16), Frage-

stunde, Anhörung (§ 17), die Aufgaben der 
Gemeindevertretung (§ 22 Abs. 5 Satz 1 bis 
5), die Rechtsstellung der Gemeindevertre-
ter (§ 23 Abs. 3, 4 und 6), Mitwirkungsver-
bote (§  24), Unvereinbarkeit von Amt und 
Mandat (§ 25), Vertretungsverbot (§ 26), Ent-
schädigungen, Kündigungsschutz (§  27), 
Sitzungen der Gemeindevertretung (§ 29), 
Beschlussfähigkeit (§ 30), Beschlussfassung 
(§ 31), Wahlen, Abberufungen (§ 32 Abs. 1, 
3, 4 und 5), Widerspruch gegen Beschlüsse 
der Gemeindevertretung (§  33 Abs.  1 und 
2), Kontrolle der Verwaltung (§  34) und 
beratende Ausschüsse (§  36 Abs.  1 Satz  1, 
3 und 4 und Absatz 3 bis 7) entsprechend, 
wobei an die Stelle der Gemeindevertre-
tung die Verbandsversammlung, an die 
Stelle der Gemeindevertreter die Mitglie-
der der Verbandsversammlung, an die Stel-
le der Einwohner und Bürger der Gemeinde 
die Einwohner und Bürger der Mitglieder 
des Zweckverbands, an die Stelle des Bür-
germeisters der Verbandsvorsteher und an 
die Stelle des Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung der Vorsitzende der Verbands-
versammlung treten.

§ 155 
Organe

Organe des Zweckverbands sind die Ver-
bandsversammlung und der Verbandsvor-
steher.

§ 156 
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist das ober-
ste Willensbildungs- und Beschlussorgan 
des Zweckverbands.
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(2) Die Verbandsversammlung besteht aus 
den Bürgermeistern, Amtsvorstehern und 
Landräten der verbandsangehörigen Ge-
meinden, Ämter und Landkreise sowie den 
Vertretern anderer Verbandsmitglieder 
(§ 150 Abs. 2 Satz 2 und 3). Die Verbands-
satzung kann vorsehen, dass die Vertre-
tungskörperschaft anstelle des Bürgermei-
sters, Amtsvorstehers oder Landrats den 
fachlich zuständigen Dezernenten oder 
Amtsleiter zum Vertreter in der Verbands-
versammlung bestimmen kann. Sofern 
natürliche Personen Verbandsmitglieder 
sind, gehören sie selbst der Verbandsver-
sammlung an. Die Verbandssatzung kann 
bestimmen, dass die Verbandsmitglieder 
weitere Vertreter in die Verbandsversamm-
lung entsenden.

(3) Die weiteren Vertreter der Gemeinden, 
Ämter und Landkreise werden von den Ver-
tretungskörperschaften nach den Grund-
sätzen der Verhältniswahl für die Dauer 
der Wahlperiode der Vertretungskörper-
schaften gewählt. Die Wahl muss binnen 
zwei Monaten nach einer Kommunalwahl 
durchgeführt werden.

(4) Die Bürgermeister, Amtsvorsteher und 
Landräte werden im Verhinderungsfall durch 
ihren Stellvertreter vertreten. Für die wei-
teren Vertreter der Gemeinden, Ämter und 
Landkreise können Stellvertreter gewählt 
werden. Die Verbandssatzung bestimmt die 
Zahl der Stellvertreter und die Art der Vertre-
tung. Absatz 3 Satz 1 ist anzuwenden.

(5) Der Bürgermeister, Landrat oder Amts-
vorsteher, der sein Amt verliert, scheidet 
aus der Verbandsversammlung aus. Dies 
gilt nicht für den Verbandsvorsteher.

(6) Die Vertreter der Verbandsmitglieder 
üben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit 
bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger aus, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist.

(7) Die Gemeinden, Ämter und Landkreise 
können ihren Vertretern in der Verbands-
versammlung in folgenden Angelegenhei-
ten Weisungen erteilen:

1.	� Wahl und Abberufung des Verbands-
vorstehers und des Verbandsvorstands,

2.	� Zusammenschluss von Zweckverbän-
den,

3.	� Änderung der Verbandssatzung,

4.	� Beratung des Jahresabschlusses und 
Entlastung des Verbandsvorstehers,*

5.	� Festsetzung von Umlagen und Stamm-
kapital.

(8) Stehen einem Verbandsmitglied nach 
der Verbandssatzung mehrere Stimmen zu, 
tritt für die Berechnung der Mehrheiten die 
Zahl der Stimmen an die Stelle der Zahl der 
Vertreter in der Verbandsversammlung. Die 
Verbandssatzung kann für diesen Fall die 
Übertragbarkeit des Stimmrechts auf einen 
anderen Vertreter des Verbandsmitglieds 
vorsehen.

*	� für Zweckverbände mit kameralem Haushaltsrecht 

gilt § 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17  

Abs. 1, 4 KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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§ 157 
Zusammentreten und Aufgaben  

der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung tritt spätes
tens drei Monate nach einer Kommunalwahl 
zur konstituierenden Sitzung zusammen. Die 
Einberufung erfolgt durch den bisherigen 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung. 
Zu ihrer ersten Sitzung nach der Errichtung 
des Zweckverbands wird die Verbandsver-
sammlung durch die Rechtsaufsichtsbehör-
de einberufen. Die Verbandsversammlung 
wählt unter Leitung des ältesten Mitglieds 
aus ihrer Mitte ihren Vorsitzenden und unter 
Leitung des Vorsitzenden einen oder meh-
rere Stellvertreter. § 28 Abs. 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.

(2) Die Verbandsversammlung ist für alle 
wichtigen Angelegenheiten des Zweckver-
bands zuständig und überwacht die Durch-
führung ihrer Entscheidungen, soweit 
nicht durch Gesetz, Verbandssatzung oder 
Beschluss der Verbandsversammlung eine 
Übertragung auf den Verbandsvorsteher, 
den Verbandsvorstand oder auf Ausschüs-
se stattgefunden hat. Wichtig sind, neben 
den der Verbandsversammlung gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben, Angelegenhei-
ten, die aufgrund ihrer politischen Bedeu-
tung, ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen 
oder als Grundlage für Einzelentscheidun-
gen von grundsätzlicher Bedeutung für 
den Zweckverband sind. Die Übertragung 
ist in entsprechender Anwendung des § 22 
Abs. 3 und 4 beschränkt. Die Verbandsver-
sammlung kann Angelegenheiten, die sie 
übertragen hat, auch im Einzelfall jederzeit 
an sich ziehen. Wurde eine Angelegenheit 
durch die Verbandssatzung übertragen, 

kann die Verbandsversammlung sie nur 
durch Beschluss mit der Mehrheit aller Mit-
glieder an sich ziehen.

(3) Die Verbandsversammlung gibt sich zur 
Regelung ihrer inneren Angelegenheiten 
eine Geschäftsordnung.

(4) Die Verbandsversammlung wird durch 
ihren Vorsitzenden vertreten.

§ 158 
Gesetzliche Vertretung

(1) Der Verbandsvorsteher ist gesetzlicher 
Vertreter des Zweckverbands.

(2) Erklärungen, durch die der Zweckver-
band verpflichtet werden soll oder mit 
denen ein Bevollmächtigter bestellt wird, 
bedürfen der Schriftform. Sie sind vom Ver-
bandsvorsteher sowie einem seiner Stell-
vertreter handschriftlich zu unterzeichnen 
und mit dem Dienstsiegel zu versehen. Die 
Verbandssatzung kann Wertgrenzen be-
stimmen, bis zu denen es dieser Formvor-
schriften ganz oder teilweise nicht bedarf. 
Satz  2 gilt auch für die Ausfertigung von 
Urkunden nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften und für Arbeitsverträge. Erklärun-
gen, die diesen Vorschriften nicht genügen, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Geneh-
migung durch die Verbandsversammlung. 
Verträge des Zweckverbands mit Mitglie-
dern der Verbandsversammlung, des Ver-
bandsvorstands und der Ausschüsse sowie 
mit dem Verbandsvorsteher, seinen Stell-
vertretern und leitenden Mitarbeitern des 
Zweckverbands bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung durch die Verbands-
versammlung. Gleiches gilt für Verträge 
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des Zweckverbandes mit natürlichen oder 
juristischen Personen oder Vereinigungen, 
die durch die in Satz 6 genannten Personen 
vertreten werden.

§ 159 
Verbandsvorsteher,  
Verbandsvorstand

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus 
ihrer Mitte für die Dauer ihrer Wahlperi-
ode den Verbandsvorsteher sowie zwei 
Stellvertreter. § 40 Abs. 1 Satz 2 bis 6 findet 
Anwendung. Der Verbandsvorsteher und 
seine Stellvertreter dürfen nicht demselben 
Verbandsmitglied angehören. Ein ehren-
amtlicher Verbandsvorsteher kann gleich-
zeitig auch Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung sein. Das Gleiche gilt für seine 
Stellvertreter.

(2) Der Verbandsvorsteher und seine Stell-
vertreter werden für die Dauer ihrer Amts-
zeit zu Ehrenbeamten ernannt. Sie bleiben 
bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger, läng-
stens aber sechs Monate, im Amt. Für die 
Abberufung des Verbandsvorstehers gilt 
§ 32 Abs. 4, für die Abberufung der Stellver-
treter § 32 Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

(3) Die Verbandssatzung kann die Bildung 
eines Verbandsvorstands vorsehen, wenn 
dies nach Art und Umfang der wahrzuneh-
menden Aufgaben zweckmäßig ist. Die 
Verbandssatzung kann für den Verbands-
vorstand eine andere Bezeichnung vorse-
hen.

(4) Der Verbandsvorstand besteht aus dem 
Verbandsvorsteher als Vorsitzendem und 
mindestens zwei weiteren Mitgliedern. 

Die weiteren Mitglieder werden von der 
Verbandsversammlung für die Dauer ih-
rer Wahlperiode gewählt. Mindestens die 
Hälfte der weiteren Mitglieder muss der 
Verbandsversammlung angehören. Für die 
weiteren Mitglieder des Verbandsvorstands 
gilt §  25 entsprechend. Für die Aufgaben 
und die Rechtsstellung des Verbandsvor-
stands sowie das Widerspruchsrecht des 
Verbandsvorstehers gegen Beschlüsse des 
Verbandsvorstands gelten § 35 Abs. 2 bis 5 
sowie § 33 Abs. 3 über den Hauptausschuss 
einer Gemeinde entsprechend.

(5) Der Verbandsvorsteher leitet die Ver-
waltung des Zweckverbands nach den 
Grundsätzen und Richtlinien der Verbands-
versammlung und im Rahmen der von ihr 
bereitgestellten Mittel. Er bereitet die Be-
schlüsse der Verbandsversammlung und 
des Verbandsvorstands vor und führt sie 
durch. Er ist für die sachliche Erledigung der 
Aufgaben und den Geschäftsgang der Ver-
waltung verantwortlich. § 38 Abs. 2 Satz 4 
und 5, Absatz 3 Satz 2 und 3, Absatz 7 und 
8 gilt entsprechend. In Fällen äußerster 
Dringlichkeit entscheidet der Verbandsvor-
steher anstelle des Verbandsvorstands und, 
soweit ein Verbandsvorstand nicht gebildet 
wurde, anstelle der Verbandsversammlung. 
Diese Entscheidungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch den Verbandsvorstand, 
soweit dieser zuständig ist, im Übrigen 
durch die Verbandsversammlung.

(6) Ist der Zweckverband Träger von Auf-
gaben des übertragenen Wirkungskreises, 
ist der Verbandsvorsteher der zuständigen 
Fachaufsichtsbehörde für deren Durchfüh-
rung verantwortlich. Soweit der Verbands-
vorsteher bei der Durchführung dieser 
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Aufgaben Ermessen hat, kann er sich mit 
der Verbandsversammlung oder ihren Aus-
schüssen beraten. Die Fachaufsichtsbehör-
de ist über wichtige Verwaltungsangele-
genheiten zu unterrichten.

§ 160 
Ehrenamtliche und  

hauptamtliche Tätigkeit

(1) Die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung, der Verbandsvorsteher und die weite-
ren Mitglieder des Verbandsvorstands sind 
ehrenamtlich tätig.

(2) Die Verbandssatzung kann die Wahl ei-
nes hauptamtlichen Verbandsvorstehers 
vorsehen, wenn dies nach Art und Umfang 
der wahrzunehmenden Aufgaben zweck-
mäßig ist. § 40 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Der Zweckverband besitzt Diensther-
renfähigkeit. Er darf Beamte, Angestellte 
sowie Arbeiter nur beschäftigen, wenn dies 
in der Verbandssatzung vorgesehen ist. 
In diesem Fall muss die Verbandssatzung 
auch Vorschriften über die Übernahme 
der Beamten, Angestellten sowie Arbeiter 
durch die Verbandsmitglieder oder die son-
stige Abwicklung der Dienst- und Versor-
gungsverhältnisse bei der Aufhebung des 
Zweckverbands oder der Änderung seiner 
Aufgaben treffen.

(4) Die Verbandsversammlung ist, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, oberste Dienst-
behörde. Die Verbandsversammlung kann 
die Zuständigkeit insoweit übertragen. Die 
Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetz-
ter des Verbandsvorstehers und seiner Stell-
vertreter; sie hat keine Disziplinarbefugnis. 

Führen der Verbandsvorsteher oder dessen 
Stellvertreter Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises durch, darf die Verbands-
versammlung Aussagegenehmigungen 
nach § 64 Abs. 2 des Landesbeamtengeset-
zes nur mit Zustimmung der Fachaufsichts-
behörde erteilen.

(5) Hat der Zweckverband keine eigene 
Verwaltung, ist die Wahrnehmung der Ver-
waltungs- und Kassengeschäfte durch die 
Verbandssatzung zu regeln. § 126 Abs. 1 ist 
entsprechend anzuwenden.

§ 161 
Haushaltswirtschaft und  

wirtschaftliche Betätigung des  
Zweckverbands

(1) Der Zweckverband führt einen eigenen 
Haushalt. Für die Haushaltswirtschaft des 
Zweckverbands gelten die Bestimmungen 
über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
entsprechend, soweit nachfolgend nichts 
anderes geregelt ist.

(2) Für die wirtschaftliche Betätigung des 
Zweckverbands gelten die §§ 68 bis 77 ent-
sprechend.

(3) Ist die Hauptaufgabe eines Zweckver-
bandes das Betreiben eines gemeinsamen 
wirtschaftlichen Unternehmens, so gelten 
für die Wirtschaftsführung die für die Ei-
genbetriebe geltenden Vorschriften dieses 
Gesetzes und der Eigenbetriebsverord-
nung entsprechend. Ist die Hauptaufgabe 
eines Zweckverbandes das Betreiben eines 
Unternehmens oder einer Einrichtung im 
Sinne des § 68 Abs. 2, kann die Verbands-
satzung bestimmen, dass die Wirtschafts-
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führung nach den Grundsätzen der Eigen-
betriebsverordnung erfolgt.

§ 162 
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband erhebt von den 
Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit 
seine sonstigen Einzahlungen nicht ausrei-
chen, um seinen Finanzbedarf zu decken 
(Verbandsumlage).* In der Verbandssat-
zung ist der Maßstab für die Bemessung 
der Verbandsumlage zu bestimmen; er 
soll sich nach dem Verhältnis des Nutzens 
der Verbandsmitglieder richten (Umlage-
grundlage). Die Umlagepflicht einzelner 
Verbandsmitglieder kann durch die Ver-
bandssatzung beschränkt werden.

(2) Die Höhe der Umlage ist in der Haus-
haltssatzung für jedes Jahr festzusetzen.

(3) Zweckverbände, die überwiegend wirt-
schaftliche Aufgaben erfüllen, sind mit ei-
nem angemessenen Stammkapital auszu-
statten. Die Höhe des Stammkapitals sowie 
der Maßstab, nach dem die Verbandsmit-
glieder an der Ausstattung mit Stammkapi-
tal beizutragen haben, ist in der Verbands-
satzung festzusetzen. 

§ 163 
Beendigung der Verbands- 

mitgliedschaft

(1) Für den Austritt aus einem Zweckver-
band ist bei einer Gemeinde, einem Amt 
oder einem Landkreis ein Beschluss der Ver-
tretungskörperschaft erforderlich. Die Ver-
bandsversammlung hat nach schriftlicher 
Anzeige des Beschlusses beim Verbands-

vorsteher unverzüglich über die Änderung 
der Verbandssatzung zu beschließen. Der 
Austritt wird nach Abschluss des Anzeige-
verfahrens gemäß § 152 Abs. 4 Satz 2 und 3 
mit der öffentlichen Bekanntmachung der 
geänderten Verbandssatzung wirksam.

(2) Ein Ausschluss einer Gemeinde, ei-
nes Amtes, eines Landkreises oder eines 
Zweckverbandes aus einem Zweckverband 
ist unzulässig.

(3) Ein Ausschluss anderer Verbandsmit-
glieder (§  150 Abs.  2 Satz  2 und 3) ist nur 
zulässig, wenn ein in der Verbandssatzung 
geregelter Ausschlussgrund vorliegt. Das 
Mitglied ist anzuhören. Der Ausschluss be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder der Verbandsversammlung. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 164 
Aufhebung des Zweckverbands

(1) Für die Aufhebung des Zweckverbands 
gilt § 152 Abs. 1 entsprechend.

(2) Im Fall der Aufhebung ist der Zweck-
verband verpflichtet, das Grundbuch, das 
Wasserbuch und andere öffentliche Bücher 
berichtigen zu lassen.

(3) Verringert sich die Mitgliederzahl auf 
ein Mitglied, ist der Zweckverband aufge-
hoben.

*	� für Zweckverbände mit kameralem Haushaltsrecht 

gilt § 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17  

Abs. 1, 4 KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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Abschnitt 3 
Die öffentlich-rechtliche  

Vereinbarung

§ 165 
Voraussetzung und Verfahren

(1) Gemeinden, Ämter, Zweckverbände 
und Landkreise können durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag vereinbaren, dass eine 
der beteiligten Körperschaften einzelne 
oder mehrere zusammenhängende Auf-
gaben der übrigen Beteiligten übernimmt 
oder den übrigen Beteiligten die Mitbenut-
zung einer von ihr betriebenen Einrichtung 
gestattet. Durch die Vereinbarung, mit der 
eine Körperschaft Aufgaben übernimmt, 
gehen das Recht und die Pflicht der übrigen 
Körperschaften zur Erfüllung der Aufgaben 
auf die übernehmende Körperschaft über.

(2) In der Vereinbarung kann den übrigen 
Beteiligten ein Mitwirkungsrecht bei der Er-
füllung der Aufgaben eingeräumt werden.

(3) Die Vereinbarung ist als Verpflichtungs-
erklärung auszufertigen.

(4) Die Vereinbarung muss die Beteiligten, 
die Aufgabe, den neuen Träger der Aufgabe, 
die zuständige Behörde und den Zeitpunkt 
des Aufgabenübergangs bestimmen. Sie 
bedarf der Genehmigung der Rechtsauf-
sichtsbehörde. Die Beteiligten machen die 
Vereinbarung öffentlich bekannt. Für die 
Änderung und Aufhebung einer Verein-
barung gelten Satz 1 bis 3 sowie Absatz 3 
entsprechend.

(5) Ist die Geltungsdauer der Vereinbarung 
nicht befristet, so muss sie die Vorausset-

zungen bestimmen, unter denen sie von 
einzelnen Beteiligten gekündigt werden 
kann. §  60 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes bleibt unberührt.

(6) Sofern ein Mitglied durch Kündigung 
ausscheidet, ist die Vereinbarung von den 
Beteiligten zu ändern.

§ 166 
Satzungsbefugnis

(1) In der Vereinbarung kann der Körperschaft, 
welche die Aufgaben übernimmt, die Befug-
nis übertragen werden, Satzungen anstelle 
der übrigen Beteiligten für deren Gebiet zu 
erlassen oder die Benutzung einer Einrich-
tung durch eine für das gesamte Gebiet der 
Beteiligten geltende Satzung zu regeln.

(2) Für die öffentliche Bekanntmachung 
durch den Träger der Aufgabe gelten die 
Vorschriften über die örtliche Bekanntma-
chung der Beteiligten.

(3) Die Körperschaft kann im Geltungsbe-
reich der Satzung alle zur Durchführung 
erforderlichen Maßnahmen wie im eigenen 
Gebiet treffen.

 
Abschnitt 4 

Die Verwaltungsgemeinschaft

§ 167 
Voraussetzung und Verfahren

(1) Kreisfreie Städte, amtsfreie Gemeinden, 
Ämter, Zweckverbände, auf Gesetz beru-
hende sonstige Verbände und Landkreise 
können durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
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vereinbaren, dass ein Beteiligter zur Erfül-
lung seiner Aufgaben die Verwaltung eines 
anderen Beteiligten in Anspruch nimmt 
(Verwaltungsgemeinschaft). Die Rechte und 
Pflichten als Träger der Aufgabe bleiben da-
von unberührt; seine Behörden können 
fachliche Weisungen erteilen.

(2) In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
können dem Träger der Aufgabe weiterge-
hende Rechte, insbesondere bei der Bestel-
lung von Dienstkräften, eingeräumt wer-
den. Dabei ist gleichzeitig die Finanzierung 
zu regeln.

(3) Beteiligt sich an einer Verwaltungsge-
meinschaft ein Amt, so sind neben dem 
Amtsvorsteher der leitende Verwaltungs-
beamte des geschäftsführenden Amtes und 
der Bürgermeister der geschäftsführenden 
Gemeinde berechtigt und auf Antrag ei-
nes Viertels der Mitglieder verpflichtet, an 
den Sitzungen der Vertretungskörperschaft 
und der Ausschüsse des Trägers der Aufga-
be teilzunehmen. Ihnen ist auf Wunsch das 
Wort zu erteilen.

(4) Der öffentlich-rechtliche Vertrag bedarf 
der Schriftform und der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. § 165 Abs. 5 und 6 
gilt entsprechend.

 
Abschnitt 5 

Aufsicht und weitere Bestimmungen

§ 168 
Aufsicht

(1) Für die Aufsicht gelten die §§ 78, 80 bis 
83, 85 und 87 entsprechend.

(2) Unbeschadet der Mitgliedschaft Dritter 
nach § 150 Abs. 2 Satz 2 und 3 ist Rechts-
aufsichtsbehörde der Landrat. An die Stelle 
des Landrates tritt das Innenministerium, 
wenn nicht ausschließlich der Aufsicht des 
Landrates unterstehende Gemeinden und 
Ämter beteiligt sind. Das Innenministerium 
kann die Rechtsaufsicht nach Anhörung 
der Beteiligten auf einen Landrat übertra-
gen, es sei denn, dass dem Zweckverband 
ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an-
gehört.

(3) Oberste Rechtsaufsichtsbehörde ist das 
Innenministerium.

(4) Fachaufsichtsbehörde ist der Landrat, 
soweit durch Rechtsvorschrift nichts an-
deres bestimmt ist. Absatz  2 Satz  2 und 3 
gilt entsprechend, wobei an die Stelle des 
Innenministeriums die fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde tritt.

(5) Oberste Fachaufsichtsbehörde ist die 
fachlich zuständige oberste Landesbehör-
de, soweit durch Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist.

§ 169 
Grenzüberschreitende kommunale  

Zusammenarbeit

(1) Die Mitgliedschaft von juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht 
des Landes unterstehen, in einem Zweckver-
band, der seinen Sitz außerhalb des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern hat, bedarf der 
Genehmigung des Innenministeriums.

(2) Gleiches gilt für öffentlich-rechtliche 
Vereinbarungen und Verwaltungsgemein-
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schaften mit Gemeinden, Ämtern, Zweck-
verbänden oder Landkreisen außerhalb des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

§ 170 
Anwendung auf sonstige Verbände

Auf Wasser- und Bodenverbände, auf Schul
verbände, auf Planungsverbände nach 
§ 205 Abs. 1 bis 5 des Baugesetzbuchs und 
auf regionale Planungsverbände ist dieses 
Gesetz entsprechend anzuwenden, soweit 
das Wasserverbandsgesetz vom 12. Februar 
1991 (BGBl. I S. 404), geändert durch das Ge-
setz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), das 
Gesetz über die Bildung von Gewässerun-
terhaltungsverbänden vom 4. August 1992 
(GVOBl. M‑V S. 458), zuletzt geändert durch 
Artikel  1 des Gesetzes vom 22.  November 
2001 (GVOBl. M‑V S.  448), das Wasserver-
bandsausführungsgesetz vom 4.  August 
1992 (GVOBl. M‑V S. 458), zuletzt geändert 
durch Artikel  2 des Gesetzes vom 22.  No-
vember 2001 (GVOBl. M‑V S. 448), das Schul-
gesetz für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M‑V S. 205), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
7. Juli 2003 (GVOBl. M‑V S. 356), das Bauge-
setzbuch oder das Landesplanungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Mai 1998 (GVOBl. M‑V S. 503, 613) nichts 
anderes bestimmen.

§ 170a 
Unbeachtlichkeit von  

Rechtsfehlern bei der Bildung  
von Zweckverbänden

(1) Für Zweckverbände, die in der Zeit vom 
3. Oktober 1990 bis zum Ablauf des 11. Juni 
1994 gebildet worden sind, haben bis zu 

dem zuletzt genannten Zeitpunkt die Vor-
schriften des Zweckverbandsgesetzes vom 
7. Juli 1939 (RGBl. I S. 979), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 24. Juli 1941 (RGBl. I 
S.  464), gegolten. Eine Verletzung von 
Form- und Verfahrensvorschriften bei der 
Bildung dieser Zweckverbände ist unbe-
achtlich. Form- und Verfahrensvorschriften 
nach Satz 2 sind insbesondere Vorschriften

über

1.	� die Beschlussfassung der künftigen Ver-
bandsmitglieder über die Bildung des 
Zweckverbandes,

2.	� die Vertretung der künftigen Verbands-
mitglieder bei der Bildung des Zweck-
verbandes,

3.	� die Vereinbarung der Verbandssatzung 
zur Bildung des Zweckverbandes,

4.	� den Beschluss über die Bildung des 
Zweckverbandes unter Feststellung der 
Verbandssatzung und

5.	� die öffentliche Bekanntmachung.

(2) Fehlende oder nicht feststellbare Be-
schlüsse der Vertretungskörperschaft zur 
Verbandsbildung stehen einer Verbands-
bildung mit der kommunalen Körperschaft 
nicht entgegen, wenn die kommunale Kör-
perschaft in der Folgezeit als Verbandsmit-
glied aufgetreten ist. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn stimmberechtigte Vertreter 
mit Kenntnis der Vertretungskörperschaft 
für die kommunale Körperschaft mehr-
mals an den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung teilgenommen und sich an Be-
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schlussfassungen beteiligt haben. Fehlende 
oder nicht feststellbare Willenserklärungen 
zur Bildung des Zweckverbandes stehen 
einer Verbandsbildung mit denjenigen 
kommunalen Körperschaften nicht entge-
gen, die als Verbandsmitglieder aufgetre-
ten sind. Die Mitwirkung von kommunalen 
Körperschaften an der Bildung des Zweck-
verbandes, die nicht oder erst zu einem 
späteren Zeitpunkt Verbandsmitglied ge-
worden sind, steht einer Verbandsbildung 
der anderen kommunalen Körperschaften 
nicht entgegen.

(3) Einem Beschluss über die Bildung des 
Zweckverbandes unter Feststellung der Ver-
bandssatzung nach § 11 Abs. 1 des Zweck-
verbandsgesetzes wird die Genehmigung 
der Zweckverbandssatzung durch die zu-
ständige Rechtsaufsichtsbehörde gleichge-
stellt. Gleichgestellt wird auch die Genehmi-
gung der Zweckverbandsbildung, sofern die 
Verbandssatzung der zuständigen Rechts-
aufsichtsbehörde zuvor angezeigt worden 
war.

(4) Für die Feststellung der Verbandssat-
zung nach § 11 Abs. 1 des Zweckverbands-
gesetzes ist es unerheblich, ob die Vertre-
tungskörperschaften der Verbandsmitglie-
der oder von ihnen entsandte Vertreter die 
Verbandssatzung beschlossen haben, wenn 
die Verbandsmitglieder durch Entsendung 
der Vertreter und deren Teilnahme an den 
Sitzungen und Beschlussfassungen der 
Verbandsversammlung an der Verbands-
tätigkeit mitgewirkt haben. Beschlüsse der 
Vertreter vor der Entstehung des Zweck-
verbandes sind wirksam, soweit sie von der 
Feststellung umfasst waren oder im Fall des 
Absatzes 3 Satz 2 die zuständige Rechtsauf-

sichtsbehörde keine rechtlichen Bedenken 
geltend gemacht hat.

(5) Fehlende oder nicht feststellbare Genehmi-
gungen nach § 11 Abs. 1 des Zweckverbands-
gesetzes im Sinne des Absatzes 3 stehen einer 
Verbandsbildung nicht entgegen, wenn die 
Rechtsaufsichtsbehörde von dem Zweckver-
band Kenntnis erlangt und nicht innerhalb 
von sechs Monaten der Verbandssatzung wi-
dersprochen hat. Ändert sich der Inhalt der 
Verbandssatzung aufgrund des § 170b Abs. 2 
bis 9, bleibt die Wirksamkeit der Genehmi-
gung dieser Verbandssatzung unberührt.

(6) Ist die öffentliche Bekanntmachung des 
Beschlusses nach §  11 Abs.  1 des Zweck-
verbandsgesetzes unterblieben, so gilt als 
Zeitpunkt des Entstehens des Verbandes 
der auf die öffentliche Bekanntmachung 
der Verbandssatzung folgende Tag, sofern 
diese keinen späteren Zeitpunkt bestimmt.

(7) Ist die öffentliche Bekanntmachung der 
Verbandssatzung vollständig oder teilweise 
unterblieben, so gilt als Zeitpunkt des Ent-
stehens des Verbandes der auf die öffent-
liche Bekanntmachung des Beschlusses 
nach § 11 Abs. 1 des Zweckverbandsgeset-
zes folgende Tag, sofern in der Verbandssat-
zung oder in dem Beschluss kein späterer 
Zeitpunkt bestimmt ist.

(8) Ist die öffentliche Bekanntmachung des 
Beschlusses nach § 11 Abs. 1 des Zweckver-
bandsgesetzes und der Verbandssatzung 
vollständig unterblieben, so gilt als Zeit-
punkt des Entstehens des Verbandes unbe-
schadet des Absatzes 9 der auf die öffentli-
che Bekanntmachung der ersten Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung oder der 
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ersten sonstigen Satzung des Verbandes fol-
gende Tag. Diese Satzungen sind auch dann 
wirksam, wenn die Beschlussfassung und 
die öffentliche Bekanntmachung vor der 
Entstehung des Verbandes erfolgt sind.

(9) Der Verband hat die vollständig oder teil-
weise unterbliebene öffentliche Bekannt-
machung der Verbandssatzung und aller bis 
zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erfolgten 
Änderungen auf eigene Kosten unverzüglich 
nachzuholen. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
kann hierfür eine Frist bestimmen. Ist die öf-
fentliche Bekanntmachung des Beschlusses 
und der Verbandssatzung vollständig unter-
blieben, entsteht der Zweckverband zu dem 
in Absatz 8 bestimmten Zeitpunkt erst mit 
der Nachholung der Bekanntmachung. Die 
Bekanntmachung erfolgt in dem allgemei-
nen amtlichen Bekanntmachungsblatt der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde.

(10) Die Absätze 2 bis 9 gelten für die Auf-
nahme und das Ausscheiden einzelner 
Verbandsmitglieder sowie für sonstige Än
derungen der Verbandssatzung entspre-
chend.

(11) Die öffentliche Bekanntmachung des 
Beschlusses nach § 11 Abs. 1 des Zweckver-
bandsgesetzes und der Verbandssatzung 
ist nicht deshalb fehlerhaft, weil sie nicht im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der zu-
ständigen Rechtsaufsichtsbehörde erfolgt 
ist. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die öf-
fentliche Bekanntmachung nicht durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde, sondern durch 
den Zweckverband veranlasst wurde.

(12) Ein Verwaltungsakt, der von einem 
ursprünglich nicht wirksam entstandenen 

Verband zu einem Zeitpunkt erlassen wor-
den ist, in dem dieser Verband nach Maß-
gabe der Absätze  1 bis 11 als entstanden 
gilt, gilt als bekannt gegeben mit dem In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes, im Falle des 
Absatzes 9 Satz 3 mit der Nachholung der 
Bekanntmachung, soweit die Vorausset-
zungen für die Bekanntgabe im Übrigen 
vorliegen. Rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidungen bleiben unberührt.

(13) Verbandsmitglieder, die bis zum 30. Juni 
1997 beschlossen haben, aus einem Zweck-
verband auszutreten, können innerhalb 
eines Monats nach Bekanntmachung ihren 
Austritt aus dem Zweckverband erklären, 
wenn deren Vertretungskörperschaften kei-
nen Beschluss zur Verbandsbildung gefasst 
haben oder sich der Umlagemaßstab für das 
betreffende Verbandsmitglied aufgrund der 
Änderung der Verbandssatzung nach § 170b 
Abs. 7 Satz 2 zu Ungunsten des Verbandsmit-
gliedes geändert hat. Der Austritt bedarf der 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen, die 
Auseinandersetzung der Beteiligten gere
gelt ist und dringende Gründe des öffent
lichen Wohls nicht entgegenstehen. Ein 
Austritt nach dem Teil 4 der Kommunalver-
fassung bleibt unberührt.

§ 170b 
Unbeachtlichkeit von Rechtsfehlern 
beim Beitritt in einen Zweckverband 
und Fiktionen bei Unvollständigkeit  

der Verbandssatzung

(1) Fehlende oder nicht feststellbare Be-
schlüsse der Vertretungskörperschaften 
zum Verbandsbeitritt, fehlende oder nicht 
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feststellbare Anträge von beitretenden 
kommunalen Körperschaften sowie feh-
lende oder nicht feststellbare Satzungsän-
derungsbeschlüsse der Verbandsversamm-
lung zum Beitritt sind unbeachtlich, wenn 
die Beteiligten den Beitritt tatsächlich voll-
zogen haben. Der Beitritt gilt als vollzogen, 
wenn die kommunale Körperschaft ent-
sprechend §  170a Abs.  2 als Verbandsmit-
glied aufgetreten ist.

(2) Weist die Verbandssatzung eines Zweck-
verbandes einzelne Bestimmungen, die 
nach § 24 Abs. 1 des Zweckverbandsgeset-
zes zum notwendigen Satzungsinhalt ge-
hören, nicht auf, steht dies nach der Maß-
gabe der Absätze 3 bis 9 einer Verbandsbil-
dung nicht entgegen.

(3) Fehlt in der Verbandssatzung ein Mit-
gliederverzeichnis oder ist das Mitglieder-
verzeichnis nicht vollständig, gelten als Ver-
bandsmitglieder die kommunalen Körper-
schaften, die in der Verbandssatzung oder 
einer späteren Satzung des Zweckverbandes 
aufgeführt werden. Neben den Verbandsmit-
gliedern nach Satz 1 gelten die kommunalen 
Körperschaften als Verbandsmitglieder, die 
gemäß § 170a Abs. 2 als Verbandsmitglieder 
aufgetreten sind.

(4) Fehlen in der Verbandssatzung wirksame 
Regelungen zu den Aufgaben des Zweck-
verbandes, gelten die von dem Zweckver-
band wahrgenommenen Aufgaben als ver-
einbart und übertragen.

(5) Fehlt in der Verbandssatzung eine wirk-
same Regelung zum Namen des Zweckver-
bandes, gilt der von dem Zweckverband im 
Rechtsverkehr verwendete Name als ver-

einbart. Fehlt in der Verbandssatzung eine 
wirksame Regelung zum Sitz des Zweck-
verbandes, gilt der Ort als vereinbarter 
Verbandssitz, an dem der Zweckverband 
seine Verwaltung oder die Geschäftsstelle 
unterhält. Ist der Sitz nach Satz 2 nicht be-
stimmbar, gilt der Ort als vereinbarter Ver-
bandssitz, der in der Anschrift des Zweck-
verbandes angegeben wird.

(6) Fehlt in der Verbandssatzung eine 
wirksame Regelung zur Verwaltung und 
Vertretung, so gelten, vorbehaltlich der 
Regelung des Zweckverbandsgesetzes, 
die Vorschriften der Gemeindeordnung 
entsprechend als vereinbart. Fehlt in der 
Verbandssatzung eine wirksame Regelung 
zur Stimmenzahl der Verbandsmitglieder 
in der Verbandsversammlung, gilt das bei 
Abstimmungen in der Verbandsversamm-
lung zugrunde gelegte Stimmenverhältnis 
als vereinbart.

(7) Fehlt in der Verbandssatzung ein wirksa-
mer Umlagemaßstab, gilt der Umlagemaß-
stab als vereinbart, nach dem die Verbands-
mitglieder seit Aufnahme der Verbands-
tätigkeit einvernehmlich zur Deckung des 
Finanzbedarfs beigetragen haben. Ist ein 
einheitlicher Umlagemaßstab nach Satz 1 
nicht bestimmbar, gilt folgender Umlage-
maßstab in der Verbandssatzung als verein-
bart: Soweit die Einnahmen des Zweckver-
bandes zur Deckung des Finanzbedarfes 
nicht ausreichen, wird von den Verbands-
mitgliedern eine Umlage erhoben. Die Be-
messung der Verbandsumlage bestimmt 
sich nach der dem einzelnen Verbands-
mitglied zuzurechnenden Einwohnerzahl. 
Maßgeblich sind die vom Statistischen Amt 
zum 30. Juni fortgeschriebenen Einwoh-
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nerzahlen vom 1. Januar des folgenden 
Jahres an.

(8) Fehlt in der Verbandssatzung eine wirksa-
me Regelung zur Form der öffentlichen Be
kanntmachungen, gilt die von dem Zweck-
verband verwendete Bekanntmachungs-
form als vereinbart, sofern sie geeignet war 
und ist, den Bekanntmachungsgegenstand 
allen betroffenen Einwohnern zur Kenntnis 
zu bringen. Ist eine einheitliche wirksame 
Bekanntmachungsform danach nicht fest-
stellbar, gilt die öffentliche Bekanntma-
chung im Veröffentlichungsblatt der Auf-
sichtsbehörde als vereinbart. Öffentliche Be-
kanntmachungen des Zweckverbandes vor 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes sind nicht 
deshalb fehlerhaft, weil sie in einer anderen 
als der vereinbarten oder als vereinbart gel-
tenden Bekanntmachungsform erfolgt sind, 
sofern diese Bekanntmachungen geeignet 
waren, den Bekanntmachungsgegenstand 
allen betroffenen Einwohnern zur Kenntnis 
zu bringen.

(9) Fehlt in der Verbandssatzung eine wirk-
same Regelung zur Abwicklung im Fall der 
Auflösung des Zweckverbandes oder der 
Änderung seiner Aufgaben, insbesondere 
hinsichtlich der Übernahme der hauptamt-
lichen Beamten und Angestellten, gilt die 
Regelung als vereinbart, die die Verbands-
mitglieder bei der Auflösung des Zweck-
verbandes oder bei einer Änderung seiner 
Aufgaben einvernehmlich getroffen haben. 
Ist eine Regelung danach nicht bestimmbar, 
gilt folgende Regelung in der Verbandssat-
zung als vereinbart: Die Bediensteten des 
Zweckverbandes sind im Falle seiner Auflö-
sung oder einer Änderung seiner Aufgabe, 
soweit die Beschäftigungsverhältnisse nicht 

aufgelöst werden, von den Verbandsmit-
gliedern anteilig zu übernehmen. Die Re-
gelung, von welchen Verbandsmitgliedern 
die einzelnen Bediensteten zu überneh-
men sind, erfolgt gleichzeitig mit dem 
Beschluss über die Auflösung oder Aufga-
benänderung des Zweckverbandes. Bei der 
Regelung ist das Verhältnis der Einwohner-
zahlen zugrunde zu legen, soweit nicht die 
Verbandsmitglieder einvernehmlich etwas 
anderes bestimmen. Maßgeblich sind inso-
weit die vom Statistischen Amt zum 30. Juni 
fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vom 
1. Januar des folgenden Jahres an.

 
Teil 5 

Schlussvorschriften

§ 171 
Einwohnerzahlen

(1) Soweit dieses Gesetz auf Einwohnerzah-
len abstellt, gelten die vom Statistischen 
Amt zum 30.  Juni fortgeschriebenen Ein-
wohnerzahlen vom 1.  Januar des folgen-
den Jahres an.

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann auf 
Antrag der betroffenen Körperschaft ent-
scheiden, dass die Änderung  einer Einwoh-
nerzahl unbeachtlich bleibt.

§ 172 
Ordnungsverstöße,  

Haftung

(1) Wer als Gemeindevertreter seine Pflich-
ten zur Teilnahme an Sitzungen und zur 
Mitarbeit (§ 23 Abs. 3 Satz 3), zur Verschwie-
genheit (§  23 Abs.  6), zur Anzeige eines 
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Ausschließungsgrundes (§  24 Abs.  3), zur 
Mitteilung des Berufs und anderer vergü-
teter oder ehrenamtlicher Tätigkeiten (§ 25 
Abs. 3), zur Befolgung von Richtlinien und 
Weisungen der Gemeindevertretung (§ 71 
Abs. 1 Satz 5 und Absatz 2), zur Unterrich-
tung über Angelegenheiten von besonde-
rer Bedeutung (§  71 Abs.  4) oder zur Ab-
führung von Aufwandsentschädigungen 
und Sitzungsgeld (§ 71 Abs. 5) verletzt oder 
dem Verbot, Ansprüche Dritter gegen die 
Gemeinde geltend zu machen (§  26) zu-
widerhandelt, kann mit einem Ordnungs-
geld belegt werden. Entsprechendes gilt 
für Ortsteilvertreter, Mitglieder eines Aus-
schusses, eines Kreistages, eines Amtsaus-
schusses oder einer Verbandsversammlung 
sowie für Vertreter von Gemeinden, Äm-
tern, Landkreisen oder Zweckverbänden in 
Unternehmen und Einrichtungen. Über die 
Verhängung des Ordnungsgeldes entschei-
det die Gemeindevertretung, der Kreistag, 
der Amtsausschuss oder die Verbandsver-
sammlung. Die Ordnungsgelder werden 
im Verwaltungszwangsverfahren beigetrie-
ben.

(2) Gleiches gilt für einen Bürger, der sich 
entgegen § 19 Abs. 2 oder § 102 Abs. 1 wei-
gert, ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche 
Tätigkeit zu übernehmen oder auszuüben. 
Die Entscheidung über die Verhängung 
eines Ordnungsgeldes trifft der Bürgermei-
ster, Amtsvorsteher oder Landrat.

(3) Entsteht einer Gemeinde, einem Land-
kreis, einem Amt oder einem Zweckver-
band aus einer in Absatz  1 genannten 
Pflichtverletzung ein Schaden, so haftet der 
Verursacher, wenn er vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt hat.

§ 173 
Sprachformen

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen, 
die für Frauen und Männer gelten, in der 
männlichen Sprachform verwendet wer-
den, gelten diese Bezeichnungen für Frau-
en in der weiblichen Sprachform.

§ 173a 
Elektronische Kommunikation

(1) Für Erklärungen, durch die Gemeinden, 
Landkreise, Ämter oder Zweckverbände 
verpflichtet werden, kann die Haupt- oder 
Verbandssatzung vorsehen, dass neben der 
Schriftform auch die elektronische Form 
zulässig ist. In elektronischer Form müssen 
diese Erklärungen mit einer dauerhaft über-
prüfbaren qualifizierten Signatur versehen 
sein. Die handschriftliche Unterzeichnung 
sowie die Beifügung des Dienstsiegels ent-
fällt.

(2) Für Einwohneranträge, Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheide der Gemeinden 
und Landkreise findet § 3a des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes keine Anwen-
dung.

§ 174* 
Durchführungsbestimmungen

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung nähere Bestim-
mungen zu treffen über

*	� für Kommunen mit kameralem Haushaltsrecht gilt 

§ 176 Abs. 1 KV M-V i.V.m. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 4 

KomDoppikEG M-V, vgl. S. 106
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1.	� den Schriftkopf im Schriftverkehr,

2.	� die Form der öffentlichen Bekanntma-
chung von Satzungen,

3.	� die Änderung von Namen der Gemein-
den und Landkreise,

4.	� das Verfahren und die Durchführung 
von Gebietsänderungen,

5.	� das Verfahren zur Durchführung von 
Einwohneranträgen, Bürgerentschei-
den und Bürgerbegehren,

6.	� die Zuwendung von Haushaltsmitteln 
an Fraktionen,

7.	� das Verfahren bei der Änderung und 
Auflösung von Ämtern,

8.	� die Gewährung von Entschädigungen 
an Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätige 
Bürger, Gemeindevertreter, ehrenamtli-
che Gleichstellungsbeauftragte, Ortsteil-
vertreter, Kreistagsmitglieder, Mitglieder 
der Amtsausschüsse, der Verbandsver-
sammlungen und der Verbandsvorstän-
de sowie Ausschussmitglieder nach § 36 
Abs.  5 und §  114 Abs.  5, insbesondere 
über

a)	� die pauschalierte Erstattung von 
Auslagen, entgangenem Arbeitsver-
dienst und Reisekosten,

b)	� die Höchstbeträge für pauscha
lierte Entschädigungen, insbeson-
dere für Aufwandsentschädigun-
gen, und

c)	� die Wirkung der Änderung der Ein-
wohnerzahl auf die Höhe der Ent-
schädigung; dabei sind die Einwoh-
nerzahlen der Gemeinden und Land-
kreise zu berücksichtigen,

9.	� Inhalt und Gestaltung des Haushalts-
plans und seiner Anlagen sowie die 
Haushaltsführung,

10.	� nicht besetzt,

11.	� die Einstellung und die Entnahme aus 
den Rücklagen,

12.	� die Erfassung, den Nachweis, die Be-
wertung und die Abschreibung der 
Vermögensgegenstände, der Sonder
posten, der Rückstellungen, der Ver-
bindlichkeiten und Rechnungsabgren
zungsposten,

13.	� die Geldanlagen und ihre Sicherung,

14.	� die Ausschreibung von Lieferungen und 
Leistungen sowie die Vergabe von Auf-
trägen,

15.	� die Stundung, die Niederschlagung und 
den Erlass von Ansprüchen sowie die 
Behandlung von Kleinbeträgen,

16.	� die Aufgaben und die Organisation der 
Kasse und der Sonderkassen, deren Be-
aufsichtigung und Prüfung sowie die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und 
das Rechnungswesen,

17.	� Inhalt und Gestaltung des Jahresab-
schlusses, des Gesamtabschlusses, der 
Anlagen zum Jahresabschluss, der Kos
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ten- und Leistungsrechnung sowie die 
Abdeckung von Fehlbeträgen und die 
Verwendung von Überschüssen,

18.	� die Besetzung von Stellen mit Beamten, 
Angestellten und Arbeitern,

19.	� Eigenbetriebe, insbesondere über

a)	� die Leitung und Vertretung,

b)	� Zuständigkeiten der gemeindlichen 
Organe und Abgrenzung der Befug-
nisse der Leitung von denen der ge-
meindlichen Organe,

c)	� Inhalt und Erlass der Betriebssat-
zungen,

d)	� Inhalt und Gestaltung des Wirt-
schaftsplans sowie die Wirtschafts-
führung und ihre Überwachung,

e)	� die Erhaltung des Vermögens, 
insbesondere die Erfassung, den 
Nachweis, die Bewertung und Ab-
schreibung der Vermögensgegen-
stände,

f )	� das Rechnungswesen und die Buch-
führung,

g)	� die Berichterstattung und die Re-
chenschaftspflicht der Leitung,

h)	� Inhalt und Gestaltung des Jahres-
abschlusses,

20.	� die Direktwahl der Bürgermeister und 
Landräte.

(2) Das Innenministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung nähere Bestim-
mungen zu treffen über

1.	� die Haushaltssatzung und die Nach-
tragshaushaltssatzung,

2.	� den Konten- und Produktrahmen,

3.	� die Übersicht über die aus Verpflich-
tungsermächtigungen voraussichtlich 
fällig werdenden Auszahlungen,

4.	� die Übersicht über den voraussichtli-
chen Stand der Verbindlichkeiten,

5.	� die Form und Gliederung des Ergebnis-
haushaltes, Finanzhaushaltes und der 
Teilhaushalte,

6.	� die Investitionsübersicht,

7.	� die Übersicht über die Teilhaushalte und 
zugeordneten Produkte,

8.	� die Übersicht über die produktbezoge-
nen Finanzdaten,

9.	� den Stellenplan,

10.	� die Einhaltung der Obergrenzen,

11.	� die Form und Gliederung der Ergeb-
nisrechnung, der Finanzrechnung, der 
Teilrechnungen, der Bilanz und des An-
hangs,

12.	� die Form und Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung, Gesamtfinanzrech-
nung, der Gesamtbilanz und des Ge-
samtanhangs,
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13.	� die Anlagenübersicht, Forderungsüber-
sicht und Verbindlichkeitenübersicht,

14.	� die Übersicht über die über das Ende 
des Haushaltsjahres hinaus geltenden 
Haushaltsermächtigungen,

15.	� den Nachweis und die Beurteilung der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde,

16.	� die Gliederung und Form des Erfolgs-
planes, der Bereichserfolgspläne, des 
Finanzplanes, der Bereichsfinanzpläne 
und der Stellenübersicht der Eigenbe-
triebe und

17.	� die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Finanzrech-
nung, der Bereichsrechnungen und des 
Anlagennachweises im Jahresabschluss 
der Eigenbetriebe.

§ 175 
Zuordnung gemeindefreier Flächen

(1) Das Gesetz über die Bildung von gemein-
defreien Grundstücken (Forstgutsbezirken) 
im Lande Mecklenburg vom 21. März 1947 
(Regierungsblatt für Mecklenburg Nr.  6 
S. 1), § 11 Abs. 5 und § 12 des Gesetzes über 
die Regelung verschiedener Punkte des 
Gemeindeverfassungsrechts vom 27.  De-
zember 1927 (Preußische Gesetzsammlung 
Nr.  43 S.  211) sowie die Verordnung über 
gemeindefreie Grundstücke und Gutsbezir-
ke vom 15. November 1938 (RGBl. I S. 1631) 
werden aufgehoben.

(2) Die durch Absatz 1 betroffenen Flächen 
unterfallen der gemeindlichen Gebiets

hoheit entsprechend der Zuordnung nach 
dem Liegenschaftskataster zum Zeitpunkt 
des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes.

(3) Entsteht durch diese Zuordnung ein 
vollständig abgetrennter Hoheitsbereich 
einer Gemeinde, so wird die Fläche derje-
nigen Gemeinde zugeordnet, von deren 
Gebiet sie umschlossen ist.

(4) Grenzänderungen, die auf Grundlage 
der Kommunalverfassung vom 17. Mai 1990 
(GBl. DDR I S. 255) nach In-Kraft-Treten des 
Einigungsvertrages erfolgt sind, bleiben un-
berührt.

§ 176 
Übergangsvorschriften

(1) Hinsichtlich der Anwendung von §  22 
Abs.  3 Nr.  8 und Abs.  4 Nr.  2, §  31 Abs.  2, 
§§  43 bis 61, 63, 64, 66, 67, 75, 91 Abs.  1 
Satz 2, § 104 Abs. 3 Nr. 7 und Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2, § 109 Abs. 2 Satz 2, § 120 Abs. 2, § 127 
Abs. 2, §§ 146, 147, 156 Abs. 7 Nr. 4, § 162 
Abs. 1 Satz 1 und § 174 ist das Kommunal-
Doppik-Einführungsgesetz vom 14.  De-
zember 2007 (GVOBl. M‑V S. 410) zu beach-
ten.

(2) Soweit aufgrund der §§  68 bis 77 An-
passungen in den Gesellschaftsverträgen 
von Unternehmen und Einrichtungen des 
privaten Rechts, Satzungen der Eigenbe-
triebe oder sonstigen Satzungen der kom-
munalen Körperschaften erforderlich sind, 
müssen diese Anpassungen bis zum 1. Juli 
2009 vorgenommen werden.

§ 177 
(In-Kraft-Treten)
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§ 16 
Weitergeltung von Vorschriften

(1) Die bis zum 31. Dezember 2007 gelten-
den Bestimmungen in § 22 Abs. 3 Nr. 8 und 
Abs. 4 Nr. 2, §  31 Abs. 2, §§ 43 bis 61, 63, 
64, 66, 67, 75 und 174 der Kommunalverfas-
sung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 Nr. 8 des Ge-
setzes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V 
S. 410) und die aufgrund der Kommunal-
verfassung erlassenen Rechtsverordnun-
gen und Verwaltungsvorschriften über die 
Haushaltsführung und Rechnungslegung 
der Gemeinde sind für die Haushaltsjahre 
bis zur Umstellung auf das System der dop-
pelten Buchführung für Gemeinden nach 
§ 1 weiterhin anzuwenden, soweit sich aus 
§ 14 nichts Abweichendes ergibt.

(2) Das Kommunalprüfungsgesetz vom 
6. April 1993 (GVOBl. M-V S. 250, 874), geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. De

zember2007 (GVOBl. M-V S. 410) ist für die 
Haushaltsjahre bis zur Umstellung auf das 
System der doppelten Buchführung für Ge-
meinden nach § 1 entsprechend anzuwen-
den mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Jahresabschlusses der Gemeinde die Jahres-
rechnung tritt und § 3a des Kommunalprü-
fungsgesetzes keine Anwendung findet.

§ 17 
Landkreise, Ämter, Zweckverbände

(1) Die §§ 1 bis 16 gelten für die Landkreise, 
Ämter und Zweckverbände entsprechend.

(4) Die Weitergeltung von Vorschriften nach 
§ 16 Abs. 1 betrifft für Landkreise außerdem 
§ 91 Abs. 1 Satz 2, § 104 Abs. 3 Nr. 7 und 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, § 109 Abs. 2 Satz 2, § 120 
Abs. 2 der Kommunalverfassung, für Ämter 
außerdem § 127 Abs. 2 Satz 1, §§ 146, 147, 
156 Abs. 7 Nr. 4 der Kommunalverfassung 
und für Zweckverbände außerdem § 162 
Abs. 1 Satz 1 der Kommunalverfassung.

Gesetz zur Einführung der Doppik 
im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 

(Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz – 
KomDoppikEG M-V)
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§ 22 
Gemeindevertretung

(3) Die Entscheidungen in folgenden An-
gelegenheiten können nicht übertragen 
werden:

8.	� die Haushaltssatzung, den Haushalts-
plan, den Stellenplan, ein Haushaltssi-
cherungskonzept, die Entgegennahme 
der Jahresrechnung und die Entlastung 
des Bürgermeisters für die Haushalts-
durchführung,

(4) Die Hauptsatzung kann bestimmen, 
dass der Hauptausschuss oder der Bürger-
meister Entscheidungen bis zu bestimmten 
Wertgrenzen in folgenden Angelegenhei-
ten trifft:

2.	� die Zustimmung zu über- und außer-
planmäßigen Ausgaben,

§ 31 
Beschlussfassung

(2) Eine Abstimmung erfolgt nur über sol
che Anträge, die zu diesem Zeitpunkt 
schriftlich vorliegen oder mündlich zur 
Sitzungsniederschrift erklärt werden. An-
träge, durch die der Gemeinde Mehraus-
gaben oder Mindereinnahmen entstehen, 
müssen bestimmen, wie die zu ihrer Dec-
kung erforderlichen Mittel aufzubringen 
sind; die Haushaltsstelle ist zu benennen. 

Auf Antrag eines Viertels aller Gemeinde-
vertreter oder einer Fraktion wird nament-
lich abgestimmt. Geheime Abstimmungen 
sind unzulässig.

 
Abschnitt 4 

Haushaltswirtschaft

§ 42a 
Weiterentwicklung der  

kommunalen Selbstverwaltung, 
Erprobung neuer Steuerungsmodelle

(1) Zur Erprobung neuer Steuerungsmodel-
le und zur Weiterentwicklung der kommu-
nalen Selbstverwaltung kann das Innen-
ministerium gegenüber einer Gemeinde 
auf deren Antrag zeitlich begrenzte Aus-
nahmen von haushalts- und organisations-
rechtlichen Vorschriften dieses Gesetzes 
und der nach § 174 erlassenen Regelungen 
nach Maßgabe des Absatzes 2 zulassen. Die 
Ausnahme kann unter Bedingungen und 
Auflagen erfolgen.

(2) Ausnahmen können insbesondere zu-
gelassen werden von den Regelungen über 
die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, 
den Stellenplan, die Jahresrechnung, den 
Regelungen zum Gesamtdeckungsprinzip, 
zur Deckungsfähigkeit und zur Buchfüh-
rung sowie anderen Regelungen, die hier-
mit im Zusammenhang stehen. Von Rege-
lungen, die der Gemeindevertretung, dem 
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Hauptausschuss, dem Bürgermeister sowie 
den Beigeordneten nicht übertragbare Zu-
ständigkeiten zuweisen, können keine Aus-
nahmen zugelassen werden.

§ 43 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirt-
schaft so zu planen und zu führen, dass die 
stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. 
Die Haushaltswirtschaft erfolgt nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit. Den Erfordernissen des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie 
den Empfehlungen des Finanzplanungsra-
tes gemäß § 51 Abs. 2 und § 51a des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 
1969 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 3955) geändert worden ist, 
ist Rechnung zu tragen.

(2) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr 
auszugleichen.

(3) Kann der Haushaltsausgleich nicht er-
reicht werden, hat die Gemeindevertre-
tung ein Haushaltssicherungskonzept zu 
beschließen. Darin ist der Zeitraum anzu-
geben, innerhalb dessen der Haushalts-
ausgleich wieder erreicht wird. Es sind die 
Maßnahmen darzustellen, durch die der 
Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen 
eines neuen Fehlbedarfs vermieden wird. 
Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der 
Rechtsaufsichtsbehörde zu beraten.

(4) Die Gemeinde hat zur Sicherung der 
Haushaltswirtschaft und für Zwecke des 
Vermögenshaushalts Rücklagen in ange-

messener Höhe zu bilden. Rücklagen für 
andere Zwecke sind zulässig.

§ 44 
Grundsätze der Einnahme- 

beschaffung

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Einnahmen

1.	� soweit vertretbar und geboten, aus Ent-
gelten für die von ihr erbrachten Leis
tungen,

2.	� im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnah-
men nicht ausreichen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufneh-
men, wenn eine andere Finanzierung nicht 
möglich ist oder wirtschaftlich unzweck-
mäßig wäre.

§ 45 
Finanzplanung

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirt-
schaft eine fünfjährige Finanzplanung zu-
grunde zu legen. Das erste Planungsjahr 
der Finanzplanung ist das laufende Haus-
haltsjahr.

(2) Im Finanzplan sind Umfang und Zusam-
mensetzung der voraussichtlichen Ausga-
ben und die Deckungsmöglichkeiten darzu-
stellen. Als Unterlage für die Finanzplanung 
ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. 
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Der Finanzplan soll für jedes Planungsjahr 
ausgeglichen sein.

(3) Der Finanzplan ist der Gemeindever-
tretung spätestens mit dem Entwurf der 
Haushaltssatzung vorzulegen. Der Finanz-
plan und das Investitionsprogramm sind 
jährlich der Entwicklung anzupassen und 
fortzuführen.

§ 46 
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haus-
haltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich

1.	� eingehenden Einnahmen,

2.	� zu leistenden Ausgaben,

3.	� notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen.

Die Vorschriften über die Einnahmen, Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen 
der Sondervermögen der Gemeinde blei-
ben unberührt.

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Verwal-
tungshaushalt und einen Vermögenshaus-
halt zu gliedern. Der Stellenplan für die 
Beamten, Angestellten und Arbeiter der 
Gemeinde ist Teil des Haushaltsplans.

(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist 
nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten für die Haushaltsführung verbindlich. 
Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter 

werden durch ihn weder begründet noch 
aufgehoben.

(4) Im Rahmen des Gesamthaushalts kann 
die Gemeindevertretung Mittel im Haus-
halt ausweisen, über deren Verwendung 
für kleinere ortsteilbezogene Maßnahmen 
die Ortsteilvertretung entscheidet.

§ 47 
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr 
eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haus-
haltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, 
getrennt nach Jahren, erlassen werden.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Fest-
setzung

1.	� des Haushaltsplans unter Angabe des 
Gesamtbetrags

a)	� der Einnahmen und der Ausgaben 
des Haushaltsjahres,

b)	� der vorgesehenen Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung),

c)	� der Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen (Verpflichtungs
ermächtigungen), die künftige Haus-
halte mit Ausgaben für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten,

2.	� des Höchstbetrags der Kassenkredite,

3.	� der Steuersätze (Hebesätze).
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Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die 
sich auf die Einnahmen und Ausgaben und 
den Stellenplan des Haushaltsjahres bezie-
hen.

(3) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, so-
weit für einzelne Bereiche durch Rechts-
vorschrift nichts anderes bestimmt ist. 
Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des 
Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das 
Haushaltsjahr.

§ 48 
Erlass der Haushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung mit den vorge-
schriebenen Anlagen wird von der Gemein-
devertretung in öffentlicher Sitzung bera-
ten und beschlossen. Sie soll vorher in den 
Ausschüssen eingehend beraten werden.

(2) Die von der Gemeindevertretung be-
schlossene Haushaltssatzung mit den An-
lagen ist der Rechtsaufsichtsbehörde vor-
zulegen. Die Vorlage soll vor Beginn des 
Haushaltsjahres erfolgen.

(3) Die Haushaltssatzung ist öffentlich be-
kannt zu machen. Enthält sie genehmi-
gungspflichtige Teile, kann sie erst nach 
der Erteilung der Genehmigung bekannt 
gemacht werden. Mit der öffentlichen Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, 
dass jeder Einsicht in die Haushaltssatzung 
und ihre Anlagen nehmen kann.

§ 49 
Genehmigungsvorbehalte

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Maß-
nahmen nach § 54 Abs. 1 mit Ausnahme von 

Umschuldungen und der Gesamtbetrag 
der Verpflichtungsermächtigungen bedür-
fen jeweils der Genehmigung der Rechts-
aufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung). 
Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich 
einer Kreditverpflichtung gleichkommen, 
bedürfen der Einzelgenehmigung.

(2) Bei nicht ausgeglichenem Verwaltungs-
haushalt gilt Gleiches für den Stellenplan, 
soweit die Gemeinde in der mittelfristigen 
Finanzplanung keinen freien Finanzspiel-
raum ausweist.

(3) Kassenkredite bedürfen einer Genehmi-
gung, soweit der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Höchstbetrag 10 vom Hundert 
der im Verwaltungshaushalt veranschlag-
ten Einnahmen übersteigt.

(4) Genehmigungen sollen nach dem 
Grundsatz einer geordneten Haushalts-
wirtschaft erteilt oder versagt werden. 
Sie können unter Bedingungen und Auf-
lagen erteilt werden. Sie sind in der Re-
gel zu versagen, wenn die beabsichtigte 
Belastung mit der dauernden Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang 
steht.

(5) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, 
deren Gesamtbetrag nach Absatz 1 geneh-
migt worden ist, bedarf der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde (Einzelgeneh-
migung),

1.	� sobald die Kreditaufnahmen nach § 19 
des Gesetzes zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft (Sta
bilitätsgesetz) beschränkt worden sind; 
die Einzelgenehmigung kann nach Maß-
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gabe der Kreditbeschränkungen versagt 
werden, oder

2.	� wenn sich die Rechtsaufsichtsbehörde 
dies wegen einer möglichen Gefähr-
dung der dauernden Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde in der Gesamtgenehmi-
gung vorbehalten hat.

(6) Das Innenministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Begründung 
von Zahlungsverpflichtungen nach Ab-
satz 1 von der Genehmigungspflicht freizu-
stellen, wenn sie zur Erfüllung bestimmter 
Aufgaben entstehen oder ihrer Natur nach 
regelmäßig wiederkehren oder wenn be-
stimmte Beträge nicht überschritten wer-
den.

§ 50 
Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum 
Ablauf des Haushaltsjahres durch Nach-
tragssatzung geändert werden. Für die 
Nachtragssatzung gelten die Vorschriften 
für die Haushaltssatzung entsprechend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine 
Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1.	� sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder 
Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehl-
betrag entstehen wird,

2.	� bisher nicht veranschlagte oder zusätzli-
che Ausgaben bei einzelnen Haushalts-
stellen in einem im Verhältnis zu den ge-
samten Ausgaben erheblichen Umfang 
geleistet werden müssen; dies gilt nicht 
für Umschuldungen,

3.	� Ausgaben für bisher nicht veranschlag-
te Investitionen oder Investitionsför-
derungsmaßnahmen geleistet werden 
sollen oder

4.	� Beamte, Angestellte und Arbeiter der 
Gemeinde eingestellt, befördert oder 
in eine höhere Vergütungs- oder Lohn-
gruppe eingestuft werden sollen und 
der Stellenplan die entsprechenden 
Stellen nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 2 bis 4 gilt nicht für

1.	� geringfügige Sachinvestitionen, die un-
abweisbar sind, und

2.	� Abweichungen vom Stellenplan und 
die Leistung höherer Personalausga-
ben, die aufgrund von Besoldungsge-
setzen oder Tarifverträgen notwendig 
sind.

§ 51 
Vorläufige Haushalts- 

führung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des 
Haushaltsjahres noch nicht bekannt ge-
macht, so darf die Gemeinde

1.	� Ausgaben nur leisten, zu deren Leis
tung sie gesetzlich oder bei Beginn des 
Haushaltsjahres vertraglich verpflichtet 
ist oder die für die Weiterführung not-
wendiger Aufgaben unaufschiebbar 
sind; sie darf insbesondere Bauten, Be-
schaffungen und sonstige Leistungen 
des Vermögenshaushalts, für die im 
Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge 
vorgesehen waren, fortsetzen,



112

Fortgeltende Vorschriften für Kommunen mit kameralem Haushaltsrecht

2.	� Abgaben nach den Sätzen des Vorjah-
res erheben,

3.	� Kredite umschulden.

(2) Reichen die Deckungsmittel für die 
Weiterführung der Bauten, Beschaffun-
gen und sonstigen Leistungen des Ver-
mögenshaushalts nach Absatz 1 Nr. 1 
nicht aus, so darf die Gemeinde mit Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde 
Kredite für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen bis zur Höhe von 
einem Viertel der Kreditermächtigung des 
Vorjahres aufnehmen. § 49 Abs. 4 gilt ent-
sprechend.

§ 52 
Überplanmäßige und  

außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie un-
vorhergesehen und unabweisbar sind und 
die Deckung gewährleistet ist. Überplan-
mäßige Ausgaben sind für Investitionen, 
die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, 
auch dann zulässig, wenn ihre Deckung 
im laufenden Jahr nur durch Erlass einer 
Nachtragssatzung möglich wäre, die Dec-
kung aber im folgenden Jahr gewährlei-
stet ist. 

§ 50 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 53 
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Aus-
gaben für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen in künftigen Jahren 

dürfen nur eingegangen werden, wenn der 
Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen 
in der Regel zu Lasten der dem Haushalts-
jahr folgenden drei Jahre veranschlagt wer-
den, in Ausnahmefällen auch bis zum Ab-
schluss einer Maßnahme. Sie sind nur zuläs-
sig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger 
Haushalte nicht gefährdet wird.

(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten 
bis zum Ende des Haushaltsjahres und, 
wenn die Haushaltssatzung für das folgen-
de Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich 
bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntma-
chung dieser Haushaltssatzung.

§ 54 
Kredite

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung 
des § 44 Abs. 3 nur im Vermögenshaushalt 
und nur für Investitionen, Investitionsförde-
rungsmaßnahmen und zur Umschuldung 
aufgenommen werden.

(2) Die Kreditermächtigung nach § 47 Abs. 
2 Nr. 1b gilt bis zum Ende des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres und, wenn die 
Haushaltssatzung für das übernächste Jahr 
nicht rechtzeitig öffentlich bekannt ge-
macht wird, bis zur Bekanntmachung die-
ser Haushaltssatzung.

(3) Die Gemeinde darf zur Sicherung des 
Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
zulassen, wenn die Bestellung von Sicher-
heiten der Verkehrsübung entspricht.
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§ 55 
Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben 
kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu 
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
und genehmigten Höchstbetrag aufneh-
men, soweit der Kasse keine anderen Mittel 
zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung 
gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur 
Bekanntmachung der neuen Haushaltssat-
zung.

§ 56 
Erwerb und Verwaltung  

von Vermögen

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegen-
stände nur erwerben, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleg-
lich und wirtschaftlich zu verwalten und 
ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geld-
anlagen ist auf eine ausreichende Sicher-
heit zu achten; sie sollen einen angemesse-
nen Ertrag erwirtschaften.

(3) Die Gemeinde darf Gemeindevermö-
gen nur dann in Stiftungsvermögen ein-
bringen, wenn ein wichtiges Interesse der 
Gemeinde daran vorliegt und der von der 
Gemeinde damit angestrebte Zweck nicht 
ebenso gut auf andere Weise erfüllt wer-
den kann.

§ 57 
Veräußerung von Vermögen

(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegen-
stände veräußern, die sie zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benö-
tigt. Vermögensgegenstände müssen zu ih-
rem vollen Wert veräußert werden, soweit 
nicht ein besonderes öffentliches Interesse 
Abweichungen zulässt.

(2) Für die Überlassung der Nutzung eines 
Vermögensgegenstands gilt Absatz 1 ent-
sprechend.

(3) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie

1.	� Vermögensgegenstände unentgeltlich 
veräußert, Grundstücke oder Grund-
stücksteile unter dem vollen Wert ver-
äußert oder die Bestellung eines Erb-
baurechts unter dem vollen Wert vor-
nimmt,

2.	� Eigenbetriebe oder Beteiligungen an 
wirtschaftlichen Unternehmen veräu-
ßert oder

3.	� Vermögensgegenstände in Unterneh-
men in privater Rechtsform einbringt.

(4) Die genehmigungsfreie Veräußerung 
von Grundstücken, Grundstücksteilen und 
grundstücksgleichen Rechten zum vollen 
Wert ist nur zulässig, wenn der Bürgermei-
ster und einer seiner Stellvertreter gegen-
über dem Grundbuchamt erklären, dass 
die Veräußerung zum vollen Wert erfolgt. 
Entsteht der Gemeinde aus einer unzutref-
fenden Erklärung ein Schaden, haften der 
Bürgermeister und sein Stellvertreter nach 
den beamtenrechtlichen Vorschriften.

(5) Die Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde nach Absatz 3 gilt als erteilt, wenn 
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die Rechtsaufsichtsbehörde eine mögliche 
Verletzung von Rechtsvorschriften nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der erforderlichen Antragsunterlagen gel-
tend macht.

(6) Das Innenministerium kann durch 
Rechtsverordnung Rechtsgeschäfte von 
der Genehmigungspflicht freistellen, die 
bestimmte Wertgrenzen oder Grundstücks-
größen nicht überschreiten, die ihrer Natur 
nach regelmäßig wiederkehren, die zur Er-
füllung bestimmter Aufgaben abgeschlos-
sen werden oder bei denen öffentlich-
rechtliche Körperschaften als Erwerber 
auftreten.

§ 58 
Sicherheiten und Gewährleistungen  

für Dritte, Darlehenshingaben

(1) Die Gemeinde darf Bürgschaften und 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur 
übernehmen, soweit dies zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. Im Übrigen 
darf eine Gemeinde keine Sicherheiten 
zugunsten Dritter bestellen. Die Rechts-
aufsichtsbehörde kann generell oder im 
Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit ein 
öffentliches Interesse besteht.

(2) Die Gemeinde darf Darlehen nur ge-
währen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist und verwertbare Si-
cherheiten gegeben werden. Darlehen für 
Baumaßnahmen sind dinglich zu sichern. 
Darlehen an eine andere Gemeinde sind 
abweichend von Satz 1 und 2 im Einzelfall 
zulässig, wenn dies der Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben dient und die Liquidität des 
eigenen Haushaltes nicht gefährdet ist.

(3) Rechtsgeschäfte nach Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 bedürfen der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde. Gleiches gilt 
für Rechtsgeschäfte, die wirtschaftlich ver-
gleichbare Auswirkungen haben, insbe-
sondere, wenn sich aus Rechtsgeschäften 
Dritter Ausgabeverpflichtungen für die Ge-
meinde in künftigen Haushaltsjahren erge-
ben. § 57 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 59 
Gemeindekasse

(1) In hauptamtlich verwalteten Gemein-
den erledigt die Gemeindekasse alle Kas-
sengeschäfte der Gemeinde; § 66 bleibt 
unberührt. Die Buchführung kann von den 
Kassengeschäften abgetrennt werden.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kas-
sengeschäfte selbst besorgt, einen Kas-
senverwalter und einen Stellvertreter zu 
bestellen. Die anordnungsbefugten Mitar-
beiter der Gemeinde sowie der Leiter und 
die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes 
dürfen nicht gleichzeitig Aufgaben des 
Kassenverwalters oder seines Stellvertre-
ters wahrnehmen.

(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertre-
ter dürfen untereinander, zum Bürgermei-
ster und zu anordnungsbefugten Mitarbei-
tern der Gemeinde sowie zum Leiter und zu 
den Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes 
nicht Angehörige im Sinne von § 20 Abs. 5 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes sein.

(4) Der Kassenverwalter, dessen Stellvertre-
ter und die ihnen unterstellten Mitarbeiter 
sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen.
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§ 60 
Übertragung von Kassen- 

geschäften

Eine hauptamtlich verwaltete Gemeinde 
kann die Kassengeschäfte ganz oder zum 
Teil von einer Stelle außerhalb der Gemein-
deverwaltung besorgen lassen, wenn die 
ordnungsgemäße Erledigung und die Prü-
fung nach den für die Gemeinde geltenden 
Vorschriften gewährleistet sind. Die Über-
tragung ist der Rechtsaufsichtsbehörde 
vorher anzuzeigen.

§ 61 
Jahresrechnung

(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis 
der Haushaltswirtschaft einschließlich des 
Standes des Vermögens und der Verbind-
lichkeiten zu Beginn und am Ende des 
Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahres-
rechnung ist zu erläutern.

(2) Die Jahresrechnung ist innerhalb von 
drei Monaten nach Abschluss des Haus-
haltsjahres aufzustellen.

(3) Die Gemeindevertretung beschließt über 
die Jahresrechnung spätestens am 31. De-
zember des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres; zugleich entscheidet sie über die 
Entlastung. Verweigert die Gemeindever-
tretung die Entlastung oder spricht sie diese 
mit Einschränkungen aus, sind die Gründe 
anzugeben.

(4) Der Beschluss über die Entlastung ist 
der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen und öffentlich bekannt zu ma-
chen. Mit der Bekanntmachung ist darauf 

hinzuweisen, dass jeder Einsicht in die Jah-
resrechnung und die Erläuterungen neh-
men kann.

§ 62 
Zwangsvollstreckung

(1) Zur Einleitung der Zwangsvollstrec-
kung gegen die Gemeinde wegen einer 
Geldforderung bedarf der Gläubiger einer 
Zulassungsverfügung der Rechtsaufsichts-
behörde, es sei denn, dass es sich um die 
Verfolgung dinglicher Rechte handelt. In 
der Verfügung bezeichnet die Rechtsauf-
sichtsbehörde die Vermögensgegenstände, 
in welche die Zwangsvollstreckung zuge-
lassen wird, und den Zeitraum, in dem sie 
stattfinden soll. Die Zwangsvollstreckung 
wird nach den Vorschriften der Zivilprozes-
sordnung durchgeführt.

(2) Ein Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen der Gemeinde findet nicht statt.

 
Abschnitt 5 

Sondervermögen, treuhänderisch  
verwaltetes Vermögen

§ 63 
Nichtrechtsfähige örtliche  

Stiftungen

(1) Für das Vermögen der nichtrechtsfähigen 
örtlichen Stiftungen gelten die Vorschriften 
des vierten Abschnitts. Das Vermögen ist im 
Haushalt der Gemeinde gesondert nachzu-
weisen.

(2) Die Gemeinde kann den Stiftungszweck 
umwandeln, die Stiftung mit einer anderen 
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zusammenlegen oder aufheben. Sie bedarf 
dazu der Genehmigung der Rechtsauf-
sichtsbehörde.

§ 64 
Sonstiges Sondervermögen

Für wirtschaftliche Unternehmen ohne 
Rechtspersönlichkeit und für öffentliche 
Einrichtungen, für die aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften Sonderrechnungen ge-
führt werden, gelten die §§ 43 bis 45, 49 
und 53 bis 58 entsprechend.

§ 65 
Treuhänderisch verwaltetes  

Vermögen

(1) Für Vermögen, die die Gemeinde treu-
händerisch zu verwalten hat, sind beson-
dere Haushaltspläne aufzustellen und Son-
derrechnungen zu führen.

(2) Der vierte Abschnitt gilt mit der Maßga-
be, dass an die Stelle der Haushaltssatzung 
der Beschluss über den Haushaltsplan tritt 
und von der Bekanntmachung abgesehen 
werden kann. Anstelle eines Haushalts-
plans kann ein Wirtschaftsplan aufgestellt 
werden; die Vorschriften für Eigenbetriebe 
gelten entsprechend.

(3) Die Verwaltung von unbedeutendem 
treuhänderisch verwalteten Vermögen kann 
im Rechnungswesen gesondert nachgewie-
sen werden.

(4) Abweichende gesetzliche Vorschriften 
bleiben unberührt.

§ 66 
Sonderkassen

Für Sondervermögen und treuhänderisch 
verwaltete Vermögen, für die Sonderrech-
nungen geführt werden, sind Sonderkas-
sen einzurichten; sie sollen mit der Ge-
meindekasse verbunden werden. § 59 gilt 
entsprechend.

§ 67 
Freistellung von der Finanzplanung

Das Innenministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Sondervermögen 
und treuhänderisch verwaltete Vermögen 
von den Verpflichtungen des § 45 freizu-
stellen, soweit die Zahlen der Finanzpla-
nung weder für die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung noch für die Finanzstatistik 
benötigt werden.

§ 75 
Wirtschaftsgrundsätze

(1) Die Unternehmen und Einrichtungen 
sind so zu führen, dass der öffentliche 
Zweck erfüllt wird. Unternehmen sollen ei-
nen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde 
abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des 
öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt 
wird. § 29 der Gemeindehaushaltsverord-
nung ist anzuwenden.

(2) Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen 
Unternehmen soll so hoch sein, dass au-
ßer den für die technische und wirtschaft-
liche Fortentwicklung des Unternehmens 
notwendigen Rücklagen mindestens eine 
marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals 
erwirtschaftet wird.
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§ 174 
Durchführungsbestimmungen

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung nähere Bestim-
mungen zu treffen über

1.	� den Schriftkopf im Schriftverkehr,

2.	� die Form der öffentlichen Bekanntma-
chung von Satzungen,

3.	� die Änderung von Namen der Gemein-
den und Landkreise,

4.	� das Verfahren und die Durchführung 
von Gebietsänderungen,

5.	� das Verfahren zur Durchführung von 
Einwohneranträgen, Bürgerentschei-
den und Bürgerbegehren,

6.	� die Zuwendung von Haushaltsmitteln 
an Fraktionen,

7.	� das Verfahren bei der Änderung und 
Auflösung von Ämtern,

8.	� die Gewährung von Entschädigungen an 
Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätige Bür-
ger, Gemeindevertreter, ehrenamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte, Ortsteilver-
treter, Kreistagsmitglieder, Mitglieder der 
Amtsausschüsse, der Verbandsversamm-
lungen und der Verbandsvorstände so-
wie Ausschussmitglieder nach § 36 Abs. 5 
und § 114 Abs. 5, insbesondere über

a)	� die pauschalierte Erstattung von 
Auslagen, entgangenem Arbeitsver-
dienst und Reisekosten,

b)	� die Höchstbeträge für pauscha
lierte Entschädigungen, insbeson-
dere für Aufwandsentschädigun-
gen, und

c)	� die Wirkung der Änderung der Ein-
wohnerzahl auf die Höhe der Ent-
schädigung; dabei sind die Einwoh-
nerzahlen der Gemeinden und Land-
kreise zu berücksichtigen,

9.	� Inhalt und Gestaltung des Haushalts-
plans, des Finanzplans und des Investi-
tionsprogramms sowie die Haushalts-
führung und die Haushaltsüberwa-
chung,

10.	�die Veranschlagung von Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen für einen vom Haushalts
jahr  abweichenden Wirtschaftszeit-
raum,

11.	� die Bildung, vorübergehende Inan-
spruchnahme und Verwendung von 
Rücklagen sowie deren Mindesthöhe,

12.	� die Erfassung, den Nachweis, die Be-
wertung und die Abschreibung der 
Vermögensgegenstände,

13.	� die Geldanlagen und ihre Sicherung,

14.	� die Ausschreibung von Lieferungen und 
Leistungen sowie die Vergabe von Auf-
trägen,

15.	� die Stundung, die Niederschlagung 
und den Erlass von Ansprüchen sowie 
die Behandlung von Kleinbeträgen,
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16.	� die Aufgaben und die Organisation der 
Kasse und der Sonderkassen, deren Be-
aufsichtigung und Prüfung sowie die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und 
die Buchführung,

17.	� Inhalt und Gestaltung der Jahresrech-
nung sowie die Abdeckung von Fehl-
beträgen,

18.	� die Besetzung von Stellen mit Beamten, 
Angestellten und Arbeitern,

19.	� Eigenbetriebe, insbesondere über

a)	� die Leitung und Vertretung,

b)	� Zuständigkeiten der gemeindli-
chen Organe und Abgrenzung der 
Befugnisse der Leitung von denen 
der gemeindlichen Organe,

c)	� Inhalt und Erlass der Betriebssat-
zungen,

d)	� Inhalt und Gestaltung des Wirt-
schaftsplans sowie die Wirtschafts-
führung und ihre Überwachung,

e)	� die Erhaltung des Vermögens, 
insbesondere die Erfassung, den 
Nachweis, die Bewertung und Ab-
schreibung der Vermögensgegen-
stände,

f )	� das Rechnungswesen und die Buch-
führung,

g)	� die Berichterstattung und die Re-
chenschaftspflicht der Leitung,

h)	� Inhalt und Gestaltung des Jahres-
abschlusses,

20.	� die Direktwahl der Bürgermeister und 
Landräte.

(2) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 
Nr. 9 bis 19 schließen die Befugnis ein, zur 
Vergleichbarkeit der Haushalte und Wirt-
schaftspläne Muster für verbindlich zu er-
klären, insbesondere für

1.	� die Haushaltssatzung,

2.	� die Gliederung und Gruppierung des 
Haushaltsplans und des Finanzplans,

3.	� die Form des Haushaltsplans und seiner 
Anlagen, des Finanzplans und des In
vestitionsprogramms,

4.	� die Gliederung, Gruppierung und Form 
der Vermögensnachweise,

5.	� die Zahlungsanordnungen, die Buch-
führung und die Jahresrechnung,

6.	� die Aufstellung der Jahresbilanz,

7.	� die Gliederung und Form der Anlage-
nachweise,

8.	� die Gliederung und Form der Erfolgs-
rechnung und der Erfolgsübersicht.
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Abschnitt 1 
Schriftkopf im Schriftverkehr 

 
§ 1 

Schriftkopf

(1) Der Schriftkopf lautet im eigenen und 
übertragenen Wirkungskreis

1.	� für Gemeinden: 
(Bezeichnung, Name) 
Der Bürgermeister/Der 
Oberbürgermeister

2.	� für Ämter: 
Amt (Name) 
Der Amtsvorsteher

3.	� für Landkreise: 
Landkreis (Name) 
Der Landrat

4.	� für Zweckverbände: 
(Name) 
Der Verbandsvorsteher

5.	� für Verwaltungsgemeinschaften: 
Bezeichnung der Behörde der in An-
spruch genommenen Körperschaft (zum 

Beispiel „Bürgermeister der Stadt ...“) 
als (Angabe einer gesetzlich geregel-
ten Funktionsbezeichnung oder eines 
sonstigen geeigneten Zusatzes, der 
den Aufgabenbereich der Verwaltungs-
gemeinschaft umschreibt; zum Beispiel 
„Kataster- und Vermessungsamt“) 
der (Bezeichnungen, Namen der  
an der Verwaltungsgemeinschaft 
beteiligten Aufgabenträger; 
zum Beispiel „Gemeinden ...“)

(2) Der Schriftkopf der unteren staatlichen 
Verwaltungsbehörde enthält die Behör-
denbezeichnung („Der Landrat“) sowie ei-
nen den Zuständigkeitsbereich kennzeich-
nenden Zusatz („des Landkreises ...“).

(3) Die Schriftköpfe nach den Absätzen  1 
und 2 können mit einem Zusatz versehen 
werden, der eine gesetzlich geregelte Funk-
tionsbezeichnung (zum Beispiel „untere 
Bauaufsichtsbehörde“ oder „untere Rechts-
aufsichtsbehörde“), das jeweils handelnde 
Dezernat oder Amt oder den Eigenbetrieb 
angibt. Bei Zweckverbänden kann im 
Schriftkopf die wahrgenommene Aufgabe 
(zum Beispiel „Wasser-Abwasser-Erdgas“) 
aufgeführt werden.

Durchführungsverordnung  
zur Kommunalverfassung (KV-DVO)

Vom 4. März 2008

GVOBl. M-V S. 85

Aufgrund des § 174 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 der Kommunalverfassung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), der durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. De-
zember 2007 (GVOBl. M-V S. 410) geändert worden ist, verordnet das Innenministerium:
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(4) Die vorstehenden Regelungen stehen 
der Verwendung abweichender Schriftköp-
fe anderer kommunaler Behörden nicht ent-
gegen.

(5) Die Behördenbezeichnungen der Absät-
ze 1 und 2 können auch in weiblicher Form 
verwendet werden.

 
Abschnitt 2 

Öffentliche Bekanntmachung  
von Satzungen 

 
§ 2 

Inhalt der öffentlichen  
Bekanntmachung

(1) Die Satzung ist in ihrem vollen Wortlaut 
öffentlich bekannt zu machen.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen sind 
Bestandteil einer Satzung, wenn sie in der 
Satzung als solcher bezeichnet werden.

§ 3 
Formen der öffentlichen  

Bekanntmachung

(1) Die Bekanntmachung kann erfolgen

1.	� in einem amtlichen Bekanntmachungs-
blatt (§ 5),

2.	� in einer oder mehreren in der Gemein-
de verbreiteten Tageszeitung oder in ei-
ner anderen regelmäßig erscheinenden 
Zeitung (§ 6) oder 

3.	� durch Aushang an den hierfür bestimm-
ten Stellen (§ 7) oder

4.	� im Internet (§ 8).

(2) Die Form der öffentlichen Bekanntma-
chung ist in der Hauptsatzung festzulegen. 
Erfolgen die öffentlichen Bekanntmachun-
gen

1.	� im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
oder in der Zeitung, so sind diese Druck-
werke in der Hauptsatzung namentlich 
zu bezeichnen,

2.	� durch Aushang, so ist in der Hauptsat-
zung anzugeben, an welchen Standor-
ten die Aushangtafeln aufgestellt sind,

3.	� in einem nicht regelmäßig erscheinen-
den amtlichen Bekanntmachungsblatt, 
so ist zudem die Zeitung, in der auf die 
Herausgabe des amtlichen Bekanntma-
chungsblattes hinzuweisen ist, nament-
lich zu bezeichnen,

4.	� im Internet, so ist die Internetadresse 
mit anzugeben. Ferner ist in der Haupt-
satzung unter Angabe der Bezugs-
adresse darauf hinzuweisen, dass sich 
jedermann Satzungen kostenpflichtig 
zusenden lassen kann und Textfassun-
gen am Verwaltungssitz zur Mitnahme 
ausliegen oder bereitgehalten wer-
den.

(3) Kann die in der Hauptsatzung vorge-
schriebene Bekanntmachungsform infolge 
höherer Gewalt oder sonstiger unabwend-
barer Ereignisse nicht eingehalten werden, 
so genügt als öffentliche Bekanntmachung 
jede andere dafür in der Hauptsatzung fest-
zulegende geeignete Form der Bekannt-
machung. In diesen Fällen ist die Bekannt-
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machung in der durch die Hauptsatzung 
vorgeschriebenen Form unverzüglich nach-
zuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden ist.

§ 4 
Ersatzbekanntmachung

(1) Karten, Pläne oder Zeichnungen als Be-
standteile einer Satzung können anstatt ei-
ner öffentlichen Bekanntmachung nach § 3 
Abs. 1 an einer bestimmten der Allgemein-
heit zugänglichen Stelle der Gemeinde- 
oder Amtsverwaltung zur Einsicht während 
der Dienststunden ausgelegt werden.

(2) Auf die Auslegung ist bei der öffentli-
chen Bekanntmachung des Wortlautes der 
Satzung in der nach § 3 Abs. 1 festgelegten 
Form hinzuweisen. Der Hinweis auf die Aus-
legung hat Gegenstand, Ort (Gebäude und 
Raum), Tageszeit, Beginn und Dauer der 
Auslegung zu umfassen.

(3) Die Mindestdauer der Auslegung beträgt 
10 Arbeitstage, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist.

§ 5 
Amtliches Bekanntmachungsblatt

(1) Das amtliche Bekanntmachungsblatt 
muss

1.	� durch seine Bezeichnung auf seinen 
Charakter und den Träger der öffent-
lichen Verwaltung, der es herausgibt, 
hinweisen,

2.	� jahrgangsweise fortlaufend nummeriert 
sein und den Ausgabetag angeben,

3.	� die Erscheinungsweise angeben,

4.	� die Bezugsmöglichkeiten angeben,

5.	� einzeln und im Abonnement zu bezie-
hen sein,

6.	� bei nicht regelmäßigem Erscheinen in 
der vorigen Ausgabe oder einer Zei-
tung angekündigt werden und

7.	� den amtlichen Text deutlich vom nicht-
amtlichen Text trennen.

(2) Sofern der Druck und Vertrieb Dritten 
übertragen ist, ist der Gemeinde hinrei-
chende Einflussmöglichkeit auf Inhalt, 
Erscheinungsweise und Vertrieb einzuräu-
men, so dass es bei Bedarf jederzeit er-
scheinen kann und die Kenntnisnahme der 
Einwohner gewährleistet ist.

(3) Einzelne Gemeinden, Ämter oder Zweck
verbände können ein amtliches Bekannt
machungsblatt gemeinsam herausgeben 
oder das amtliche Bekanntmachungsblatt 
des zuständigen Landkreises benutzen. Ein 
landkreisübergreifender Zweckverband kann 
die Beilage Amtlicher Anzeiger zum Amtsblatt 
für Mecklenburg-Vorpommern benutzen.

§ 6 
Zeitung

Die öffentliche Bekanntmachung in einer 
Zeitung nach §  3 Abs.  1 Nr.  2 ist zulässig, 
wenn in dieser auf den amtlichen Bekannt-
machungsteil hingewiesen wird und die 
Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen 
angegeben sind. Als Zeitung gilt ein Druc-
kerzeugnis, dessen Inhalt mindestens zur 
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Hälfte aus presseüblicher Berichterstattung 
besteht.

§ 7 
Aushang

(1) Die Gemeinde hat die Zahl der Aus-
hangtafeln so zu bemessen, dass sie für die 
Einwohner in zumutbarer Weise erreichbar 
sind.

(2) Die Mindestdauer des Aushangs beträgt 
14 Tage. Der Tag des Aushangs und der Ab-
nahme werden nicht mitgerechnet, aber 
auf dem ausgehängten Schriftstück mit 
Unterschrift und Dienstsiegel vermerkt.

§ 8 
Internet

(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen 
müssen auf der Internetseite des Trägers 
der öffentlichen Verwaltung so erreichbar 
sein, dass der Internetnutzer von der Start-
seite des Trägers aus mit einem Mausklick 
in den Bereich des Ortsrechts gelangt.

(2) Rechtsvorschriften, deren Bekanntma-
chung im Internet erfolgt ist, sind für die 
Dauer ihrer Gültigkeit im Internet bereitzu-
stellen.

(3) Die Bereitstellung im Internet darf nur 
im Rahmen einer ausschließlich in Verant-
wortung des Trägers der öffentlichen Ver-
waltung betriebenen Internetseite erfol-
gen. Er darf sich zur Einrichtung und Pflege 
der Internetseite eines Dritten bedienen.

§ 9 
Zeitpunkt der öffentlichen  

Bekanntmachung

Die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung ist erfolgt

1.	� im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
mit Ablauf des Erscheinungstages,

2.	� in einer Zeitung mit Ablauf des Erschei-
nungstages; erfolgt der Abdruck in 
mehreren Zeitungen, so ist der Erschei-
nungstag der zuletzt erschienenen Zei-
tung maßgebend,

3.	� bei Aushang mit Ablauf des letzten Ta-
ges der Aushangfrist,

4.	� bei der Ersatzbekanntmachung mit Ab-
lauf des letzten Tages der Auslegungs-
frist,

5.	� im Internet mit Ablauf des Tages, an 
dem sie im Internet verfügbar ist.

 
Abschnitt 3 

Änderung von Gemeindenamen 
 

§ 10 
Gründe des öffentlichen Wohls

Die Änderung des Namens einer Gemeinde 
dient insbesondere dann dem öffentlichen 
Wohl im Sinne des §  8 Abs.  1 Satz  5 der 
Kommunalverfassung, wenn sie

1.	� einer individuellen und grundsätzlich 
unverwechselbaren Kennzeichnung der 
Gemeinde dient,
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2.	� einem übergeordneten Interesse an ei-
nem klaren und leicht zu gebrauchen-
den Namen entspricht oder

3.	� durch hinreichende historische Gründe 
gerechtfertigt ist.

 
Abschnitt 4 

Gebietsänderungen 
 

§ 11 
Verfahren

(1) Die Beschlüsse der Gemeindevertretun-
gen über eine Gebietsänderung müssen 
die von der Gebietsänderung betroffenen 
Flächen nach dem Liegenschaftskataster 
oder bei gemeindefreien Wasserflächen 
nach dem amtlichen Lagebezugssystem in 
Mecklenburg-Vorpommern sowie die An-
zahl der von der Gebietsänderung betroffe-
nen Einwohner bestimmen. Bei Gebietsän-
derungen, die Teilgebiete von Gemeinden 
oder gemeindefreie Flächen betreffen, ist 
der Beschlussvorlage ein maßstabsgerech-
ter Auszug aus der Flurkarte oder ein Aus-
zug aus amtlichen topographischen Karten 
mit Kennzeichnung der von der Gebietsän-
derung betroffenen Flächen beizufügen. 
Die Auszüge sollen im Format DIN  A4 er-
stellt werden.

(2) Haben Gemeinden einen Gebietsände-
rungsvertrag nach § 12 Abs. 1 Satz 1 bis 3 
der Kommunalverfassung geschlossen, so 
hat die zuständige Rechtsaufsichtsbehör-
de über die Erteilung der Genehmigung 
nach Vorlage folgender Unterlagen zu be-
finden:

1.	� ein Nachweis über die erfolgte Anhö-
rung der betroffenen Bürger,

2.	� Auszüge aus den Protokollen über die 
Beschlüsse der Gemeindevertretungen 
zum Gebietsänderungsvertrag sowie

3.	� eine Darlegung der aus Sicht der Ge-
meinden maßgebenden Gründe des 
öffentlichen Wohls für die Gebietsände-
rung.

Der Gebietsänderungsvertrag ist der zu-
ständigen Rechtsaufsichtsbehörde minde-
stens zwei Monate vor dem beabsichtig-
ten Wirksamwerden der Gebietsänderung 
vorzulegen. Für Gebietsänderungen durch 
Entscheidung des Innenministeriums nach 
§  11 Abs.  2 der Kommunalverfassung gilt 
Satz 1 Nr. 3 entsprechend.

(3) Für das Wirksamwerden der vertragli-
chen Gebietsänderung ist ein in der Zu-
kunft liegender Zeitpunkt vorzusehen. 
Aus Zweckmäßigkeitsgründen sollten die 
betroffenen Gemeinden hierfür den Ablauf 
des 30.  Juni oder des 31.  Dezember oder 
den Tag der nächsten Wahl zur Gemeinde-
vertretung vereinbaren.

(4) Gebietsänderungsverträge dürfen kei-
nen der Beteiligten wirtschaftlich unver-
hältnismäßig belasten oder begünstigen; 
laufende Ausgleichszahlungen sollen einen 
Zeitraum von zehn Jahren nicht überschrei-
ten. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat darauf 
zu achten, dass der Vertrag durchgeführt 
wird.

(5) Soweit der Wohnsitz oder der dauern-
de Aufenthalt in der Gemeinde für Rechte 
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und Pflichten maßgebend ist, wird bei einer 
Gebietsänderung die Dauer des Wohnens 
oder des dauernden Aufenthalts in dem 
eingegliederten Gebiet auf die Dauer des 
Wohnens oder des dauernden Aufenthalts 
in der Gemeinde angerechnet.

(6) Unterschiedliches Ortsrecht soll spätes
tens ein Jahr nach Wirksamwerden der 
Gebietsänderung durch einheitliches Orts-
recht ersetzt werden. Für Abgabensatzun-
gen kann im Gebietsänderungsvertrag eine 
Übergangsfrist von bis zu drei Jahren be-
stimmt werden.

(7) Eine Auseinandersetzung zwischen den 
betroffenen Gemeinden hat, soweit erfor-
derlich, hinsichtlich des unbeweglichen 
und beweglichen Vermögens, des Verwal-
tungshaushalts und der Rechtsnachfolge 
aus Mitgliedschaften und Beteiligungen zu 
erfolgen.

§ 12 
Beteiligung des  

Innenministeriums

(1) Verändert sich durch die Gebietsände-
rung der Mitgliederbestand oder die Ein-
wohnerzahl eines Amtes, bedarf die Geneh
migung der vorherigen Zustimmung des 
Innenministeriums.

(2) Hat die untere Rechtsaufsichtsbehör-
de die Gebietsänderung genehmigt, setzt 
sie das Innenministerium hiervon unver-
züglich in Kenntnis. Das Innenministerium 
gibt die Gebietsänderung im Amtsblatt für 
Mecklenburg-Vorpommern bekannt.

Abschnitt 5 
Mitwirkungsrechte der Einwohner  

und Bürger 
 

§ 13 
Einwohnerantrag

(1) Für die im Rahmen eines Einwohner-
antrags erforderlichen Unterschriften sind 
Antragslisten oder Einzelanträge zu ver-
wenden, die von jedem Antragsteller ei-
genhändig zu unterzeichnen sind. Neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
me, Geburtsdatum, Anschrift sowie Datum 
der Unterzeichnung lesbar einzutragen. 
Jeder neuen Unterschriftenseite der An-
tragslisten oder jedem Einzelantrag ist der 
Wortlaut des Antrags voranzustellen.

(2) Der Einwohnerantrag muss bis zu drei 
Personen benennen, die berechtigt sind, 
die Unterzeichner zu vertreten. Die Namen 
der Vertreter sind jeder neuen Unterschrif-
tenseite der Antragslisten oder jedem Ein-
zelantrag voranzustellen.

(3) Der Einwohnerantrag muss schriftlich an 
den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
gerichtet werden. Die Entscheidung der 
Gemeindevertretung darüber, ob der Ein-
wohnerantrag inhaltlich und hinsichtlich 
seiner formellen Voraussetzungen zulässig 
ist, ist den Vertretern bekannt zu geben.

(4) Vor der Behandlung eines zulässigen 
Einwohnerantrags durch die Gemeindever-
tretung sind die Vertreter in der Sitzung der 
Gemeindevertretung zu hören.

(5) Die Jahresfrist für einen weiteren Ein-
wohnerantrag gleichen Inhalts beginnt mit 
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dem Tag des Zugangs der Zulässigkeitsent-
scheidung der Gemeinde bei den Vertre-
tern.

§ 14 
Form des Bürgerbegehrens

(1) Die durch ein Bürgerbegehren nach § 20 
Abs. 4 und 5 der Kommunalverfassung ein-
gebrachte Frage ist so zu formulieren, dass 
sie mit Ja oder Nein beantwortet werden 
kann. Die Fragestellung muss das Ziel des 
Bürgerbegehrens eindeutig zum Ausdruck 
bringen. Sie darf die freie und sachliche 
Willensbildung der Bürger insbesondere 
nicht durch beleidigende, polemische oder 
suggestive Formulierungen gefährden. In-
haltlich zusammengehörende Teilbereiche 
können zusammengefasst werden; in die-
sem Fall ist eine einheitliche Abstimmungs-
frage zu formulieren. Die Koppelung un-
terschiedlicher Bürgerbegehren in einem 
Verfahren ist nicht zulässig.

(2) Das Bürgerbegehren muss bis zu drei 
Personen benennen, die berechtigt sind, 
die Unterzeichner zu vertreten.

(3) Der Kostendeckungsvorschlag muss 
auch die voraussichtlich zu erwartende 
Kostenhöhe der verlangten Maßnahme 
enthalten. Hinsichtlich der Kostendeckung 
können die Bürger Beratung durch die Ge-
meinde- oder Amtsverwaltung in Anspruch 
nehmen.

(4) Das Bürgerbegehren darf nur von Bür-
gern unterzeichnet werden, die am Tag des 
Eingangs des Antrags bei der Gemeinde 
dort zu den Gemeindewahlen wahlberech-
tigt sind.

(5) Für die erforderlichen Unterschriften 
sind Antragslisten oder Einzelanträge zu 
verwenden, die von jedem Antragsteller 
eigenhändig zu unterzeichnen sind. Neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
me, Geburtsdatum, Anschrift sowie Datum 
der Unterzeichnung lesbar einzutragen. Je-
der neuen Unterschriftenseite der Antrags-
listen oder jedem Einzelantrag sind das Ziel 
des Bürgerbegehrens sowie die Namen der 
Vertreter nach Absatz 2 voranzustellen. Au-
ßerdem sind den Antragstellern vor der Ein-
tragung die Begründung sowie der Kosten-
deckungsvorschlag in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu geben.

§ 15 
Durchführung des Bürgerbegehrens

(1) Das Bürgerbegehren muss schriftlich an 
den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
gerichtet werden. Rechtzeitig vor der Ent-
scheidung der Gemeindevertretung, ob das 
Bürgerbegehren inhaltlich und hinsichtlich 
seiner formellen Voraussetzungen zulässig 
ist, ist die Beschlussvorlage der Verwaltung 
der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden. 
Die Rechtsaufsichtsbehörde gibt hierzu eine 
Stellungnahme ab, die der Beschlussvorlage 
beizufügen ist. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
ist über die Entscheidung der Gemeinde-
vertretung unverzüglich zu unterrichten. 
Den Vertretern nach § 14 Abs. 2 ist die Ent-
scheidung bekannt zu geben.

(2) Die Unterschriftensammlung für die 
Wiederholung eines Bürgerbegehrens nach 
§  20 Abs.  4 der Kommunalverfassung darf 
nicht vor Ablauf der zweijährigen Frist, ge-
rechnet vom Tag des Bürgerentscheids in 
der gleichen Angelegenheit, beginnen.
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(3) Die Sechswochenfrist nach §  20 Abs.  4 
der Kommunalverfassung beginnt mit dem 
Tag nach der Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung, bei Beschlussfassung in 
nichtöffentlicher Sitzung mit der Bekannt-
machung des Beschlusses gemäß §  31 
Abs.  3 der Kommunalverfassung. Gegen 
den Beschluss der Gemeindevertretung ist 
ein Bürgerbegehren auch dann gerichtet, 
wenn es den Beschluss nicht ausdrücklich 
erwähnt, sondern in positiver Formulierung 
ein anderes Vorhaben anstelle des von der 
Gemeindevertretung beschlossenen Vor-
habens anstrebt.

§ 16 
Vertreterbegehren

Wird ein Bürgerentscheid durch Beschluss 
der Gemeindevertretung gemäß § 20 Abs. 3 
der Kommunalverfassung (Vertreterbegeh-
ren) eingeleitet, so gelten § 14 Abs. 1 und 3 
Satz 1 und § 15 Abs. 1 Satz 2 bis 4 entspre-
chend, mit der Maßgabe, dass das Innen
ministerium auf Antrag Ausnahmen von 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 zulassen kann.

§ 17 
Vorbereitung des Bürgerentscheids

(1) Der Bürgerentscheid findet an einem 
von der Gemeindevertretung festzulegen-
den Sonntag in der Zeit von 8.00‑18.00 Uhr 
statt. In Gemeinden mit weniger als 1 000 
Einwohnern können von Satz  1 abwei-
chende Uhrzeiten festgelegt werden. Der 
Abstimmungszeitraum muss mindestens 
sechs Stunden betragen. Die Gemeinde 
macht frühestens sechs und spätestens 
zwei Wochen vor diesem Tag die zu ent-
scheidende Frage, den Abstimmungstag 

und die Abstimmungszeit, die Stimmbezir-
ke und Abstimmungsräume sowie die Vor-
aussetzungen für die Stimmberechtigung 
und die Stimmabgabe öffentlich bekannt. 
Statt der öffentlichen Bekanntgabe der 
Stimmbezirke und Abstimmungsräume 
kann die Gemeinde die Stimmberechtigten 
hierüber schriftlich benachrichtigen.

(2) Die von den Gemeindeorganen (§ 21 der 
Kommunalverfassung) vertretene Auffas-
sung zu der gestellten Frage ist den Bürgern 
so rechtzeitig vor dem Bürgerentscheid 
darzulegen, dass sie die maßgeblichen Ar-
gumente in ihre Entscheidung einbeziehen 
können. Die Darlegung entfällt bei Bürger-
entscheiden über die Abberufung des Bür-
germeisters. Die Darlegung kann insbeson-
dere durch öffentliche Bekanntmachung 
oder in einer Einwohnerversammlung er
folgen. Die Auffassung der Gemeindeor-
gane kann zusammengefasst dargestellt 
werden. Dabei kann in der öffentlichen 
Bekanntmachung darauf hingewiesen wer-
den, dass eine Darstellung der vollständi-
gen Auffassung der Gemeindeorgane bei 
der Gemeinde zur Einsichtnahme ausliegt. 
§ 14 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Für die Fragestellung des Bürgerent-
scheids ist die Formulierung des jeweiligen 
Bürger- oder Vertreterbegehrens zu ver-
wenden. Mit Zustimmung der Vertretungs-
personen kann die Gemeindevertretung 
die Formulierung des Bürgerbegehrens so 
verändern, dass die Verständlichkeit der 
Fragestellung erhöht oder eine zuvor unzu-
lässige Fragestellung zulässig wird.

(4) Gemeinden bis 5 000 Einwohner bilden 
mindestens einen Stimmbezirk. Größere 
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Gemeinden sind in mehrere Stimmbezirke 
einzuteilen, die nicht mehr als 5  000 Ein-
wohner umfassen dürfen. In jedem Stimm-
bezirk ist ein Stimmlokal einzurichten. Die 
Gemeinde erstellt frühestens vier Wochen 
vor dem Bürgerentscheid, getrennt nach 
Stimmbezirken, ein Verzeichnis der stimm-
berechtigten Bürger.

(5) Die Gemeindevertretung kann einen 
Abstimmungsausschuss bilden. Dieser tagt 
öffentlich. Ihm sollen die Vertreter des Bür-
gerbegehrens als sachkundige Einwohner 
angehören. Für jeden Stimmbezirk bestellt 
der Abstimmungsausschuss einen Abstim-
mungsvorstand. § 19 der Kommunalverfas-
sung und § 7 der Kommunalwahlordnung 
vom 15. Dezember 2003 (GVOBl. M‑V S. 542) 
gelten entsprechend.

§ 18 
Durchführung des Bürgerentscheids

(1) Die Abstimmung ist allgemein, frei, 
gleich, unmittelbar und geheim. Die Ge-
meinde führt den Bürgerentscheid so durch, 
dass die Einhaltung dieser Abstimmungs-
grundsätze gewährleistet und eine Verfäl-
schung der Abstimmung ausgeschlossen 
ist. Die Stimmberechtigten erhalten im 
Stimmlokal gegen Vorlage eines gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses den 
Stimmzettel. Die Stimmabgabe ist im Ver-
zeichnis der stimmberechtigten Bürger zu 
vermerken. Die Stimmlokale sind während 
der Abstimmung und der Auszählung für 
die Öffentlichkeit zugänglich.

(2) Nach Schließung der Stimmlokale ermit-
teln die Abstimmungsvorstände in öffentli-
cher Sitzung das Abstimmungsergebnis im 

Stimmbezirk, über das eine Niederschrift 
anzufertigen ist, und teilen es dem Ab-
stimmungsausschuss mit. Dieser stellt in 
öffentlicher Sitzung das Stimmergebnis 
für die gesamte Gemeinde fest und erstellt 
hierüber eine Niederschrift. Das Ergebnis 
des Bürgerentscheids ist durch die Gemein-
de unverzüglich öffentlich bekannt zu ma-
chen und dem Innenministerium auf dem 
Dienstweg mitzuteilen.

(3) Wird bei der Vorbereitung oder der Durch-
führung des Bürgerentscheids gegen Vor-
schriften der Kommunalverfassung oder die-
ser Verordnung verstoßen, berührt dies die 
Wirksamkeit des Bürgerentscheids nur, wenn 
sich diese Verstöße auf das Ergebnis des Bür-
gerentscheids ausgewirkt haben können. In 
diesem Fall kann die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Bürgerentscheid beanstanden.

(4) Abweichend von den vorstehenden Re
gelungen kann in Gemeinden bis 3  000 
Einwohner ein Bürgerentscheid auch im 
Rahmen einer Einwohnerversammlung in 
offener Abstimmung durchgeführt werden. 
Es sind Stimmkarten zu verwenden, die nur 
an Bürger der Gemeinde ausgegeben wer-
den dürfen.

Abschnitt 6 
Zuwendungen von Haushalts- 

mitteln an Fraktionen 
 

§ 19 
Zuwendungen von Haushalts- 

mitteln an Fraktionen

(1) Als ständigen Gliederungen kommuna-
ler Vertretungsorgane kann den Fraktionen 
in Gemeindevertretungen zur Erfüllung ih-
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rer Aufgaben Unterstützung aus Haushalts-
mitteln gewährt werden.

(2) Die Unterstützung kann erfolgen

1.	� durch Geldmittel,

2.	� durch Sachmittel und

3.	� durch Bereitstellung von Personal.

(3) Eine Unterstützung ist nur zulässig, so-
weit sie sich auf die Erfüllung von Aufgaben 
bezieht, für die die Fraktionen zuständig 
sind. Unzulässig ist eine Unterstützung, die

1.	� eine verdeckte Parteienfinanzierung 
darstellen würde, wie insbesondere Zu-
schüsse zu Wahlkampfzwecken oder für 
die Teilnahme an Parteiveranstaltungen, 
oder

2.	� dem Ersatz von Aufwendungen dient, 
deren Abgeltung dem Grunde nach 
durch §  27 der Kommunalverfassung 
geregelt ist.

(4) Auch für die Unterstützung zulässiger 
Fraktionsaufgaben sind die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Gemeinde, die Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und der Spar-
samkeit sowie die allgemeinen haushalts- 
und kassenrechtlichen Bestimmungen zu 
beachten.

(5) Über die zweckentsprechende Verwen-
dung der gewährten Mittel ist innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf des Haus-
haltsjahres durch Vorlage eines Sachbe-
richts und eines zahlenmäßigen Nachwei-
ses ein Verwendungsnachweis zu führen. 

Der Fraktionsvorsitzende hat die bestim-
mungsgemäße Verwendung der Mittel zu 
versichern. In dem Sachbericht ist die Ver-
wendung der Haushaltsmittel darzustellen. 
In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die 
Erträge und Aufwendungen, gegliedert 
nach wesentlichen Ertrags- und Aufwands-
arten, summarisch auszuweisen. Soweit 
Bedienstete der Gemeinde unter Weiter-
zahlung ihrer Bezüge bei einer Fraktion be-
schäftigt oder für eine Fraktion tätig sind, 
müssen sie unbeschadet einer Darstellung 
im Stellenplan in dem Verwendungsnach-
weis aufgeführt sein. Bei anderen Frakti-
onsbediensteten sind zur Nachprüfung 
eines zulässigen Einsatzes sowie einer 
tarifgerechten Eingruppierung und Vergü-
tung mindestens die Art der Tätigkeit, die 
regelmäßige Wochenarbeitszeit, Alter und 
Familienstand anzugeben. Den Stellen der 
örtlichen und der überörtlichen Prüfung 
ist auf Verlangen Einsicht in die Belege zu 
gewähren.

(6) Nach Ablauf der Wahlperiode oder bei 
Auflösung einer Fraktion sind nicht ver-
brauchte Geldmittel und Sachmittel an die 
Gemeinde zurückzugeben. Geldmittel, für 
die im Rahmen der jährlichen Rechnungs-
prüfung ein Nachweis der zweckentspre-
chenden Verwendung nicht geführt wer-
den kann, sind mit künftigen Leistungen zu 
verrechnen, oder, wenn eine Verrechnung 
nicht möglich ist, von der Fraktion zurück-
zuerstatten. Für den Wert nicht bestim-
mungsgemäß verwendeter Sachmittel oder 
eines nicht bestimmungsgemäß erfolgten 
Personaleinsatzes gilt Satz 2 entsprechend. 
Der Bürgermeister hat die nach Satz 1 bis 3 
erforderlichen Maßnahmen von Amts we-
gen zu veranlassen.
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Abschnitt 7 
Schlussvorschriften 

 
§ 20 

Geltung für Landkreise, Ämter  
und Zweckverbände

(1) Die Vorschriften der §§  2 bis 19 gelten 
für Landkreise entsprechend.

(2) Die Vorschriften der §§ 2 bis 9 gelten für 
Ämter und Zweckverbände entsprechend.

§ 21 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Durchführungsverordnung zur Kommunal-
verfassung vom 23. April 1999 (GVOBl. M‑V 
S. 295, 306) außer Kraft.

Schwerin, den 4. März 2008

Der Innenminister 
Lorenz Caffier
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1.	 Schriftkopf

	 In § 1 Abs. 1 Nr. 5 ist für Verwaltungs-
gemeinschaften nach § 167 der Kom-
munalverfassung (KV M-V) ein neuer 
Schriftkopf vorgesehen worden. War 
bisher für jeden an der Verwaltungsge-
meinschaft beteiligten Verwaltungsträ-
ger ein eigener Schriftkopf zu verwen-
den, sieht die Durchführungsverord-
nung nunmehr die Verwendung eines 
einheitlichen Schriftkopfes vor: Haben 
beispielsweise die kreisfreie Stadt x und 
der Landkreis y eine Verwaltungsge-
meinschaft gebildet, nach der die Kreis-
verwaltung sowohl die städtischen 
als auch die kreislichen Aufgaben bei-
spielsweise im Bereich der Kfz-Zulas-
sung wahrnimmt, lautet der Schriftkopf 
wie folgt:

	 „Der Landrat 
des Landkreises y 
als Zulassungsstelle des Landkreises y 
und der Stadt x“.

2.	 Öffentliche Bekanntmachung von  
Satzungen

a)	 Internet-Bekanntmachung

	 Die Durchführungsverordnung sieht 
angesichts der gestiegenen Verbrei-
tung des Internets erstmals die Mög-
lichkeit vor, die öffentliche Bekannt-
machung kommunaler Satzungen 
durch das Internet vorzunehmen. 
Sofern kommunale Körperschaften 
von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen, obliegt es ihnen zu ent-
scheiden, ob zur erleichterten Kennt-
nisnahme der so bekannt gemach-
ten Satzungen durch die Bürger ein 
begleitender Hinweis auf die Inter-
net-Bekanntmachung in der Presse 
oder im Mitteilungsblatt veranlasst 
wird. Rechtlich vorgeschrieben ist 
ein solcher nicht. 

	 Nähere Bestimmungen zur Bekannt
machung im Internet enthält § 8 
KV-DVO. Nach Absatz 1 müssen die 
öffentlichen Bekanntmachungen 
auf der Internetseite der jeweili-
gen kommunalen Körperschaft so 

Einführungserlass zur Durchführungsverordnung  
zur Kommunalverfassung (KV-DVO)

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums

Vom 7. April 2008 – II 300 – 170.3 – 

Am 29. März 2008 ist die neue Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung (GVO-
Bl. M-V S. 85) in Kraft getreten. Zur Anwendung der neuen Regelungen werden folgende 
Hinweise gegeben:
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zugänglich gemacht werden, dass 
ausgehend von der Startseite der 
Homepage ein Mausklick genügt, 
um in den Bereich des Ortsrechts 
zu gelangen. Dies ist in den Kom-
munen nicht notwendig, die ihre 
Satzungen nur als Serviceleistun-
gen im Internet zugänglich ge-
macht haben, aber die öffentliche 
Bekanntmachung auf andere Weise 
(Presse, eigenes Mitteilungsblatt) 
vornehmen.

	 Nach § 8 Abs. 2 sind Satzungen, de-
ren Bekanntmachung im Internet 
erfolgt, für die Dauer ihrer Gültig-
keit im Internet bereitzustellen. Er-
gänzend hierzu schreibt § 3 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 4 KV-DVO vor, dass in der 
Hauptsatzung unter Angabe der 
Bezugsadresse darauf hinzuweisen 
ist, dass sich jedermann Satzun-
gen kostenpflichtig zusenden las-
sen kann. Darüber hinaus müssen 
Textfassungen der durch Internet 
bekannt gemachten Satzungen 
am Verwaltungssitz zur Mitnahme 
ausliegen oder bereitgehalten wer-
den. Diese Bestimmungen gewähr-
leisten, dass auch Bürger, die über 
keinen Internetzugang verfügen, 
ohne unzumutbare Schwierigkei-
ten in die Lage versetzt werden, an 
für sie relevante Satzungstexte zu 
gelangen.

b)	 Aushang

	 War bisher die Möglichkeit der öf-
fentlichen Bekanntmachung von 
Satzungen durch Aushang auf Ge-

meinden bis zu 3 000 Einwohner 
beschränkt, so ist diese Beschrän-
kung in der neuen Durchführungs-
verordnung entfallen. § 7 KV-DVO 
bestimmt lediglich, dass die kom-
munale Körperschaft die Zahl der 
Aushangtafeln so zu bemessen 
hat, dass sie für die Einwohner in 
zumutbarer Weise erreichbar sind. 
Aus praktischen Gründen dürfte 
damit eine Bekanntmachung von 
Satzungen durch Aushang in flä-
chenmäßig sehr großen kommu-
nalen Körperschaften (Landkreise, 
große Ämter und Zweckverbände) 
ausscheiden.

c)	 Bekanntmachung von Karten, Plä-
nen und Zeichnungen

	 In § 2 Abs. 1 wird klargestellt, dass 
Karten, Pläne und Zeichnungen nur 
dann Bestandteil einer Satzung sind, 
wenn sie darin auch ausdrücklich als 
Bestandteil der Satzung bezeichnet 
werden. § 4 Abs. 1 KV-DVO knüpft 
hieran an und enthält eine geson-
derte Bekanntmachungsregelung 
für diese Satzungsbestandteile. Neu 
ist insoweit die Normierung einer 
Auslegungsfrist von zehn Arbeits-
tagen, die im Ergebnis weitgehend 
der 14-tägigen Aushangdauer nach 
§ 7 Abs. 2 KV M-V entspricht.

	 Hinsichtlich der öffentlichen Be-
kanntmachung von B-Plänen ist 
darauf hinzuweisen, dass die spe-
zialgesetzliche Regelung des § 10 
Abs. 3 des Baugesetzbuches die 
Bekanntmachungsbestimmungen 
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der Durchführungsverordnung ver-
drängt.

3.	 Gebietsänderungen

	 Aus Gründen der Deregulierung ist in § 
11 Abs. 2 die Vorschrift entfallen, nach 
der der Rechtsaufsichtsbehörde im Ge-
nehmigungsverfahren die amtliche to-
pographische Karte sowie die nach § 8 
Satz 1 des Vermessungs- und Kataster-
gesetzes erforderliche Genehmigung 
vorzulegen ist.

4.	 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

	 Die gesetzlich bestehende Möglichkeit, 
einen Bürgerentscheid nicht durch Bür-
gerbegehren, sondern durch Beschluss 
der Gemeindevertretung herbeizufüh-
ren, ist im neuen § 16 als „Vertreterbe-
gehren“ Gegenstand eigener Regelun-
gen geworden. Besonders hinzuweisen 
ist auf die dort vorgesehene Bestim-
mung, dass das Innenministerium auf 
Antrag Ausnahmen von der nach § 14 
Abs. 1 Satz 1 geltenden Vorschrift zu-
lassen kann, nach der die Frage eines 
Bürgerentscheids mit Ja oder Nein zu 
beantworten sein muss. Daher besteht 
beim Vertreterbegehren anders als 
beim Bürgerbegehren die Möglichkeit, 
unterschiedliche Varianten, beispiels-
weise zum Standort einer geplanten 
gemeindlichen Einrichtung, nebenein-
ander zur Abstimmung zu stellen. Das 
Zulassungsverfahren beim Innenmini-
sterium gewährleistet dabei, dass die 
klare Verständlichkeit und Eindeutig-
keit der Fragestellung erhalten bleibt 
und dass diese Form der Fragestellung 

nicht für solche Angelegenheiten her-
angezogen wird, die sich von der Sache 
her ohne Weiteres einer Ja-/Nein-Frage 
eröffnen würde.

	 Um kleineren Gemeinden entgegenzu-
kommen, ist das Erfordernis, die Abstim-
mungslokale von 08:00 bis 18:00 Uhr ge-
öffnet zu halten, durch § 17 Abs. 1 Satz 
2 gelockert worden. Die Abstimmungs
lokale müssen allerdings auch in Ge-
meinden mit weniger als 1 000 Einwoh-
nern mindestens sechs Stunden lang 
geöffnet sein. Eher klarstellende Bedeu-
tung hat die neue Vorschrift in § 7 Abs. 2 
Satz 2, der zufolge die Darlegungspflicht 
der von den Gemeindeorganen vertrete-
nen Auffassung zur Frage des Bürgerent-
scheids bei solchen Bürgerentscheiden 
entfällt, in denen es um die Abberufung 
des Bürgermeisters geht.

5.	 Zuwendungen von Haushaltsmitteln 
an Fraktionen

	 Die Regelungen des § 19 wurden re-
daktionell dem seit dem 1. Januar 2008 
geltenden neuen Haushaltsrecht an-
gepasst. Absatz 6 der Vorschrift wurde 
überarbeitet, um durchgängig den 
Grundsatz der Rückerstattung bzw. Ver-
rechnung für nicht verbrauchte oder 
nicht bestimmungsgemäß verwendete 
Leistungen zu verankern. Die bisherige 
Verzichtsmöglichkeit ist entfallen, da 
für sie grundsätzlich keine sachliche 
Rechtfertigung besteht. In Bagatell
fällen bleibt ein Verzicht auch ohne 
ausdrückliche Ermächtigungsgrundla-
ge zulässig. Neu aufgenommen wurde 
darüber hinaus eine klare Zuständig-
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keitszuweisung an den Bürgermeister, 
die für die Verrechnung oder Rücker-
stattung notwendigen Maßnahmen 
von Amts wegen einzuleiten. Dies ent-
spricht der bereits nach der Kommunal-
verfassung bestehenden Zuständigkeit 
des hauptamtlichen Bürgermeisters für 
gesetzlich gebundene Entscheidungen 
als Unterfall der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung (vgl. § 38 Abs. 3 Satz 2 
und 3 KV M-V).

6.	 Streichung des bisherigen  
Abschnitts 7 (Veräußerung von  
Grundstücken und grundstücks- 
gleichen Rechten)

	 Die Bestimmungen sind angesichts der 
2004 vorgenommenen Novellierung 
des damaligen § 57 KV M-V (entspricht 
§ 56 Abs. 7 KV M-V neue Fassung), der-
zufolge grundsätzlich nur noch Unter-
wertveräußerungen genehmigungsbe
dürftig sind, obsolet geworden und 
konnten nunmehr auch formell aufge-
hoben werden.

7.	 Inkrafttreten

	 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2008 S. 594
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